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Aufgrund einer Festlegung im Koalitionsvertrag von CDU Hessen und Bündnis 90/Die Grünen in Hessen 
wurde im Sommer 2015 im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport die Stabsstelle für die Beratung 
von Nicht-Schutzschirmkommunen in Fragen der Haushaltspolitik gebildet. 

Aufgabe der Stabsstelle ist es im Zusammenwirken mit dem Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der 
Verwaltung die Haushaltswirtschaft von Nicht-Schutzschirmkommunen eingehend zu analysieren, mit 
ähnlich strukturierten Kommunen gleicher Größe und gleichen Gegebenheiten zu vergleichen und Empfeh-
lungen für die künftige Finanzwirtschaft zu geben.

In einem mehrstündigen Gespräch mit Workshopcharakter werden dann - auch unter Beteiligung von Mit-
arbeitern des Hessischen Ministeriums der Finanzen und der Kommunalabteilung des Innenministeriums - die 
Analyse, der interkommunale Vergleich und die Handlungsempfehlungen den kommunalen Vertretern vor-
gestellt.   

Mit der Haushaltsanalyse und den darauf aufbauenden Empfehlungen sollen Hilfen gegeben werden, um 
durch veränderte Sicht- und Handlungsweisen in die Lage zu kommen, Defizite zu verhindern und Altschulden 
abbauen zu können. Damit kommen die Kommunen einer generationengerechten Haushaltswirtschaft näher.

Mit dem Kongress wollen wir die Arbeit der Stabsstelle und die sich für die Kommunen aus einer Beratung er-
öffnenden Möglichkeiten ins Blickfeld kommunaler Verantwortungsträger rücken und für die Beratungsmög-
lichkeit werben. 

Bis zum Jahresende 2017 haben 75 Beratungsgespräche mit Kommunen stattgefunden. Eine Reihe dieser 
Gespräche sind mittlerweile aufgrund von ersten Kontakten auf dieser Veranstaltung zu Stande gekommen.

Gleichzeitig haben wir interessante Themen mit finanziellem Hintergrund ausgewählt, die von herausragend 
qualifizierten Fachleuten vorgestellt werden. Die Vorträge sind in erster Linie zur vertiefenden Information 
unserer Besucher angelegt. Diesem Ziel dient auch diese Broschüre. 

Wir wünschen Ihnen gute Anregungen bei der Lektüre dieser Broschüre.

Claus Spandau                                   Daniela Willkommen                           Dr. Marc Gnädinger

Vorwort der Organisatoren des Kongresses
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Ich darf Sie alle im Namen der Organisatoren dieser 
Veranstaltung zunächst auf das Herzlichste hier in Bu-
seck begrüßen. 

Wir – das sind Frau Willkommen, die die Hauptlast 
der Organisation getragen hat, Herr Dr. Gnädinger 
und ich, sowie die Herren Schneider und Volk vom 
Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung, die Sie beide während dieses Kongresses an 
einem Informationstisch im Foyer antreffen können.

Wir freuen uns insbesondere darüber, dass wir mit 
unserer Veranstaltung Sie so zahlreich zu dieser Ver-
anstaltung gezogen haben. 

Dabei sind rd. 250 Besucher schon eine Herausfor-
derung, sowohl bei der Organisation als auch beim 
Ablauf der Veranstaltung. Sie konnten das heute Mor-
gen bei der Anmeldung schon ansatzweise sehen – 
und wir hoffen, dass Sie das nicht beim Mittagessen 
erleben werden.

Sie kennen uns, das Kompetenzzentrum für Interkom-
munale Zusammenarbeit seit Jahren von unseren 
Kongressen und aus vielfältigen Gesprächen zur IKZ. 
Seit Sommer 2015 haben wir aber eine neue, eine 
zusätzliche Aufgabe, nämlich die Beratung von 
Nicht-Schutzschirmkommunen in Fragen der Haus-
haltspolitik.  Für diese für die Kommunen sehr auf-
schlussreiche und die Kommunen in ihrem Handeln 
weiterbringende Beratung, die zudem für die Kom-
munen kostenfrei ist, wollen wir heute werben.

Das ein solches Werben notwendig ist haben wir 
erst in dieser Woche wieder eindrucksvoll erlebt als 
der Leiter einer Finanzabteilung einer bekannten 
Kommune in Nordhessen sich an Herrn Hardt in der 
Kommunalabteilung des Innenministeriums wand-
te und dort vortrug, er habe gerade in der Zeitung 

Begrüßung und Eröffnungsrede

von einem Beratungsangebot des Landes zur Haus-
haltspolitik gelesen und dazu wolle er doch einmal 
Informationen haben. Unsere zweimalige Einladung 
im Juli dieses Jahres zur heutigen Veranstaltung hat 
dieser Finanzabteilungsleiter in seiner Verwaltung 
nicht erhalten.

Über die Beratungsstelle und deren Arbeit an sich 
will ich jetzt keine weiteren Ausführungen machen, 
denn das wird Herr Staatssekretär Koch in seiner An-
sprache ausführlich darstellen.

Dies gibt mir aber die Gelegenheit, Herrn Staatsse-
kretär Werner Koch, herzlich zu begrüßen; zu begrü-
ßen einerseits als Vertreter der Hessischen Landes-
regierung als auch andererseits als denjenigen, dem 
die Stabsstelle direkt und unmittelbar zugeordnet ist, 
und der aus seinen eigenen Erkenntnissen und eige-
ner Tätigkeit über die Stabsstelle sprechen kann. 

Sie, sehr geehrter Herr Staatssekretär Koch, waren 
auf nahezu allen Kongressen zur IKZ, werben stets für 
Interkommunale Zusammenarbeit und geben in vie-
len Bereichen Ihre Hilfestellungen. Dafür danken wir 
Ihnen.

Bemerkenswert ist aber auch, dass Herr Koch schon 
vor rd. 35 Jahren Kreistagsabgeordneter hier im 
Landkreis Gießen war – Sie sind also heute an eine 
frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt – und Sie sind 
heute Kreistagsmitglied im Rheingau-Taunus-Kreis 
sowie darüber hinaus Gemeindevertreter in Kiedrich, 
Ihrer heutigen Heimatgemeinde. 

Sie kennen also die kommunale Welt und damit auch 
die kommunalen Sorgen und Nöte aber auch die 
Stärken aus eigenem Erleben.

Seien Sie uns herzlich willkommen, 
Herr Staatssekretär Koch. 

Wir dürfen weiterhin den Präsidenten des Hessischen 
Rechnungshofes – zugleich Landesbeauftragter für 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung – Herrn Dr. Walter 
Wallmann herzlich begrüßen. 

Sie, Herr Dr. Wallmann, sind nahezu von Anbeginn bei 
dem Projekt Beratungsstelle dabei gewesen und mit 
Ihren Mitarbeitern um Herrn Dr. Gnädinger verbindet 
uns über die gemeinsame Tätigkeit hinaus mittlerwei-
le deutlich mehr als nur professionelles Zusammen-
wirken. Die vorhandene Harmonie zwischen uns ist 

Claus Spandau  
 
Leiter der Stabs-
stelle „Beratung 
von Nicht-Schutz-
schirmkommunen 
Kompetenzzentrum 
für Interkommunale 
Zusammenarbeit“
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sicher auch ein Grund für die guten Ergebnisse bei 
unseren Beratungsgesprächen. Wir freuen uns sehr 
über Ihre Anwesenheit und auf Ihren Vortrag Herr Dr. 
Wallmann. 

Herzlich willkommen heißen darf ich den Direktor 
des Hessischen Städtetags, Herrn Dr. Jürgen Dieter. 
Herr Dr. Dieter, wir kennen uns seit der Gründung 
des Kompetenzzentrums für IKZ im Jahre 2009 – Ihre 
wahre Passion sind aber die Kommunalfinanzen. Die 
beschäftigen Sie – darüber müssen Sie sich manch-
mal auch etwas ärgern – aber wir freuen uns deshalb 
umso mehr, dass Sie heute anwesend sind und nach-
her gleich ein Grußwort für die Kommunalen Spitzen-
verbände an uns richten werden. 

Begrüßen darf ich den Vorsitzenden des Steuerzah-
lerbundes Hessen, Herrn Joachim Papendick. 

Ihr Verband hat neben den Landesfinanzen natür-
lich auch die Kommunalfinanzen stetig im Blick und 
bringt zu verschiedensten Punkten Kritik an. 

Das ist Ihre Aufgabe aber gleichzeitig führt das Vor-
handensein Ihres Verbandes und Ihrer gelegentli-
chen Kritik auch zu einer Veränderung des Bewusst-
seins im Umgang mit Steuermitteln im Land wie in 
den Kommunen. 

Dank dürfen wir Ihnen aber insbesondere sagen für 
Ihre gemeinsam mit dem HSGB seit Jahren durchge-
führte Aktion der Verleihung des Spar-Euros, bei dem 
Sie in verschiedenen Kategorien – seit 5 Jahren auch 
bei der IKZ – Preise an Kommunen für besonderes 
Handeln verleihen – den Spar-Euro.

Ein besonders herzliches Willkommen und ein herz-
licher Dank gebühren allen unseren Referenten. Ihre 
Vorträge sind es, die heute Sie – unsere Gäste – so 
zahlreich als Vertreter der Kommunen, der Kommu-
nalaufsichten wie auch des Rechnungshofes nach Bu-
seck gezogen haben. 

Und wir sind sicher, Sie werden nicht enttäuscht wer-
den. Sie bekommen umfassende und neueste Infor-
mationen von wahrhaftigen Fachleuten, Fachleute, 
die sich zu Vorgaben und Vorschriften für die Kom-
munen nichts angelesen haben, sondern die diese 
formuliert und geschaffen haben. 

Sie wissen also exakt, was Sie hier vortragen. Und wir 
sind sehr froh und dankbar, dass es uns – Herrn Dr. 

Gnädinger und mir – gelungen ist, diese Fachleute als 
Referenten zu gewinnen. 

Besonders begrüßen möchte ich von der ekom21 
Herrn Vogler und ich möchte mich bei ihm beson-
ders bedanken. Herr Vogler hat Ihre Namensschilder 
angefertigt. Und es erinnert an das berühmte „Flöhe 
hüten“ wenn ich Ihnen erzähle, dass sich allein ges-
tern 12 gemeldete Personen wegen Krankheit oder 
plötzlich aufgetretener Dienstgeschäfte abgemeldet, 
aber eine nahezu gleich hohe Anzahl sich gestern 
noch angemeldet hat. Die letzten Anmeldungen ka-
men gegen 16.15 Uhr. 

Herzlichen Dank an Sie Herr Vogler für Ihre gestrige 
Spätschicht, damit heute jeder ein Namensschild hat.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Veranstaltung 
die Ihnen neue Informationen, neue Kenntnisse und 
mögliche Handlungsoptionen für Ihre Tätigkeit in Ih-
ren Kommunen wie auch in den Aufsichtsbehörden 
gibt.  

Den Rahmen dieser Veranstaltung hat Frau Willkom-
men vorbildlich vorbereitet und gestaltet. Das sind 
wir zwar immer gewohnt, aber es ist jedes Mal doch 
beeindruckend, wie sehr im Detail alles vorbereitet 
und geplant ist und wie reibungslos alles abläuft. Da-
für dürfen wir bereits jetzt Frau Willkommen Dank und 
Anerkennung aussprechen und Ihr applaudieren.

Herzlichen Dank für Ihren Applaus und Ihr Zuhören.
Das Wort hat jetzt Herr Leitender Ministerialrat Eckes, 
Leiter der Stabsstelle des Präsidenten des Rech-
nungshofes. 

Begrüßung und Eröffnungsrede - Claus Spandau
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich darf Sie im Namen des Hessischen Rechnungs-
hofs, insbesondere auch im Namen unseres Präsiden-
ten, Herrn Dr. Wallmann, recht herzlich begrüßen. 

Wir freuen uns sehr über die große Resonanz der Ver-
anstaltung, die letztendlich auch die Bedeutung eines 
nachhaltig ausgeglichenen Haushalts zum Ausdruck 
bringt. Auch wenn Herr Dr. Wallmann im Anschluss 
noch über die Beratungsaufgabe des Rechnungs-
hofs referieren wird, möchte ich doch ein paar Wor-
te zur Rolle des Rechnungshofs in der sogenannten 
NSK-Beratung, also der Beratung von Nicht-Schutz-
schirmkommunen, sagen. 

Sie könnten sich natürlich auch fragen, warum steht 
jetzt ein Vertreter des Rechnungshofs hier und be-
grüßt mich. Das ist ganz einfach: Es besteht eine enge 
Verzahnung zwischen der NSK-Stabsstelle im Innen-
ministerium und dem Landesbeauftragten für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung. Dazu muss man wis-
sen, dass Herr Dr. Wallmann auch Landesbeauftragter 
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung ist. Es ist auch 
wichtig zu wissen, dass er in dieser Funktion losgelöst 
von seinen Prüfungsaufgaben beratend tätig werden 
kann, also mit anderen Worten: Als Landesbeauftrag-
ter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung prüft er 
nicht, sondern er berät. Das ist ein ganz wesentlicher 
Aspekt. Im Bereich der NSK-Beratung haben schon 
umfängliche Beratungen stattgefunden. Es sind bis-
her über 60 Beratungen durchgeführt worden, wo-
bei alle von einer sehr konstruktiven Atmosphäre 
gekennzeichnet waren. Das liegt ganz wesentlich an 
den Akteuren. Diese möchte ich kurz aufzählen: 

Der wichtigste Akteur sind natürlich die Kommunen, 
diese stehen im Mittelpunkt. Sie können kostenlos 

und freiwillig das Beratungsangebot in Anspruch 
nehmen. 
An zweiter Stelle ist Herr Spandau mit der Beratungs-
stelle NSK zu nennen, die so wichtige Aufgaben wie 
die Koordinierung, die Terminabsprachen und die 
Nachbetreuung der Beratungsgespräche übernimmt. 
Die Stabsstelle NSK ist unmittelbar dem Herrn Staats-
sekretär zugewiesen, was deren Bedeutung auch 
noch einmal unterstreicht.

Der dritte Akteur ist der Landesbeauftragte für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung und da ist es wichtig 
zu wissen, ein Umstand auf den unser Präsident be-
sonderen Wert legt, dass er hier als unabhängiger 
Berater tätig wird. Die Stabsstelle in unserem Hause 
bzw. der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in 
der Verwaltung führen sozusagen das operative Ge-
schäft. Das heißt, Herr Dr. Gnädinger und seine zwei 
Mitarbeiter übernehmen die Datenanalyse und stel-
len im Rahmen eines Workshops den Kommunen die 
Ergebnisse sowie die Handlungsempfehlungen vor. 

Ich glaube man kann sagen, dass die NSK-Beratung 
ein wirklicher Erfolg ist und Herr Spandau hat bereits 
darauf verwiesen, dass es aus unserer Sicht ein gutes 
Angebot an die Kommunen darstellt und diese das 
Angebot auch in Anspruch nehmen sollten. 

Lassen Sie mich noch ganz kurz einige Worte zur 
heutigen Veranstaltung sagen. Wenn man sich das 
Programm ansieht, wird deutlich, dass es gelungen ist, 
sehr hochkarätige Referenten zu gewinnen. 

Es wird ein breites Themenspektrum angesprochen, 
verschiedene Sichtweisen werden darstellt sowie Infor-
mationen über aktuelle Entwicklungen geboten. Ich 
denke, das ist ein rundum gelungenes und sehr gutes 
Programm. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sa-
gen: „Ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung und 
gute Gespräche, auch am Rande der Veranstaltung, 
und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“  

Matthias Eckes  
 
Ltd. Ministerialrat, 
Leiter Stabsstelle 
Hessischer 
Rechnungshof  

Begrüßung und Eröffnungsrede
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Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen
meine Damen und Herren. 

Ich bin begeistert, dass so viele Kolleginnen und Kol-
legen von anderen Kommunen und Behörden den 
Weg hier nach Buseck gefunden haben. Ich hoffe Sie 
hatten eine gute Anreise. Als Bürgermeister einer, wie 
es Herr Spandau genannt hat, wohlhabenden Kom-
mune habe ich natürlich auch das Thema des Tages 
angeschaut.
 
Dass mit der wohlhabenden Kommune ist natürlich 
so eine Sache, da muss man natürlich genauer hin-
schauen. Wir haben zum Glück eine Zeit, in der wir 

Dirk Haas  
 
Bürgermeister 
Gemeinde Buseck  

Begrüßung und Eröffnungsrede

gute Einnahmen generieren. Aber auf der Ausga-
benseite spielt sich natürlich auch einiges ab. Womit 
man das Wort „wohlhabend“ auch nur in Anführungs-
striche setzen kann. Ich bin froh, dass wir durch eine 
gute Haushaltsführung, seit Jahren dabei sind unse-
ren Haushalt zu konsolidieren und dass wir in den 
letzten zwei Jahren einen ausgeglichenen Haushalt 
vorweisen konnten und dass wir auch jetzt, in der aktu-
ellen wirtschaftlichen Lage, wieder ein deutliches Plus 
an Einnahmen im nächsten Jahr verzeichnen werden.
 
Trotzdem ist es auch für einen Bürgermeister einer 
wohlhabenden Kommune nicht immer einfach den 
Haushaltsausgleich hinzubekommen, wenn neue 
Aufgaben dazukommen. Und wenn ich mir anschaue, 
dass wir in den vergangenen Jahren um die 2,7 Mil-
lionen Ausgaben Defizite bei den Kindertagesstätten 
hatten und dass diese im nächsten Jahr auf ungefähr 
3,8 Millionen ansteigen werden, dann hat man natür-
lich auch Aufgaben, die man bewältigen muss. Dann 
ist man natürlich auch froh, wenn man heute neue 
Impulse bekommt, wie hier und da auch noch etwas 
besser werden kann. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, hilfreiche Vorträ-
ge, gute Gespräche und einen schönen Aufenthalt hier 
in Buseck. Vielen Dank!
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Sehr geehrter Herr Spandau, meine Damen und Her-
ren.

Als Vertreter eines Kommunalen Spitzenverbandes 
kann man zur Nachhaltigkeit im Haushalt nichts sa-
gen ohne auf das Thema Hessenkasse einzugehen. 
Wir haben sie uns nicht ausgedacht, aber wir haben 
sie verursacht. 

Und wir haben auch sowas wie die Hessenkasse ge-
fordert. Das sage ich für den Städtetag und ich habe 
den Eindruck, das gilt für alle kommunalen Spitzen-
verbände. Wir haben uns deshalb als Städtetag auch 
positiv zu dieser Hessenkasse gestellt und uns im 
Grunde nur zu einzelnen Teilen kritisch darüber ge-
äußert. Wir haben gesagt: „Jetzt ist die Zeit günstig“ 
so ähnlich wie es auch das Motto des heutigen Tages 
ist. Nutzt die günstige Zinslage, gebt als Land etwas 
dazu und helft denen, die sonst völlig aussichtslos im 
Sumpf der Schulden stecken bleiben“. Diese drei Vor-
aussetzungen sind erfüllt durch die Hessenkasse.
 
Bei der Finanzierung tun wir uns weh, das ist klar. 
Die Gelder des Bundes - 60 Millionen - die hätten wir 
gerne anders verwendet, aber irgendwo muss man 
einsehen, dass es eine Art der kommunalen Finanzie-
rung, die das Land da vorsieht, ist. Was uns wichtig 
ist, bei diesen 60 Millionen Bundesgeldern ist die Zu-
sage von Minister Dr. Schäfer: Wenn der Bund mal 
nicht mehr weiterzahlt, übernimmt das Land diese 
Aufgabe. Das ist eine wichtige Zusage, die man nicht 
untergehen lassen darf. Während der 30 Jahre wissen 
wir ja nicht, ob der Bund immer weiterzahlt.
 
Der Kommunale Finanzausgleich blutet mit über 
den Landesausgleichsstock, das werden wir verkraften 
müssen. Schwierigkeiten und Ablehnung haben wir 
darin, dass alle Kommunen über die Gewerbesteuer-
umlage 60 Millionen beisteuern sollen. Das akzep-

Dr. Jürgen Dieter  
 
Direktor des 
Hessischen Städte-
tages  

tieren wir nicht. Das passt auch nicht in den Kontext, 
weil das Land uns gleichzeitig wieder 400 Millionen 
Euro nehmen möchte für die Gewerbesteuerumlage 
ab 1.1.2020. 

Sie wissen der Solidarpakt Ost läuft aus. Wir haben 
den Kommunen im Osten Deutschlands über die 
Länder Mittel zur Verfügung gestellt und dafür die Zu-
sage bekommen, das war von Anfang an Teil des Pak-
tes: Zum 1.1.2020 ist das wieder euer Geld. 29 Punkte 
Gewerbesteuer ab 1.1.2020.  Dies sind rund 400 Mil-
lionen Euro. Jeder von Ihnen kann sich denken, was 
das für seine Stadt bedeutet. Es ist nicht akzeptabel. 
Wir erwarten, dass man den Kommunen dankt, dass 
sie über Jahrzehnte die Kommunen im Osten mit-
finanziert haben, statt es zum Start des Zeitpunktes, 
an dem das Geld wieder zurückfließt, wieder in den 
Kassen der westlichen Länder in den Landeskassen 
versinken zu lassen. 

Das ist ein schwerwiegender Punkt. Wenn wir auf der 
einen Seite 60 Millionen Euro Gewerbesteuerumlage 
in die Hessenkasse zahlen sollen und uns gleichzeitig 
gesagt wird, wir sollten ab 1.1.2020 dann nochmal 
400 Millionen zahlen, dann passt da etwas nicht, dann 
lehnen wir das ab. Da müssen wir dann andere Lösun-
gen finden, um die Hessenkasse in Gang zu bringen. 

Es ist klar, dass auch ein Eigenbeitrag derer ge-
bracht werden muss, die unmittelbar Kassenkredite 
abbauen können. Das versteht sich von selbst und 
dieser Schuldenschnitt auf 50% ist an sich ja auch ein 
faires Angebot.

Wir sollten auch da die Folgen aber nicht unterschät-
zen. Manchmal hat man den Eindruck, auch in der 
öffentlichen Wirkung, da sei ein großer Zauberer am 
Werk, der zaubert alle Schulden weg. Das wissen Sie 
am besten, dass das nicht so ist. Wir haben eine er-
hebliche Last mit 25 Euro pro Einwohner. Die kreisan-
gehörigen Kommunen zahlen diese 25 Euro abzüg-
lich der Zinsersparnis auch noch an ihren Kreis. Da 
werden zwar erhebliche Zinslasten gegengerechnet, 
aber es bleibt etwas übrig, das geschultert werden 
muss. 

Es darf zukünftig keine Kassenkredite mehr geben. 
Herr Ministerialdirigent Graf wird das sicherlich in 
seinem Vortrag ausführen. Das ist auch logisch so, 
dass der Kassenkredit als reine Liquiditätshilfe stehen 
bleibt und nicht mehr zur Finanzierung insgesamt 
dienen kann, also nicht mehr zur Defizitfinanzierung, 

Begrüßung und Eröffnungsrede
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sondern zum Liquiditätsausgleich bei volatilen Ver-
hältnissen dient. Das ist seine ursprüngliche Funk-
tion. Nur müssen wir uns über die Größe der Aufga-
be im Klaren sein. Solange die Steuer sprudelt, kann 
man es verkraften, aber auch schon da hat die eine 
oder andere Kommune ihre liebe Not. Aber wenn die 
Steuer mal nicht so sprudelt wie jetzt, wird der Haus-
haltsausgleich wieder sehr viel schwieriger. Und dass 
die Steuer 30 Jahre lang noch so weiter steigt wie in 
jüngster Zeit, das glaubt keiner. Viele rechnen, dass 
wir wahrscheinlich schon Anfang der 2020er Jahre 
Schwierigkeiten kriegen. Das nehmen viele an, auch 
ich.

 Das heißt, das ist eine nicht zu unterschätzende Auf-
gabe. Die eigentlichen Probleme der Hessenkasse 
fangen gerade erst an, wenn sie in Gang gesetzt ist, 
d.h. wenn die Schulden abgelöst sind. Das ist eine rie-
sige Aufgabe, die da vor uns steht und die uns ent-
sprechend belasten wird. Die Kommunen tragen 30 
Jahre 7,2 Milliarden Euro Finanzierungslast, so ist es 
geplant, um 6 Milliarden Euro verschwinden zu las-
sen. 

Das Land gibt 1,8 Milliarden Euro dazu. Wir zahlen 
also 80% an diesem Sondervermögen, es sei denn 
der Bund zahlt nicht mehr. Dann muss man der Fair-
ness halber sagen, zahlt das Land 40% und wir 60% 
der Finanzierungslast. Aber eben nur, wenn der Bund 
nicht mehr zahlt. 

Herr Kraulich weist immer darauf hin, dass die Lan-
desregierung  ja zusätzlich das Sondervermögen für 
Investitionen verteilen wird, das ist richtig. Das muss 
man der Fairness halber auch einrechnen. Wenn wir 
das auch hinzurechnen, dann zahlt das Land etwa 
23% und wir 77%. Eine große Aufgabe, die auf uns 
zukommt. Daher betone ich angesichts der Tatsache, 
dass wir es in vielen Kommunen gerade zum Start 
der Kasse gar nicht so leicht haben werden: Es ist na-
türlich besonders schwer, wenn dann noch der KFA 
aus der Elternfreistellung mit 155 Millionen Euro be-
frachtet wird. 

Es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem Thema 
Elternfreistellung für die KiTa-Gebühren und der Hes-
senkasse. Die Hessenkasse oder etwas Ähnliches wie 
die Hessenkasse, also ein massives Entschuldungs-
programm, haben wir gefordert. Deshalb stehen wir 
auch prinzipiell zur Hessenkasse. Die Freistellung der 
Eltern von Kindergartengebühren haben die Spitzen-
verbände nicht gefordert. Kein Einziger hat das ge-

tan. Das wird uns jetzt aufgezwungen und das wird 
nun besonders schwer unter Konsolidierungsaspek-
ten, zum Start der Hessenkasse gleich diese 155 Mil-
lionen Euro-Befrachtung, das wird nicht leicht zu ver-
dauen sein. 

Herr Spandau hat eingangs gesagt, mein Lieblings-
thema seien die kommunalen Finanzen. Das ist nun 
auch in meinem Grußwort zum Ausdruck gekommen. 

Ich werde heute zuhören, den grundlegenden Fra-
gen auch den vielen haushaltstechnischen und haus-
haltsrechtlichen Fragen. Wir haben mit den Referen-
ten heute eine fachlich hervorragende Besetzung. Es 
lohnt sich heute den ganzen Tag hier zu bleiben. In 
diesem Sinne wünsche ich eine gute Veranstaltung. 

Begrüßung und Eröffnungsrede - Dr. Jürgen Dieter
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
verehrte Tagungsteilnehmer,

ich darf Sie sehr herzlich im Namen der Hessischen 
Landesregierung zu der heutigen Tagung begrüßen 
und darf Ihnen insbesondere die Grüße des Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier und des Hessi-
schen Ministers des Innern und für Sport, Peter Beuth, 
überbringen.

Ich freue mich sehr, dass Sie als Vertreter der hessi-
schen Kommunen zu dieser Fachtagung mit der The-
matik

 „Gute Rahmenbedingungen für 
nachhaltigen Haushaltsausgleich nutzen“

so zahlreich erschienen sind. 

Auch die Anwesenheit von Vertretern der Kommuna-
len Spitzenverbände, des Hessischen Steuerzahler-
bundes, zahlreicher Vertreter des Hessischen Rech-
nungshofes sowie Vertretern aus Aufsichtsbehörden 
– Regierungspräsidien, Landratsämtern aber auch 
Revisionsämtern – zeigt, dass wir mit der heutigen 
Veranstaltung ein sehr wichtiges und die kommunale 
Welt bewegendes Thema getroffen haben. Und dar-
über sind wir sehr zufrieden. 

Sie kennen unsere Veranstaltungen bisher aus dem 
Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit. 
Hier hat unser Kompetenzzentrum für Interkommu-
nale Zusammenarbeit bisher 14 Kongresse zu unter-
schiedlichen Bereichen der IKZ durchgeführt. Damit 
haben wir die IKZ wesentlich vorangebracht und den 
Kommunen Impulse und Hilfestellungen für ihr Han-
deln im Bereich der IKZ gegeben.  

Dabei findet unsere Förderung der IKZ nicht nur in 

Werner Koch  
 
Staatssekretär, 
Hessisches 
Ministerium des 
Innern und für Sport 

Hessen Beachtung. So wird die neue Landesregie-
rung in Nordrhein-Westfalen die IKZ sowohl über 
ein Kompetenzzentrum als Beratungseinrichtung, als 
auch über ein finanzielles Förderprogramm voran-
bringen. Also exakt über den Weg, den wir in Hessen 
bereits seit 2009 mit großem Erfolg beschreiten. 

Und diese kommende komplette Übernahme unse-
res bereits langjährigen Handlungsmusters in dem 
bevölkerungsreichsten Bundesland zeigt uns allen 
sehr deutlich die Richtigkeit unseres Weges – wohl-
gemerkt neben all den positiven Reaktionen aus 
unseren hessischen Kommunen und kommunalen 
Spitzenverbänden.

Nach den Erfolgen mit der IKZ haben wir im Jahre 
2015 neben der IKZ eine neue Beratungsmöglichkeit 
eingeführt, die Beratung von Nicht-Schutzschirm-
kommunen in Fragen der Haushaltspolitik.

Ausgehend und aufbauend auf den positiven Ergeb-
nissen, die die Landesregierung mit den Haushalts-
analysen und darauf fußenden Beratungen mit den 
Schutzschirmkommunen gewonnen hatte, sollte den 
347 Nicht-Schutzschirmkommunen ein vergleichba-
res Angebot aus Haushaltsanalyse und Beratungs-
empfehlungen für die zukünftige Haushaltspolitik 
unterbreitet werden. Dieser Gedanke ist in der Koali-
tionsvereinbarung der die Landesregierung bilden-
den Parteien und deren Fraktionen niedergeschrie-
ben.

Bei der Umsetzung dieser Passage der Koalitionsver-
einbarung war es mir, als dem in der Landesregie-
rung dafür Verantwortlichen, wichtig, eine einerseits 
für die Kommunen sehr wirksame Beratung als auch 
andererseits eine schlanke Organisationseinheit und 
unbürokratische Verfahrensabläufe zu schaffen. 

Im Ergebnis der Überlegungen und Gespräche, an 
denen neben dem Innenministerium auch das Fi-
nanzministerium und der Hessische Rechnungshof 
beteiligt waren, stand ein Modell, in dem die neue, zu 
schaffende, Stabsstelle für die Haushaltsberatungen 
der Nicht-Schutzschirmkommunen mit dem Kompe-
tenzzentrum für IKZ vereinigt wurde. Wir haben dieses 
so organisiert, weil beim Kompetenzzentrum für IKZ 
die so wichtigen besonderen Kenntnisse der kommu-
nalen Situation und der kommunalen Gegebenheiten 
vorhanden sind und die beim Kompetenzzentrum tä-
tigen Mitarbeiter in den Kommunen gut bekannt sind.
Und wir haben weiterhin festgelegt, dass die Haus-

Eröffnungsansprache
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haltsanalyse, die vergleichende Darstellung mit 
ähnlich strukturierten Kommunen und die darauf 
aufbauenden Beratungsempfehlungen durch den 
Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung durchgeführt und angefertigt werden. 

Hier sind als Gründe zu nennen die Unabhängig-
keit des Präsidenten des Hessischen Rechnungsho-
fes, der in Personalunion gleichzeitig Landesbeauf-
tragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung ist, 
die umfangreichen Erfahrungen und umfassenden 
Kenntnisse der dort eingesetzten Mitarbeiter im Be-
reich des Haushaltswesens und die Verfügbarkeit und 
der Zugriff auf sehr umfangreiche kommunale Daten 
beim Landesbeauftragten.

Mit dieser Aufstellung haben wir im Frühsommer 2015 
mit den Beratungsgesprächen begonnen. Die erste 
Kommune, die von uns beraten wurde, war die Ge-
meinde Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem da-
maligen Bürgermeister Günter Schlemmer.

Inzwischen haben wir bereits 66 Beratungsgesprä-
che mit 56 Kommunen geführt. Aus diesen Zahlen - 
66 Gespräche mit 56 Kommunen - sehen Sie auch, 
dass wir 9 Zweitgespräche und sogar schon ein Dritt-
gespräch geführt haben. Die Zweitgespräche fanden 
stets in den Kommunen in Bürgerversammlungen 
oder Stadtverordneten- bzw. Gemeindevertretersit-
zungen statt.

Die Reaktionen aus den Kommunen, vornehmlich 
der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, auf die 
Gesprächsergebnisse waren – soweit sie mich als Zu-
schriften oder auch in Form von Stellungnahmen für 
unsere Homepage erreicht haben - durchweg positiv. 

Und so darf ich allen an den Beratungsgesprächen 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen 
Dank für ihren erfolgreichen Einsatz und Anerken-
nung für die gezeigte Sachkunde aussprechen.

In den folgenden Vorträgen von Frau Erster Stadt-
rätin Bergold aus der Stadt Eppstein und Herrn Bür-
germeister Zehner aus der Stadt Taunusstein werden 
Sie Aussagen und Schilderungen über die Beratun-
gen aus Sicht von Betroffenen hören.

Insofern kann ich nur an alle Vertreter der Kommu-
nen, die noch keine Beratung hatten – und dass sind 
ja immerhin noch mehr als 290 Kommunen – appel-
lieren, das für Sie kostenfreie Beratungsangebot 

meines Hauses anzunehmen. Sie bekommen sehr 
gute und sehr fundierte Empfehlungen für Ihre wei-
tere Haushaltspolitik. 

Wir haben aber mittlerweile auch festgestellt, dass 
es in den Kommunen Sachverhalte oder auch Pro-
blematiken gibt, die im Rahmen unserer Analyse 
auch beim Einsatz von bis zu drei Mitarbeitern des 
Landesbeauftragten in einem Zeitraum von immerhin 
einer Woche bis zu 10 Tagen nicht hinreichend aufge-
klärt oder gelöst werden können.

Aber wir wollen Ihren Kommunen zukünftig auch für 
diese Fälle unsere Hilfe anbieten.
Daher haben wir in Abstimmung mit dem Hessischen 
Finanzministerium ein neues Förderprogramm eta-
bliert, mit dem wir eine vertiefende Untersuchung 
durch ein Beratungsunternehmen bezuschussen wol-
len.

Unser Förderprogramm setzt voraus, dass die Kom-
mune ein Beratungsgespräch bei uns hatte und sich 
dabei ein Problem oder ein Sachverhalt gezeigt hat, 
welches sich auf die Haushaltswirtschaft der Kommu-
ne auswirkt, aber in dem begrenzten Zeitrahmen der 
Analyse nicht hinreichend aufgeklärt werden kann. 

Sofern die Kommune dieses Problem oder diesen 
Sachverhalt sehr vertiefend mittels externem Sach-
verstand eingehend untersuchen lassen will, gewäh-
ren wir der Kommune einen 50-prozentigen Zuschuss 
auf die voraussichtlichen Kosten für ein Beratungsun-
ternehmen. Auch hier wollen wir unbürokratisch und 
rasch handeln und wirksame Hilfe leisten. 

Dieses Förderprogramm wird in Kürze Ihnen allen 
schriftlich bekannt gemacht.

Ein erster Zuwendungsbescheid aus diesem neuen 
Programm ist gerade für die Stadt Bensheim ergan-
gen.

Ein weiteres Förderprojekt soll der Aufbau eines 
Benchmark-Systems im Bereich der Finanzen von 
Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern werden. 

Die Stadt Taunusstein ist hier federführend tätig und 
es hat hierzu Mitte August ein erstes Treffen zahlrei-
cher interessierter Städte im Innenministerium statt-
gefunden. 

Mehr als 10 Städte werden nach dem Stand von Mitte 

Eröffnungsansprache - Werner Koch
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dieses Monats an dem Projekt teilnehmen. 

Bürgermeister Zehner wird Ihnen nachher hierzu Nä-
heres in seinem Vortrag vorstellen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen 
also, dass die Landesregierung Ihnen neben den 
bekannten, finanziell dicken Brocken, zu denen der 
Kommunale Schutzschirm wie auch die zukünftige 
Hessenkasse gehören und neben finanziellen Förde-
rungen in deutlich geringerem Ausmaß wie die der 
IKZ, weitere Hilfen in Form von Beratungen gibt.

Wir lassen uns von der Überlegung leiten, dass es für 
die Kommunen zunächst sehr wichtig ist, zu wissen, 
wo sie stehen. 

Nur wer seinen Standort kennt und wer darüber hin-
aus weiß, woher er kommt und auch weiß warum er 
aus einer bestimmten Situation herauskommt, kann 
sachgerecht festlegen mit welchen Schritten er fort-
schreiten und wohin er seinen weiteren Weg lenken 
will. Dazu wollen wir Ihnen Hilfen geben. 

Und dieses gilt in ganz besonderem Maße für die ge-
genwärtig sehr gute finanzielle Lage vieler Kommu-
nen, die gemessen an anderen Zeiträumen eine ganz 
besonders gute und anhaltende, für einige Kommu-
nen sogar herausragend gute ist – nach Jahren weit 
verbreiteter und hoher Defizite.  

Daher gilt es für die Kommunen, die jetzige Situa-
tion zu nutzen, und die eigenen Möglichkeiten und 
die Angebote des Landes zusammenzuführen und 
in Anspruch zu nehmen. 

Die Hessenkasse mit dem Angebot des Landes, Kas-
senkredite auf das Land zu überführen und gemein-
sam in Partnerschaft mit dem Land zu tilgen, ist ein 
sehr wichtiger Baustein. Darüber wird Ihnen heute 
Nachmittag Herr Leitender Ministerialrat Kraulich 
vom Hessischen Finanzministerium im Detail sehr 
Interessantes vortragen.  

Aber auch die Haushaltsaufsicht nach der Hessen-
kasse ist ein spannender und folgerichtiger Gesichts-
punkt, zu dem Ihnen Herr Ministerialdirigent Graf aus 
meinem Hause die zukünftigen Eckpunkte vortragen 
wird. 

Nur gemeinsam können wir – Kommunen und Land 
– unser Leitmotiv verwirklichen: Starke Kommunen – 

Starkes Land.

Dazu gehören aber auch eine gewisse Haushaltsdisziplin 
und der Leitsatz dieser Veranstaltung: 

 „Gute Rahmenbedingungen für 
nachhaltigen Haushaltsausgleich nutzen“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende 
Veranstaltung, die Ihnen neue Informationen gibt, 
die Ihre künftigen Entscheidungen beeinflusst und 
die dazu führt, dass Sie unsere Beratungsangebote in 
Anspruch nehmen und dann aber auch die Möglich-
keiten haben, weitere direkte finanzielle Hilfen des 
Landes in Anspruch zu nehmen.   

Ich möchte Ihnen bereits jetzt mitteilen, dass ich mich 
leider bereits im Laufe des Vormittags wegen anderer 
Termine verabschieden muss. 

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf 
und darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.

Eröffnungsansprache - Werner Koch
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Koch, sehr geehr-
ter Herr Spandau, sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Haas, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich danke Ihnen für das Interesse am Thema Kom-
munale Haushaltsberatung. Die Beratung der 
Nicht-Schutzschirmkommunen (NSK-Beratung) hat 
das Ziel, kommunalpolitische Gestaltungsmöglich-
keiten wiederherzustellen oder zu sichern. Dazu 
gehört der Erhalt der dauerhaften finanziellen Leis-
tungsfähigkeit, mithin ein finanzielles Fundament für 
politische Weichenstellungen.

Meine Damen und Herren, die NSK-Beratung ist für 
uns als Finanzkontrollbehörde auch aus Binnensicht 
von besonderer Bedeutung. Der Rechnungshof be-
steht aus Prüfungsabteilungen. Der Landesbeauftrag-
te für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (LW) steht 
außerhalb der Prüfungsabteilungen unseres Hauses. 
Das heißt, wir haben hier eine klare Unabhängigkeit 
von dem bei uns ansonsten bestehenden Kollegial-
system. Das ist wichtig, weil es die Freiheit zulässt, die 
wir gerade beim Beraten brauchen. Die kleine Orga-
nisationseinheit des Landesbeauftragten wird von 
Herrn Eckes geleitet. Es geht bei der Aufgabe des 
LW im Wesentlichen um das Identifizieren von Stell-
schrauben zur Haushaltskonsolidierung.

Beratung durch den Hessischen Rechnungshof 
ist gleichwohl nicht ausschließlich auf den LW be-
schränkt. Sie finden kommunale Beratungselemente 
auch bei unseren jährlichen Bemerkungen und Kom-
munalberichten. Aus den Erfahrungen und Erkennt-
nissen einer jeden Prüfung sollten schlussendlich 
beratende Elemente für unsere Adressaten heraus-
gearbeitet werden. So haben wir zum Beispiel festge-
stellt, dass sich das Land das „Tempelhaus“ hat schen-
ken lassen: Das klingt nach einer tollen Geschichte. 

Dr. Walter 
Wallmann  
 
Präsident des 
Hessischen 
Rechnungshofs 

Die Anforderungen der Denkmalschutzbehörden 
waren aber so groß, dass weder ein Betreiber für eine 
privatwirtschaftliche Nutzung noch ein Konzept für 
eine öffentliche Nutzung gefunden werden konnte. 
Das führte zu einem Sanierungsstau von rund einer 
Millionen Euro. Das war also ein recht teures Ge-
schenk für das Land [Das Denkmal wird gleichzeitig 
nicht geschützt, denn es verkommt zusehends]. 

Ähnliche Fälle gibt es im kommunalen Bereich bei 
unserer Überörtlichen Prüfung Kommunaler Körper-
schaften, den Herr Dr. Keilmann zu verantworten hat. 
Im Kommunalbericht finden sich regelmäßig Be-
ratungsansätze, die auf eine Entlastung der Kom-
munalhaushalte abzielen. So haben wir festgestellt, 
dass im Jahr 2011 knapp 120 Mio. Euro in den Stif-
tungen der Sparkassen angelegt waren, obwohl die 
Träger der Sparkassen – also die Kommunen – damals 
die Folgen der Finanzkrise auszubaden hatten. Wir 
haben höhere Abführungen der Sparkassen an ihre 
kommunalen Träger gefordert. Soweit ich höre, sind 
einige Sparkassen dieser Empfehlung gefolgt - auch 
die Einnahmen aus den Sparkassenabführungen kön-
nen helfen, politische Gestaltungsspielräume zurück-
zugewinnen und das ist das Entscheidende. 

Was ist die Kernaufgabe des LW? 

Die Aufgabe ist es, Vorschläge, Gutachten und Stel-
lungnahmen zu erarbeiten sowie vor allem durch 
eine beratende Tätigkeit auf die wirtschaftliche Auf-
gabenerfüllung hinzuwirken. Für mich ganz entschei-
dend ist, dass wir „Prüfung“ und „Beratung“ trennen. 
Das hat Auswirkungen auf die Kommunen: Sie kön-
nen sicher sein, dass die Erhebungen, Analysen und 
Beratungsergebnisse der beratenen Kommune nicht 
in die Kommunalprüfung einfließen. Das ist uns wich-
tig, denn es soll ein offenes Beratungsverhältnis sein. 
Für eine Kontrolle gehört es gleichwohl dazu, dass 
die Beratung begleitend arbeitet. Ein überspitztes 
Beispiel: Eine (örtliche) Finanzkrise wartet keine zwei 
Jahre bis wir einen Bericht geschrieben haben. Hier 
bedarf es einer unmittelbaren Beratung.

Als Landesbeauftragter können wir unabhängig beraten. 
Und unser Beratungsspektrum ist vielfältig: Wir haben 
beispielsweise im Hessischen Ministerium des Innern 
und für Sport einen Workshop zu Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen bei Investitionen gemacht. Ein zweites 
Beispiel ist eine kurzfristige Anfrage des Kultusminis-
teriums zu wirtschaftlichen Tragfähigkeitsfragen eines 
Wirtschaftsplans. Hier ging es um eine private Schule.

Beratung durch die externe Finanzkontrolle
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Beratung durch die externe Finanzkontrolle - Dr. Walter Wallmann

Jetzt komme ich zur NSK-Beratung: Als es Ende 2014/
Anfang 2015 die ersten Gespräche zwischen dem 
Innenministerium, dem Finanzministerium und dem 
Rechnungshof zur Einrichtung einer Beratungsstelle 
gab, fand ich die Idee „aus innerster Überzeugung“ 
gut und richtig. Mit meinem Kollegen Dr. Keilmann 
habe ich damals diskutiert, wie wir uns aufstellen 
müssen, um die Aufgabe zu bewältigen. Wir waren 
uns mit Herrn Dr. Gnädinger einig, dass er aufgrund 
seiner Erfahrungen mit dem Schutzschirm und seinen 
Kontakten zur kommunalen Familie in der NSK-Bera-
tung tätig werden soll. Daneben konnten wir Herrn 
Schneider gewinnen. Er hat seit vielen Jahren in den 
unterschiedlichsten Bereichen des Rechnungshofs 
gewirkt und verfügt über einen breiten Erfahrungsho-
rizont. Er ist ausgebildeter Diplom-Finanzwirt. Als die 
Beratungsanfragen gestiegen sind, hat uns zusätzlich 
Herr Volk verstärkt. Er ist Diplom-Verwaltungswirt und 
verfügt über kommunalpolitische Erfahrungen. 

Inzwischen ist die Nachfrage nach NSK-Beratungen 
derart angestiegen, dass wir ein externes Unterneh-
men beauftragt haben, um uns bei der Beratung zu 
unterstützen. Es ist das Unternehmen Eckermann und 
Krauß. Dabei ist Herr Diehl der Verantwortliche für 
NSK-Beratungen innerhalb des Unternehmens. Das 
freut mich, denn Herr Diehl ist der ehemalige und 
langjährige Leiter der Kommunalaufsicht des Regie-
rungspräsidiums in Darmstadt. 
Wichtig ist: Die Beratung kann die Erreichung und 

die Beibehaltung des Haushaltsausgleichs unterstüt-
zen. Und die Beratung kann auch helfen, unpopuläre 
Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen. Unsere 
Rolle, in diesem Zusammenhang auch einmal den 
schwarzen Peter zu übernehmen, ist uns dabei be-
wusst.

Ich komme zum Fazit: Die Unabhängigkeit ist gewähr-
leistet, trotz der Zusammenarbeit mit dem Ministeri-
um - das ist uns ganz wichtig! Die Beratung schließt 
selbstverständlich nicht nur die Bürgermeister und 
Kämmerer mit ein, sondern auch Stadtverordnete 
und Gemeindevertreter, auch das finde ich eine tolle 
Sache. Kommunalpolitiker brauchen ein besonders 
breites Spektrum an Unterstützung, um Konsolidie-
rungswege beschreiten zu können. Elementar für uns 
ist, wir beraten - die politische Verantwortung liegt 
natürlich voller Respekt bei den Kommunalvertretern 
und nicht bei uns. Unser Ziel ist es, nicht sparen, um 
des Sparens willen. Es geht vielmehr um die Wieder-
herstellung der Handlungsfreiheit.  Das brauchen wir 
in der Demokratie.

Meine Damen und Herren, ich bin damit am Ende 
meines Vortrages. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen klei-
nen Überblick über unsere Philosophie und über die 
handelnden Personen geben konnte. 
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Lieber Claus, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen einen 
Streifzug durch die Inhalte und den Ablauf der 
NSK-Beratung machen darf. An diejenigen kommu-
nalen Teilnehmer des Kongresses, die noch nicht bei 
uns in der Beratung waren, möchte ich mich heute 
schwerpunktmäßig wenden – zugegebenermaßen 
nicht ohne Hintergedanken werde ich versuchen, Ih-
nen Lust und Appetit zu machen, mit Ihrer Gemeinde 
ebenfalls einmal zu uns in die Beratung zu kommen.

Was machen wir bei der Beratung? In aller Regel geht 
es bei uns primär darum, dass die betreffende Ge-
meinde möglichst schnell und vor allem aber auch 
dauerhaft wieder in eine Situation kommt, in der die 
ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen 
Aufwendungen ausreichen. Das ist gleichzeitig die 
Faustformel für finanzielle Generationengerechtig-
keit: Jede Generation soll die von ihr verbrauchten 
Ressourcen selbst erwirtschaften. In der jüngeren Ver-
gangenheit haben wir zunehmend auch Fälle gehabt, 
bei denen Kommunen zu uns gekommen, die schon 
einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das ist zwar 
nicht der Regelfall, aber das ist der Idealfall für die 
Beratung. Hier können wir zusammen nachdenken, 
was man prospektiv tun kann, wenn die Rahmenbe-
dingungen auch einmal wieder schwieriger werden. 

Ich will ebenfalls darauf hinweisen, worum es uns in 
der Beratung nicht geht. Wir haben nämlich selbst-
verständlich bei jedem Vortrag Folien und Grafiken 
dabei, bei denen man sieht, wo die betreffende Kom-
mune bei einzelnen Produkten weniger einnimmt 
bzw. mehr ausgibt als andere Kommunen. Hätten wir 
das nicht, bräuchten wir kein entsprechendes Bera-
tungsgespräch durchzuführen. Das muss aber nicht 
notwendigerweise ein Warnzeichen Richtung Unwirt-
schaftlichkeit sein, sondern das kann selbstverständ-

lich auch mit kommunalpolitischer Prioritäten-
setzung zu tun haben. Und wenn das nicht mehr 
möglich ist, da wird man sich auch immer sehr schnell 
einig, dann braucht man von kommunaler Selbstver-
waltung und -verantwortung nicht zu sprechen. Es ist 
aber eben auch richtig, dass wenn ich irgendwo eine 
„Schippe drauflege“, dann muss man an einer ande-
ren Stelle eben ein Stück weit weniger tun, sodass es 
am Ende gelingt den Haushalt auszugleichen. 

Was wir landesseitig in die Beratung einbringen kön-
nen, das ist der berühmte Blick von außen, quasi aus 
der Vogelperspektive auf die entsprechende Kom-
mune. Wir können berichten, was andere Kommu-
nen in ähnlichen Situationen bei der Haushaltskon-
solidierung tun. Klar ist, dass das natürlich so lange 
„Reisbrettlogik“ bleibt, wie es uns nicht gelingt, das 
mit dem Wissen aus der Kommunalpolitik vor Ort zu 
einem Gesamtpaket zu verschnüren. Deswegen steht 
bei uns in der Beratung der Dialog im Mittelpunkt. 

Meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass man mit 
„Dreisatz“ in der Lesart „erhöht mal so ein bisschen die 
Steuern, dann wird das wieder etwas mit dem Haus-
haltsausgleich“, nur auf dem Papier Haushalte aus-
gleichen kann. In der Realität ist die Geschichte doch 
komplexer und da ist es uns wichtig, dass wir auf den 
Einzelfall entsprechend eingehen. Wir gehen sogar 
soweit, dass, wenn wir in der Beratung sind und Sie 
mir sagen, dass wir ein Thema ansprechen, über das 
Sie schon „fünf Jahre“ sprechen, aber nicht weiter-
kommen, dann gehen wir eben zum nächsten Thema 
und schauen, dass wir da weiterkommen. Wichtig ist 
uns, dass am Ende ein tragfähiger Weg für die Kom-
mune da ist, der tatsächlich zum Haushaltsausgleich 
führt.
  
Kommen wir zum Prozess, den man bei der NSK-Be-
ratung durchläuft: Am Anfang steht immer die Kon-
taktaufnahme, das ist klar. Da genügt ein Anruf oder 
eine E-Mail beim Leiter der Stabsstelle, das ist Herr 
Spandau. Wenn Sie Interesse signalisiert haben, 
bekommen Sie die Bitte, dass Sie uns zwei Dinge 
übersenden. Das eine ist der aktuelle Haushaltsplan 
und das andere ist ein Erhebungsbogen. Zu beidem 
möchte ich etwas sagen. Der aktuelle Haushaltsplan 
ist der entscheidende Unterschied zur Überörtlichen 
Prüfung kommunaler Körperschaften, die ja auch 
bei uns im Haus angesiedelt ist. Wir arbeiten bei der 
NSK-Beratung quasi immer da, wo die Kommune ak-
tuell ist, also auch mit Plandaten und somit ein Stück 
weit anders als die Prüfung. Die muss sich auf verläss-
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liche Ist-Daten verlassen.

Ganz wichtig ist ebenfalls der Erhebungsbogen. Er 
lässt sich sehr schnell ausfüllen und dann zurück an 
uns senden. Fragen Sie im Zweifel einfach einmal die 
Kolleginnen und Kollegen, die das schon gemacht 
haben. Wenn wir die Informationen haben, dann fü-
gen wir diese zu einer entsprechenden Analyse der 
Kommune zusammen. Letzte Unklarheiten klären wir 
telefonisch mit der Kommune. Meistens genügen ein 
bis zwei kurze Telefonate. Im Anschluss daran findet 
der Workshop statt, in dem wir unsere Analyse be-
sprechen. 

Zu den Landesteilnehmern an den Workshops: Wir 
sind als Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit da-
bei und stellen unsere Haushaltsanalyse vor. Selbst-
verständlich ist auch die Leitung der Stabsstelle um 
Herrn Spandau bei den Gesprächen anwesend. Da-
neben ist regelmäßig ein Vertreter aus der Kommu-
nalabteilung des Innenministeriums vor Ort, damit wir 
fundierte Kompetenzen aus der Blickrichtung Haus-
haltsrecht und Finanzaufsicht an den Beratungstisch 
bekommen. Wir haben zudem immer einen Vertre-
ter aus dem Finanzministerium bei den Gesprächen 
dabei. Sie wissen, dass im Finanzministerium ganz 
maßgebliche und wichtige Programme federführend 
verantwortet werden, die eine Bedeutung für die 
Kommunalfinanzen haben. Das betrifft den bedarfs-
orientierten Finanzausgleich, die Investitionspakete, 
aber auch z.B. aktuell das Programm der Hessenkas-
se usf. Bei diesen Programmen ist es wichtig, dass wir 
Kompetenzen dazu in unseren Workshops haben 
und dass da auch der Servicegedanke im Mittelpunkt 
steht. Wir wollen nicht, dass die Kommunalvertreter 
erst für die einen Informationen zum Ministerium 1, 
für die anderen Informationen zu den Ministerien 2 
und 3 und wenn es dann um die Haushaltskonsoli-
dierung geht, noch einmal zum Landesbeauftragten 
für Wirtschaftlichkeit gehen muss: Wir wollen alles in 
einem Workshop bündeln.
 
Nach Beendigung des Workshops bekommen die 
beratenen Kommunen alle Informationen und Folien, 
die wir verwendet und verwertet haben. Auf jeder 
dieser Folien, meistens sind es über 100, findet sich 
eine Quellenangabe, damit die Kommunalvertreter 
zu Hause in aller Ruhe die Sachen nochmal nach-
schauen und uns im Nachgang auch gerne anrufen 
und fragen können. Das gilt auch für alle weiteren 
Fragen, die beratene Kommunen zur Haushaltskon-
solidierung haben. Diejenigen Kommunen, die bei 

uns waren, nutzen dieses Angebot relativ ausgiebig 
und es freut uns, wenn man dann auch ex post ein 
Stück weiterhelfen kann. 
Wer sind die Kunden der NSK-Beratung? Grundsätz-
lich können alle Kreise, Städte und Gemeinden, die 
nicht beim Kommunalen Schutzschirm teilgenom-
men haben, die Beratung in Anspruch nehmen. In al-
ler Regel sind unsere Kunden allerdings solche Städ-
te und Gemeinden, die man im statistischen Sinne als 
sogenannte Kleinstädte bezeichnet (also Städte mit 
5.000 - 20.000 Einwohnern). Wir hatten auch schon 
einige größere Kommunen bei uns in der Beratung 
und wir hatten selbstverständlich auch einige soge-
nannte Landgemeinden bei uns in der Beratung, also 
Städte und Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern. 

Ganz wichtig ist die Frage, wie lange ein Workshop 
eigentlich dauert -  gerade, weil auch nahezu immer 
ehrenamtlich Tätige an den Gesprächen teilnehmen 
und auch die Vertreter der Kernadministration nur 
begrenzte Zeitkontingente haben. In aller Regel dau-
ert ein Gespräch zwei bis drei Stunden. Aber letzten 
Endes entscheiden die Vertreter der Kommune, wie 
lange es dauert. Wir nehmen uns landesseitig so viel 
Zeit wie die entsprechende Kommune braucht, alle 
Fragen abgearbeitet sind und wir einen vernünftigen 
Weg gefunden haben. 

Von den kommunalen Gesprächspartnern wünschen 
wir uns, dass die Kommunalpolitik bei den Work-
shops dabei ist. In aller Regel sind neben dem Bür-
germeister und Vertretern der Finanzverwaltung die 
Fraktionsvorsitzenden, Finanzausschussmitglieder, 
komplette Vertretungskörperschaften, Konsolidie-
rungskommissionen oder Ortsbeiräte bei den Ge-
sprächen dabei. Alle Konstellationen sind möglich. 
Wenn Bürgermeister gerne zunächst alleine mit uns 
sprechen möchten, also ohne die Kommunalpolitik, 
dann ist aber auch das möglich. Und wenn Kommu-
nen sagen, dass Sie gerne eine Bürgerversammlung 
mit uns gemeinsam machen möchten, dann ist das 
auch kein Problem. Zuweilen sind über 100 Gäste bei 
solchen Bürgerversammlungen. Das Ganze hat dann 
weniger einen Workshop-Charakter, kann aber auch 
ein gutes Format sein.
 
Ich sage immer, dass bei uns im Stellenprofil für Rech-
nungshof-Mitarbeiter nicht drinsteht, dass wir von 
jedem geliebt werden müssen. Insofern sind wir natür-
lich bestens dazu geeignet Denkblockaden zu durch-
brechen. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht immer 
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gelingt. Manche Anstöße in diesem Sinne waren er-
folgreich, manche andere aber auch lehrreich. Aber 
ich verspreche, dass wir es auf jeden Fall versuchen 
werden. 
Was sind die Kernelemente unserer Beratung? 08/15 
gibt es bei uns nicht, denn jede Beratung ist anders. 
Der individuelle Fall spielt hier die Rolle. Das ist die 
Stärke der Beratung. Nichtsdestotrotz kommen Be-
standteile in jeder Beratung vor. So ist klar, dass am 
Anfang der Gespräche der Status quo der Finanzsitu-
ation betrachtet wird. Da schauen wir uns erst einmal 
an, wie es mit der Kommunalfinanzsituation aussieht 
und ob man sich an die entsprechenden Rechts-
grundlagen hält. Dann schauen wir nach Chancen 
und Risiken der Kommunalfinanzsituation. Und dann 
wird es mit der vergleichenden Haushaltsanalyse 
richtig spannend. Der detaillierte Blick auf die Kom-
mune unter Würdigung sozioökonomischer Kennzif-
fern ist zentral: Das tun wir, damit wir am Ende nicht 
Gefahr laufen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Noch 
bevor wir uns irgendeine Finanzkennziffer anschau-
en, betrachten wir zuvor die Kommunalstrukturen 
(Fläche, Fallzahl der Ortsteile etc.). Wir sehen uns die 
demographische Entwicklung an, wir schauen uns an, 
wie es im Bereich Wirtschaft und Arbeit aussieht und 
wie bei der sozialen Lage. Davon ausgehend bekom-
men wir ein sehr gutes Bild über die entsprechende 
Kommune. Dann machen wir einen entsprechenden 
Vergleich und schauen, wo stecken am Ende des 
Tages die Konsolidierungspotenziale. Zusammen-
gefasst: Der Einzelfall ist bei uns ganz wichtig. 08/15 
oder „Dreisatz“ werden Sie bei uns nicht finden. 

Beim Methodenkasten, den wir bei der Analyse an-
wenden, dürften einige Punkte nicht überraschen. 
Kern und Ausgangspunkt unserer Beratung ist immer 
eine Analyse der Auffälligkeiten. Das heißt, dass wir 
den Scheinwerfer auf diejenigen Produkte werfen, 
wo wir sehen, dass die Defizite höher als in vergleich-
baren Kommen oder die Überschüsse geringer als in 
vergleichbaren Kommunen sind. Im Anschluss daran 
schauen wir bei diesen Produkten, woran das liegt und 
ob wir etwas ändern können und wollen. Dann haben 
wir ein paar altbekannte Beratungsklassiker im Portfo-
lio: Wir schauen uns natürlich Gebührenhaushalte und 
den Steuerbereich an. Wir machen einen Satzungs-
check, also wie aktuell die Gebührensatzungen sind 
oder ob es Regelungen in den Satzungen gibt, die 
man evtl. überarbeiten kann. 

Logischerweise sehen wir uns auch an, ob die Über-
örtliche Prüfung bei Ihnen vor Ort war. Wenn ja, dann 

schauen wir, ob die Punkte umgesetzt wurden und 
wo es vielleicht noch hakt. Wie gesagt, haben wir dar-
über hinaus auch immer Hinweise im Gepäck zu aktu-
ellen Programmen vom KFA bis zur Hessenkasse. Was 
wir neuerdings noch stärker forcieren, ist das Thema 
der Haushaltssteuerung. Beispielsweise das Thema 
„Ziele und Kennzahlen im Haushalt“, das Thema „Wie 
geeignet ist der Vorbericht zum Haushaltsplan?“, das 
Thema „Interne Leistungsverrechnung“ – ist sie über-
haupt da, wenn ja, trägt sie. Und natürlich auch Fra-
gen wie „Sind die Jahresabschlüsse aufgestellt und 
entsprechend geprüft?“. Einen auffälligen Bereich 
haben wir in jedem zweiten Gespräch: Wir schau-
en auch, ob die Produkte den 16 Produktbereichen 
richtig zugeordnet sind. Wenn das nicht der Fall ist, 
formulieren wir, wo sie hingehören und geben ent-
sprechende Empfehlungen. 

Dann haben wir bei uns in der Beratung auch The-
men, die richtig spannend sind. Interessant ist häu-
fig z.B. das Thema „Personal“. Wir berechnen für jede 
Kommune eine Fluktuations-Potenzialanalyse (wer 
geht wann in den Ruhestand und welche Aufgaben 
hat er). Immer wieder stellen wir an dieser Stelle fest, 
dass in den nächsten fünf, zehn oder 15 Jahren ganz 
viele Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Wenn man 
das dann mit einem Thema wie „Interkommunale Zu-
sammenarbeit“ kombiniert, dann darf man natürlich 
nicht warten, bis diese Leute im Ruhestand sind, son-
dern man muss sich schon heute überlegen, was das 
für Leute sind und welche Aufgaben sie wahrnehmen 
– sind das Aufgaben, die künftig weiterhin alleine 
wahrgenommen werden sollen oder die man in Ko-
operation mit anderen Kommunen bewerkstelligen 
möchte. 

Mindestens genauso spannend ist das Thema „Frei-
willige Leistung“. Es ist klar, dass freiwillige Leistungen 
das „Salz in der kommunalpolitischen Suppe“ sind. 
Das ist eine ganz große Antriebsfeder für kommunal-
politisches Engagement. Trotzdem darf man da nicht 
den Kopf in den Sand stecken, sondern muss auch 
über deren künftige Auslastung nachdenken (Stich-
wort „Demographischer Wandel“): Brauchen wir im 
Einzelfall einen Rückbau, einen Umbau oder einen 
Ausbau der Infrastrukturen und Leistungen? Das sind 
Fragen, auf die wir in den Workshops eingehen.

Meine Damen und Herren, ich würde mich freuen, 
wenn es mir gelungen ist, Ihnen mit meinem Vortrag 
Lust auf die Wahrnehmung eines NSK-Beratungsge-
sprächs mit ihrer Heimatkommune zu machen.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich habe mich ganz außerordentlich über die Einla-
dung gefreut, um Ihnen heute hier über unsere Erfah-
rung als sog. Nicht-Schutzschirmkommune zu berich-
ten. Zuvor möchte ich mich und unsere Stadt einmal 
vorstellen. Mein Name ist Sabine Bergold und ich 
bin seit 2014 Erste Stadträtin und Kämmerin und ich 
verantworte neben den Finanzen noch die Bereiche 
„Ordnung“ und „Soziales“. Eppstein liegt im Nord-
westen des Main-Taunus-Kreises und grenzt an die 
Landeshauptstadt Wiesbaden, den Rheingau-Tau-
nus-Kreis und den Hoch-Taunus-Kreis. Man kann es 
auch anders formulieren und sagen, Eppstein liegt 
westlich von Frankfurt und etwa 15 Kilometer nord-
östlich von Wiesbaden. Unser Wahrzeichen, die Burg, 
ist uns wichtig, weshalb wir uns auch gerne Burgstadt 
Eppstein nennen. 

Wir bestehen aus fünf Stadtteilen mit einer Fläche von 
2.400 Hektar und haben fast 14.000 Einwohner. Wir 
haben eine eher hohe Einwohnerdichte. Im Main-Tau-
nus-Kreis ist es sicherlich nicht verwunderlich und wir 
haben viele steile Straßen, was im Taunus auch nicht 
unüblich ist. Zuletzt noch ein kleiner Werbeblock: Wir 
feiern im nächsten Jahr 700 Jahre Stadtrechte und 
wer unseren wunderschönen Bahnhof noch nicht ge-
sehen hat, der hat wirklich was verpasst, für mich ist 
das der schönste, den ich kenne.
 
Ich möchte Ihnen heute über die Ausgangssitua-
tion und die Konsolidierungsbemühungen, die wir 
in Eppstein hatten, berichten. Anschließend möch-
te ich auf die Erfahrung mit der Beratung eingehen 
und möchte dann eine kurze Zusammenfassung der 
Wirkungen und der Perspektiven aus Sicht der Stadt 
Eppstein geben. 

Die Zahlen zeigen, dass wir in Eppstein nach fast 10 

Jahren mit unendlich vielen Konsolidierungsrunden, 
schmerzhaften Einschnitten für die Bürger und die 
Verwaltung endlich wieder einen ausgeglichenen 
Haushalt aufstellen konnten. Gerade in der letzten 
Woche durfte ich in der Stadtverordnetenversamm-
lung im Rahmen der Einbringung des Haushaltes 
tatsächlich das erste Mal von einer Trendwende spre-
chen. 

Mit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2007 ge-
lang es uns noch in den ersten beiden Jahren einen 
ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Mit dem Jahr 
2010 und den Auswirkungen der Finanzkrise kam es 
in Eppstein zu massiven Ausfällen, insbesondere von 
Steuererträgen und dann auch in der Folge zu den 
schlechten Ergebnissen. 

Trotz wirkungsvoller Gegensteuerungsmaßnahmen 
verbesserten wir uns pro Jahr zwar spürbar aber 
überhaupt nicht ausreichend. Dann ist auch noch et-
was Schreckliches passiert: Wir hatten eine Gewerbe-
steuerrückerstattung im Jahr 2013, was zwar in die-
sem Zusammenhang nur ein Ausrutscher ist, aber es 
hat uns wirklich hart getroffen. Den Aufwärtstrend, 
lässt man mal 2013 außen vor, können Sie in der 
Grafik sehen. Es dauerte aber tatsächlich 10 Jahre, 
um letztendlich zu einem ausgeglichenen Haushalt 
zu gelangen. 

Nachfolgend nun ein Versuch einmal die wesentlichen 
Faktoren aufzuzeigen, warum es nicht gelang, schnel-
ler in einen gesetzeskonformen Haushalt zu kommen. 
Ich denke, wir sind uns einig, dass es auch Aufgabe 
der Politik sein muss, für gleichwertige Lebensverhält-
nisse zu sorgen. 

Da ist in einer Metropolregion wie Frankfurt/Rhein-
Main und somit in dem sehr reichen Main-Taunus-
Kreis für eine kleine Kommune, der man zwar nach-
sagt eine sehr hohe Finanzkraft zu haben (das haben 
wir zwar auch), aber trotzdem nicht so einfach mit-
zuhalten. Zumal wir die Landeshauptstadt Wiesba-
den auf der einen Seite haben und umzingelt sind 
mit Mittelzentren. Sie erlauben mir den Hinweis, auch 
wenn ich das jeder Kommune gönne, dass sie über 
den KFA als Mittelzentrum begünstigt wird. Wir in der 
unmittelbaren Nachbarschaft als Grundzentrum in so 
einem engen Raum könnten auch den einen oder an-
deren Euro ganz gut gebrauchen. 

4,5 Milliarden Euro ist der Überschuss, der von den 
Kommunen im Jahr 2016 erwirtschaftet wurde, ge-

Erfahrungen zur NSK-Beratung
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wesen.  Eppstein konnte zu diesem Überschuss leider 
noch nichts beitragen. Haushaltskonsolidierung ge-
lingt meiner Meinung nach nur als gemeinschaftliche 
Aufgabe, das haben wir heute Morgen schon mehr-
fach gehört, ich möchte die gemeinschaftliche Aufga-
be aber nur ein wenig nach unten brechen. Denn ich 
sehe die gemeinschaftliche Aufgabe als Kommune, als 
gemeinsame Aufgabe von Bürgern, Gemeinde und 
Politik. 

Aber aufgrund der unterschiedlichen Interessen 
entstehen schnell Spannungsfelder und wesentli-
che Auswirkungen dieses Spannungsverhältnisses 
sind aus meiner Sicht eine Zaghaftigkeit, die dazu 
führt, dass neue Wege eben nicht beschritten wer-
den oder man unpopulären Entscheidungen aus 
dem Weg geht. Jede Kämmerin und jeder Kämme-
rer kennt diese Problematik: Schmerzhafte Konsoli-
dierungen werden durch Tarifabschlüsse oder durch 
neue Aufgaben an die Kommunen oder durch Preis-
steigerung aufgezehrt, sodass die Einsparungen im 
Endergebnis oft überhaupt nicht mehr vollumfäng-
lich sichtbar werden. Obwohl wir uns im Vergleich 
zu unseren Planergebnissen um über 8 Millionen 
Euro verbessert haben, bleibt für uns immer noch ein 
zweistelliges Millionen-Altdefizit, das es künftig ab-
zubauen gilt. Mit der Aussicht der Inanspruchnahme 
der Hessenkasse haben wir dann neben dem erreich-
ten ausgeglichenen Haushalt die Möglichkeit, unsere 
Kassenkredite auf ihre eigentliche Funktion zurückzu-
führen. Ich erwähne an dieser Stelle aber auch aus-
drücklich, dass unsere Kassenkredite zum größten 
Teil auf die Steuerrückzahlungen aus dem Jahre 2013 
zurückzuführen sind.

Hier sehen Sie nun einen bunten Blumenstrauß von 

Konsolidierungsmaßnahmen (Folie 6). Die möchte 
ich nun auch nicht im Einzelnen vorstellen, wir haben 
diese in den vergangenen Jahren alle angewendet. 
Im Ergebnis führten diese zwar zu deutlichen Ver-
besserungen, aber ich weiß und das wissen Sie auch, 
dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo es nicht 
mehr wirklich weitergehen will. 

Daher möchte ich jetzt auch die Frage stellen, wann 
denn der richtige Moment für eine Beratung ist. Von 
dem Beratungsangebot habe ich über eine Presse-
veröffentlichung im Juni 2015 erfahren. Ich habe das 
Angebot als sehr interessant gefunden, aber zunächst 
beiseitegelegt. Zu einer ersten Kontaktaufnahme kam 
es dann leider erst im Dezember des gleichen Jahres. 
Den Beratungsablauf haben Sie ja schon ausführlich 
erklärt bekommen. In Eppstein kam es dann zum Aus-
füllen der Erhebungsbögen, was bei den Mitarbei-
tern zu keiner großen Freude geführt hat. Dennoch 
ist und war es kein Hexenwerk und man muss davor 
auch keine Angst haben. 

In der Folge kam es dann zu dem Erstgespräch mit Er-
gebnissen, die ich erwartet hatte, aber die mich zum 
Teil auch überrascht haben. Dass wir in Epstein in 
Bezug auf unsere Kommunalstrukturen geprägt sind, 
dass wir eine kleine Fläche haben, das hat mich we-
niger überrascht. Auch die Feststellung, dass wir den 
Ausgleich für 2018 noch nicht feststellen konnten und 
somit zu den wenigen Kommunen im Land gehören, 
die eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben, 
das erst 2018 zu erreichen, das war alles nicht neu. 

Dass zur Erreichung des Ausgleichsziels über unsere 
eigenen Konsolidierungsmaßnahmen, nach Auffas-
sung der Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit, 



33
Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen
Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit

in der Stadt darüber hinaus noch weitere und ausrei-
chende Konsolidierungspotenziale vorhanden sind, 
das war für unsere weitere Konsolidierung in Eppstein 
sehr hilfreich. Die Aussage war nämlich, dass diese 
Potenziale zumindest rechnerisch dazu geeignet sind, 
um den dauerhaften Ausgleich des ordentlichen Er-
gebnisses mindestens im Jahre 2018 sicherzustellen 
und dass sie einer politischen Abwägung bedürfen. 

In der Folge kam es dann zu einer gemeinsamen 
öffentlichen Veranstaltung in Eppstein. Gemeinsam 
haben wir die Ergebnisse allen interessierten Man-
datsträgern und leider in unserer Veranstaltung viel 
zu wenigen Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. 
Ich kann aber dennoch sagen, dass diese Veranstal-
tung ein Riesenerfolg war. Denn, da möchte ich ein 
Lob aussprechen, die sehr besonnene und sachliche 
Präsentation von Herrn Dr. Gnädinger war für uns die 
erste Weichenstellung für wichtige anschließende 
politische Entscheidungen. Denn im Nachgang zu 
dieser Veranstaltung haben wir unser bereits vorhan-
denes Haushaltssicherungskonzept nochmal überar-
beitet und ganz parallel zu den Haushaltsberatungen 
diskutiert. In der Folge gelang es, die Maßnahmen 
des Haushaltssicherungskonzeptes genauso zu be-
schließen, mit der Folge, dass der Haushaltsausgleich 
für das Jahr 2018 darstellbar ist. 

Wir haben auch in der mittelfristigen Planung Ergeb-
nisse, die deutlich machen, dass sich unser Haushalt 
deutlich stabilisiert. Nun zurück zu meiner Ausgangs-
frage – wann der richtige Zeitpunkt für eine Beratung 
ist. Ich kann Ihnen heute nur sagen, dass wir für Epp-
stein zu spät waren. Deshalb meine Antwort: „Je frü-
her desto besser“. Mit einem ausgeglichenen Haus-
halt und zurückgezahlten Kassenkrediten müssen wir 
unser Ziel natürlich im Blick behalten, denn die auf-
gelaufenen Altdefizite müssen immer noch abgebaut 
werden. Ich bin aber auch sehr zuversichtlich, dass 
wir mit den Maßnahmen, die wir aus der Beratung 
mitgenommen haben, auch dieses Ziel im Blick be-
halten können. 

Ich möchte nun im Schnelldurchlauf noch ein Fazit in 
Bezug auf die Wirkungen beziehen. Mit der Beratung 
werden bekannte und neue Konsolidierungspoten-
ziale benannt, die vorher in der Deutlichkeit, bei uns 
zumindest, zu Blitz und Donner geführt hätten. Da 
aber nicht in die politische Abwägung und Entschei-
dung eingegriffen wurde, haben wir das wunderbar 
hinbekommen. 

Hier ein paar Beispiele dazu: Das Thema „Demogra-
phische Entwicklung“ wurde auch in den politischen 
Veranstaltungen und Gremien thematisiert. Das Er-
gebnis war, dass es mir nun gelungen ist, ein völlig 
neues Personalentwicklungskonzept aufzulegen und 
auch weitere IKZ-Projekte anzustoßen. Die zweite po-
sitive Entwicklung, die lange bei uns in der Diskussion 
war, war mein Vorschlag, die Stadtwerke, also einen 
Eigenbetrieb, wieder in die Stadt einzugliedern. Das 
war sehr kontrovers diskutiert und mit der Veranstal-
tung wurde der Weg geebnet. Ich erinnere mich aber 
auch daran, dass Herr Gnädiger vorgestellt hat, dass 
unser Plandefizit rechnerisch allein durch eine Grund-
steuererhöhung abgefangen werden könnte und 
wir könnten dann immer noch deutlich unter dem 
Höchstsatz von 950% liegen. 
Wenn ich das gemacht hätte und bei einer Stadtver-
ordnetenversammlung bei der Einbringung eines 
Haushaltes gesagt hätte, wir sollen die Grundsteuer 
um mehr als 300% erhöhen, glaube ich, hätte man 
mich weggejagt. Deswegen kann ich nur unterstrei-
chen, dass Sie die Chance nutzen sollten, über eine 
sehr sachliche Ebene auch unpopuläre Dinge in die 
Politik und in die Bürgerschaft zu tragen. Die Bera-
tung hat aber auch zur Folge, dass insbesondere nach 
vielen Jahren der Konsolidierung der Blick aller Be-
teiligten wieder geschärft wurde und das notwendi-
ge Problembewusstsein wiederaufgefrischt wurde. 
Weil, nach einer gewissen Zeit, und bei uns waren es 
10 Jahre, alle Beteiligten auch ein wenig Konsolidie-
rungsmüde wurden. 
Für mich ganz besonders wichtig und es ist auch eine 
ganz persönliche Wahrnehmung in Eppstein, nämlich, 
dass Haushaltskonsolidierung keine Aufgabe für das 
stille Kämmerlein ist, sondern eine Gemeinschaftsauf-
gabe. In der Umsetzung haben wir es nun geschafft, 
Haushaltskonsolidierung und Haushalt noch mehr als 
vor der Beratung miteinander zu verknüpfen. 

Die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes werden 
zu Eckwerten für die Haushaltsplanaufstellung und 
somit verbindlich und zwar nicht nur im Rahmen von 
Planzahlen, also während der Haushaltsplanaufstel-
lung, sondern auch unterjährig, da alle Konsolidie-
rungsmaßnahmen der Budgetkontrolle unterliegen 
und regelmäßig in den städtischen Gremien berichtet 
wird. Mit dieser Vorgehensweise konnten wir in Epp-
stein wieder die Akzeptanz von Einsparungen deut-
lich steigern. Enden möchte ich damit, Sie nochmals 
aufzufordern: Nehmen Sie die Beratung in Anspruch, 
sofern dies noch nicht geschehen ist. Sie werden es 
sicherlich, wie wir in Eppstein, nicht bereuen.

Erfahrungen zur NSK-Beratung - Sabine Bergold
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Ich möchte zu Beginn kurz einordnen, welche Aus-
gangslage in der Stadt Taunusstein vorlag, um zu 
verstehen, warum wir dann welche Wege gegangen 
sind. Ich habe mein Amt am 1. Februar 2014 angetre-
ten. Am 7. Februar dieses Jahres, fand mein 100-Ta-
ge-Programm ein jähes Ende durch einen Brief der 
Kommunalaufsicht, in dem sinngemäß stand: 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Zehner, den städ-
tischen Haushalt genehmigen wir nicht und Sie dür-
fen uns jetzt in 4 Monaten einen neuen Haushaltsplan 
vorlegen. Dieser soll bitte in spätestens zwei Jahren 
verbindlich den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 
vorsehen.“

Wir hatten zu dem Zeitpunkt für das Jahr 14/15 und 
auch 2016 in der mittelfristigen Finanzplanung noch 
Defizite von jährlich weit über 3 Millionen ausgewie-
sen. Bei einem Haushaltsvolumen von 57 Millionen 
Euro war das eine nicht ganz so triviale Aufgabe, die 
im ersten Schritt zu bewältigen war. Man kann auch 
in der Gesamtdefizit-Betrachtung sehen, dass es von 
der Kommunalaufsicht ein durchaus harsches Ein-
schreiten war, was uns als Nicht-Schutzschirmkommu-
ne damals auch schon sehr getroffen hat. Man hat im 
Endeffekt die Vorgaben für die Schutzschirmkommu-
nen auf uns erweitert, ohne dass wir durch die Abnah-
me beträchtlicher Verbindlichkeiten in den Genuss 
einer gewissen Entspannung im Finanzergebnis ge-
kommen wären. Dass es gleichwohl notwendig war, 
kann man alleine daran erkennen, dass wir mit einer 
kumulierten Pro-Kopf-Verschuldung von 2.166 Euro 
in einem absolut unrühmlichen Spitzenwert auch in 
Bezug auf die gesamte Bundesrepublik standen. 

Wir haben uns dann im Finanzmanagement damit be-
schäftigt, was wir denn so machen können. Daraufhin 
haben wir eine Nachhaltigkeitssatzung auf den Weg 
gebracht. Das haben in dieser Zeit und zuvor bereits 

andere Kommunen ebenfalls getan. Wir haben uns 
allerdings eines Elementes bedient, das deutschland-
weit in dieser Konsequenz erstmalig eingesetzt wurde 
– nämlich des sogenannten „Generationenbeitrags“. 
Das ist ein System, das sich die Bertelsmann-Stiftung 
erdacht hat und wir dann versucht haben, umzuset-
zen. Grundlage fast aller Nachhaltigkeitssatzungen 
ist, dass Sie ein doppeltes Haushalts- und Rechnungs-
wesen als Datengrundlage haben. Die Pflicht zum 
Haushaltsausgleich, die uns die Gemeindehaushalts-
verordnung und die Hessische Gemeindeordnung 
(HGO) auferlegt, kennen wir alle. Deswegen haben 
wir gesagt, wir wollen als Ultima Ratio festlegen, dass 
eventuell verbleibende Defizite im ordentlichen Er-
gebnis über einen jährlich variabel zu berechnenden 
Aufschlag auf die Grundsteuer B – eben dem Gene-
rationenbeitrag – verbindlich ausgeglichen werden. 
Kurzum eine doppische Schuldenbremse auf Basis 
einer „atmenden Grundsteuer“ wie die FAZ das Sys-
tem durchaus richtig nannte.

Dass man die Grundsteuer B als Anknüpfungspunkt 
nimmt, ist plausibel, weil sie alle in der Stadtgesell-
schaft gleichmäßig an der Finanzierung des Gemein-
wesens beteiligt. Diese wird dann jährlich um den 
Wert angepasst, den es benötigt, um den entspre-
chenden Ausgleich im Haushaltsjahr zu erreichen. 

Wir haben das in der Kommunikation auch dazu ge-
nutzt, um deutlich zu machen, was kommunale Leis-
tungen kosten. Ich kann Ihnen mittlerweile sagen - in 
Taunusstein kostet die Stadtbücherei, die wir uns mit 
30.000 Medien, Online-Ausleihe und vielen weiteren 
Vorteilen leisten – rd. 35 Punkte Grundsteuer B. Dies 
versetzt uns Kommunen dann in die Lage, ehrlich und 
transparent mit Bürgern über den Wert bestimmter 
Leistungen zu sprechen. Denn vielleicht kennen auch 
Sie folgendes Dilemma: Alle lieben, um bei dem Bei-
spiel zu blieben, in Haushaltsberatungen die Stadtbü-
cherei. Die Ausleihzahlen bilden das vielleicht jedoch 
nicht immer ab. Aber wenn Sie als Verwaltung auf die 
Idee kommen, in den Haushaltsberatungen auf die 
Freiwilligkeit und damit Disponibilität dieser kommu-
nalen Leistung hinzuweisen, erlebt man eine Welle 
der Empörung. 

Dann kann man sehr ehrlich mit der Politik, aber auch 
mit den Bürgern darüber sprechen, dass die Büche-
rei eine kommunale Leistung ist und jeden einzelnen 
Bürger im Jahr einen bestimmten Betrag kostet und 
ob man gemeinsam bereit ist, dies zu tragen. 

„Was passiert nach der Beratung aus Perspektive einer Kommune“

Sandro Zehner

Bürgermeister 
Stadt Taunusstein 
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Das hat am Ende dazu geführt, dass wir noch parallel 
für die Beratung auf Basis dieser Veranschaulichung 
von Leistungen und deren Kosten, den Stadtverord-
neten eine Excel-Datei zur Verfügung gestellt haben. 
Diese ist in sich kommunizierend und die Kollegin-
nen und Kollegen aus der Politik können politische 
Entscheidungen sofort haushaltswirksam simulieren. 
Sprich Einsparungen zeigen sich unmittelbar im Er-
gebnis und einem Sinken des Generationenbeitra-
ges. Hat man neue Ausgabenwünsche, steigt der Ge-
nerationenbeitrag jedoch auch automatisch um den 
Faktor, den es benötigt, um das ordentliche Ergebnis 
wieder auszugleichen.  

Dieses System ermöglichte eine sehr bodenständige 
Diskussion und im Ergebnis einen einstimmigen Be-
schluss, die Grundsteuer zunächst von 380 Punkten 
auf 510 anzuheben. Das ist jetzt etwas, wo man sagt, 
dass man da in der Bürgerschaft nicht viel Applaus 
erwartet.

Wir haben das daher durch eine sehr intensive Kom-
munikationsarbeit begleitet und zusätzlich noch ein 
„(Ein)Sparbuch“ aufgelegt, indem wir gezeigt ha-
ben, was wir letztendlich auch an Verwaltungseffizi-
enz-Maßnahmen umgesetzt haben. Wir haben auch 
versucht zu zeigen, was Leistungen kosten und wa-
rum wir bereit sein wollen, diese auch dauerhaft zu 
finanzieren. 

Wir hatten am Ende bei rund 15.000 Grundsteuer-
bescheiden, die wir versandt haben im Endeffekt 5 
Widersprüche erhalten. Diese Bürger haben wir alle 
fünf persönlich angerufen und ihnen erklärt, warum 
das so ist und woraufhin alle 5 ihren Widerspruch 
zurückgezogen haben. Ich denke, das zeigt, dass ein 
solches Modell auch funktionieren kann. Das ist ja 
nicht neu. Aber ich denke gerade in der Kommuni-
kation zum Bürger ist es transparenter, verständlicher 
und griffiger. 

Die Notwendigkeit, unsere Haushalte auszugleichen, 
besteht schon immer und mit diesem Modell haben 
wir den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt angebo-
ten, diese Kosten zu verstehen und die Bereitschaft 
abgefragt, diese zu tragen. Dadurch haben wir ein 
hohes Maß an Akzeptanz erreichen können. 

Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, weil das auch da-
rauf eingeht, was wir in der NSK-Beratung an Erfah-
rung gemacht haben, bezieht sich konkret auf das 
Haushaltsaufstellungsverfahren. Im Regelfall fangen 

alle Produktverantwortlichen an, ihr Budget zu planen 
und zu erfassen. Möglicherweise haben auch Sie, als 
Kämmerer, in den letzten Jahre diese Phase mit dra-
matischen Worten eingeleitet: „Wir leben in schwieri-
gen Zeiten, haltet euch zurück, wir wollen keine bösen 
Überraschungen erleben!“. Dann führen Sie in ihrer 
Finanzsoftware alle dezentralen Anmeldungen zu-
sammen und blicken trotz Mahnungen auf Millionen-
defizite. Dann fangen Sie an, rückwärts zu schauen, 
wo Sie das noch in ein vernünftiges Maß zurückführen 
können. Ein sehr schwieriges Unterfangen.

Das wollten wir dieses Jahr nicht mehr machen. Wir 
haben daher ein neues Verfahren bei uns eingeführt. 
Ich habe mir das erschlossen, als ich am Abend ein-
mal im „Spiegel“ einen Bericht über den beamteten 
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen 
gelesen habe, die mit den einzelnen Fachressorts ein 
ganz ähnliches Problem hatten. Das Finanzministe-
rium hat daraufhin einfach den Spieß umgedreht und 
gesagt: „Ihr bekommt jetzt bestimmte Budgets vor-
gegeben und wenn ihr mehr wollt, müsst ihr mit uns 
in Verhandlungen treten.“ Und wer einmal die Ge-
legenheit hatte, mit Mitarbeitern eines Finanzminis-
teriums zu verhandeln, weiß, dass das eine gewisse 
pädagogische Wirkung entfalten kann. 

Wir haben das versucht, ähnlich zu machen. Wir ha-
ben auf Basis des Rechnungsergebnisses 2016 und 
des Planes 2017 eine Eckwert-Tabelle simuliert und 
haben dann quasi einen Schattenhaushalt auf Ex-
cel-Basis eingeführt, den die Fachbereiche dezentral 
zur Verfügung bekamen und zunächst komplett in 
dieser Schattensimulation ihre Haushaltsmeldungen 
machen mussten.

Die Aufgabe war, wenn in den einzelnen Bereichen, 
Produkten oder in Abteilungen die Vorgaben nicht 
eingehalten werden können, besteht zunächst die 
Notwendigkeit, in einem Fachbereich für einen in-
ternen Ausgleich zu sorgen. Kann auch das nicht er-
möglicht werden, dann gibt es das Gespräch mit dem 
Kämmerer. Für ein Überschreiten der Vorgabe kann 
es im Einzelfall natürlich einen strategischen Grund 
geben, höhere Aufwände zuzulassen. Bei uns war das 
zum Beispiel der Bereich „Stadtentwicklung“. Wir ha-
ben die Zahl der Bauleitpläne in den letzten 2 Jahren 
verdreifacht. Das heißt, dass dort alleine die Kosten 
für Planungsbüros deutlich gestiegen sind. Die Kos-
ten für Anwaltsbüros auch, weil der Deutsche ja ger-
ne gegen Neubaugebiete im Außenbereich klagt 
und deswegen war das auch ein Mehraufwand, den 

„Was passiert nach einer Beratung aus Perspektive einer Kommune“ - Sandro Zehner
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wir zugelassen haben. 

Das führte aber dazu, dass wir den Verwaltungsent-
wurf, der heute Abend von mir im Parlament einge-
bracht wird, mit einem Überschuss von über 50.000 
Euro auch wieder an den in der Nachhaltigkeitssat-
zung festgesetzten Punkt bringen. 

Das ist ein Erfolg aller. Das ist ein Erfolg der Fraktio-
nen, das ist ein Erfolg der Verwaltung und der Bürger, 
die das letzten Endes auch bezahlt haben. So haben 
wir es überdies auch geschafft, ein Drittel unserer 
Kassenkredite jetzt schon zurückzuführen.

NSK Beratungsgespräche: „Der Prophet aus dem ei-
genen Land zählt nichts“.

Was wir dann bei den Debatten mit den Faktionen 
festgestellt haben, war, dass wir auf viele Dinge hin-
gewiesen haben und man ein bisschen bedächtig ge-
nickt hat. Wir haben auch zwölf Jahre Haushaltskon-
solidierungsprogramme hinter uns. Da ist natürlich 
auch in der Politik eine gewisse Abnutzung erkenn-
bar. Zumal die Ideen im Laufe der Jahre nicht innova-
tiver werden. Deswegen haben wir uns freiwillig einer 
solchen Beratung unterworfen. 

Ich habe Ihnen einmal ein paar Folien mitgebracht, 
auf denen Sie sehen, dass „Rot“ immer die Stadt Tau-
nusstein ist, „Blau“ sind die Kommunen unseres Refe-
renzwertes, also die Städte 20.000-50.000 Einwohner 
ohne Eschborn. Da sehen Sie, dass wir da im Verwal-
tungsergebnis gar nicht so schlecht sind. Sie sehen 
aber auch, dass unser Finanzergebnis, aufgrund der 
hohen Defizitbelastung, die wir zu tragen haben, im 
Grunde genommen unsere gute Arbeit im ordentli-
chen Verwaltungsergebnis auffrisst und damit auch 
zu einem dauerhaft negativen Motor seiner eigenen 
Verschuldung werden kann, wenn wir da nicht versu-
chen gegenzusteuern. 

Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Befund. Der 
uns eben auch deutlich gemacht hat, dass wir ran 
müssen und Kassenkredite zurückzahlen müssen und 
auch perspektivisch für die Investitionskredite Ant-
worten finden müssen, die bei uns mit 30 Millionen 
Euro einen ganz hohen Wert haben. Dann ist hier die 
Frage nach den Geldschulden nochmal auf eine Gra-
fik gebracht.
Das war der damalige Stand, was unsere Verbind-
lichkeiten anbelangt, und da sehen wir, dass wir im 
Vergleichsrahmen weit oben in der Liste stehen. Das 
war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben: „Wir 

„Was passiert nach einer Beratung aus Perspektive einer Kommune“ - Sandro Zehner
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sind nicht so gut, viele andere haben aber ein ähnli-
ches Problem“. Das ist auch mal ganz wichtig zu se-
hen. Denn, wenn Sie in der Verwaltung ständig mit 
so einem Bleikreuz um den Hals herumlaufen, dann 
glaube ich, ist es gut, wenn man sieht, dass andere 
ähnliche Probleme haben. Es gibt aber auch Städte, 
wie Griesheim oder Friedberg, die im Vergleich zu 
uns oder den Kollegen in Bad Hersfeld ganz anders 
dastehen. Das Thema Zinsänderungsrisiko, was ja 
auch die Hessenkasse ein Stück weit aufgegriffen hat, 
ist für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt. 

Im Umkehrschluss mal ein Blick auf die Stadt als sol-
che. Für uns ist die Frage der Kaufkraft interessant, die 
ist bei uns sehr hoch. Das ist im Rhein-Main-Gebiet 
auch nicht ganz unerklärlich. Wir haben auf der an-
deren Seite aber auch, trotz einiger großer Gewerbe-
gebiete, eher die Qualität eines Wohnortes. 

Ich würde mal schätzen, dass ein Drittel bis ein Viertel 
der Abteilungsleiter in den Ministerien in Taunusstein 
lebt. Es ist Fluch und Segen zugleich. Da gibt es dann 
kurze Dienstwege, aber es kann auch eine hohe Qua-
lität bei Bürgerinitiativen mit sich bringen. 

Bei den Steuern und den steuerlichen Erträgen sieht 
man, dass wir schlechter als der Schnitt sind. Das hat-
ten wir auch durchaus erwartet. Aber es lohnt sich 
einen Blick darauf zu werfen, wie es sich im Detail ver-
hält. 

In den drei Grafiken können Sie sehen, die Stadt 
Taunusstein ist die Linke der drei, der Rheingau-Tau-
nus-Kreis als Median in der Mitte und dann haben 
wir eben unsere Vergleichswerte. Da liegen wir et-
was besser als der Kreis, aber deutlich unter dem, 
was Kommunen unserer Größenordnung an Steuer-
kraft ausweisen. Wenn Sie sich dann aber anschauen, 
dass wir beim Thema „Einkommenssteuer“ sehr stark 
sind, also besser als der Schnitt unserer Größe, dann 
kommt sehr schnell der Punkt „Gewerbesteuer“.
 
Mit der Gewerbesteuer, das muss man sagen, haben 
wir ein echtes Problem, was das Gesamtaufkommen 
betrifft. Eine Stadt unserer Größe müsste da einfach 
mehr haben. Wir haben es dann auch nochmal ver-
sucht etwas stärker in absoluten Zahlen vergleichbar 
zu machen. Wenn wir uns dort ungefähr in Richtung 
Schnitt bewegen würden, wäre das ein Gewerbesteu-
er-Mehrertrag von 2-3 Millionen Euro. Das würde uns 
helfen, dass wir auch mal anfangen, die Dinge zu tun, 
die wir nur langsam beginnen wieder aufzunehmen. 

Nämlich Unterhaltsleistungen, Unterhalt in den Stra-
ßenbau, Unterhalt in die Gebäudestruktur.

Alle diese Informationen konnten wir in einer Bürger-
versammlung den Menschen und den Gremienver-
tretern erläutern, oder besser gesagt, die Kollegen 
der NSK-Beratung haben dies übernommen. Zuvor 
hatten wir mit der Finanzverwaltung und dem Rech-
nungsprüfungsamt einen Termin im Innenministe-
rium und bekamen vorab diese wirklich wahnsinnig 
vielen, interessanten Informationen, die uns auch 
wirklich weitergebracht haben. 

Den inneren Vorsatz, eine Bürgerversammlung zu 
veranstalten, haben wir dann umgesetzt. Jetzt haben 
Sie vielleicht, wie wir auch, Bürgerhaushalte gemacht. 
Das war ja mal in Mode. Bei den Bürgerhaushalten 
waren wir nicht sonderlich erfolgreich. Wir hatten Ver-
anstaltungen, wo 10 Teilnehmer saßen. Das war der 
klassische Beteiligungsadel. Dementgegen haben 
wir im Kontext der NSK-Beratung eingeladen und 
gesagt: „Da kommen Experten, die euch etwas zur 
Haushaltslage Eurer Stadt sagen“. 

Das Resultat waren dann 180 Menschen und eine 3 
1/2 Stunden andauernde Veranstaltung mit dem Vor-
trag von Herrn Dr. Gnädinger. Keiner ist vorab ge-
gangen. Wir hatten dann noch eine 3/4 Std. Diskus-
sion, was für mich ein Erweckungserlebnis war, weil 
ich noch nie mit einer aufgeklärten Bürgerschaft so 
sachorientiert an Fakten über die Zukunft einer Stadt 
gesprochen habe.

Ich glaube, das ist der entscheidende Mehrwert für 
eine Kommune. Sie schaffen einen Evolutionssprung 
der politischen Debattenkultur, denn wir waren z.B. 
eine Stadt, in der man Politik bisweilen als Kontakt-
sport verstanden hat und hitzige Debatten an der 
Tagesordnung standen. Wir haben uns in der inter-
fraktionellen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung 
und Politik auf eine ganz neue Form der Qualität in 
der Zusammenarbeit bringen können. Aber auch in 
der heute genauso wichtigen dritten Säule, nämlich 
der Bürgerschaft, die eben über diese Veranstaltung 
ein ganz anderes Verständnis über die Möglichkeiten 
einer Kommunalverwaltung bekommen haben. 
Denn das Bild, das viele Bürgerinnen und Bürger von 
uns als Kommunalverwaltung haben, entspricht ganz 
dem Motto „Arbeitest du noch oder bist du schon 
in der Verwaltung?“. Ich glaube, dass man da schon 
entgegensetzen kann und sagen muss, dass wir sehr 
kompetente Mitarbeiter haben, die seit vielen Jahren 
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sehr innovativ und auch kreativ versuchen, die Her-
ausforderungen zu lösen. Das ist ja auch ein Gewinn, 
den wir in die Bürgerschaft hineintragen können, weil 
das am Ende auch Verständnis schafft. 

Wir haben gemerkt, dass die Glaubwürdigkeit und 
die Unabhängigkeit, die das Beratungsgespräch in 
die ganze Diskussion hineingebracht hat, bei den 
weiteren Maßnahmen sehr geholfen hat. Getreu dem 
Motto: „Wenn der Prophet im eigenen Land nicht 
zählt, dann lade einen externen Propheten ein“.

Wir haben am Ende unsere Erkenntnisse für den wei-
teren Weg in strategische Zielfestlegungen überführt. 
Das war für uns eine der Kernerkenntnisse, dass auch 
unsere Verwaltung demografisch auf ein großes Pro-
blem zusteuert. Dass war die Thematik der Gewerbe-
steuer, die für uns ein echtes Handlungsfeld konstitu-
iert hat und dann noch die Gesamtinfrastruktur. 

Wir haben das konkret überführt. Wir sind gerade 
dabei, unseren Gesamtflächen-Nutzungsplan neu 
aufzustellen und die Evaluation der Stadtentwick-
lungsstrategie zu beschließen. Wir sind dabei unsere 
Stadt-Marketing-GmbH zu einer Stadtentwicklungs-
gesellschaft zu erweitern und dort einen Wirtschafts-
förderer als Stelle zu schaffen, um auch einfach 
Know-how mit ins Boot zu nehmen und den entspre-
chenden Markt im Rhein-Main-Gebiet ganz anders zu 
bearbeiten. 

Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir das Ganze 
in ein integriertes Stadtentwicklungskonzept einbet-
ten. Das kennen Sie alle, das hat zwei Gründe: Ers-
tens, weil das einen hohen partizipativen Punkt hat. 
Ich würde gerne auf die NKS-Beratung aufsetzen und 
die Bürgerschaft weiter mitnehmen. Wir werden na-
türlich über diese strategischen Fragen in allen 10 
Stadtteilen sprechen, um diesen einmal begonnenen 
Kommunikationskanal auch weiterhin zu nutzen. Das 
ISEK hat natürlich noch einen weiteren Nebeneffekt. 
Wenn Sie mal eine Städtebauförderung machen wol-
len, brauchen Sie dies natürlich auch. Deswegen hat 
das hier eine pragmatische Komponente, es hat aber 
auch eine partizipative und politische Komponente.

Dann haben wir uns damit beschäftigt, dass wir diese 
Zielsetzungen, die wir auch für uns als Führungskräfte 
entsprechend in strategischen Zielen formuliert ha-
ben, mit klaren Indikatoren versehen haben, die dann 
auch Grundlage unserer Leistungs- und LOB-Gesprä-
che und der entsprechenden Zielvereinbarungen 

von mir mit der Bereichsleitung und der Bereichs-
leitung mit ihren Abteilungsleitungen bilden. Damit 
wir im Grunde genommen die Erkenntnisse, die wir 
gewonnen haben, in eine strategische Steuerung des 
Gesamthauses überführen können. 
Der nächste Punkt führt nochmal zur Frage der IKZ. 
Das ist das Thema „Digitalisierung“. Wir haben uns 
jetzt vorgenommen, dieses Thema sehr stark anzuge-
hen und im nächsten Jahr auch einen sechsstelligen 
Betrag in den Haushalt eingestellt, um das Thema 
„E-Government“, aber auch das Thema „Digitalisie-
rung von Prozessen“, „Prozessstrukturen“ und auch 
„Prozessmanagement“, insgesamt voranzubringen. 

Das ist flankiert mit einem zweiten Ansatz und zwar 
der Geschäftsprozess-Optimierung. Ich glaube, wir 
haben am Ende die Situation, dass wir uns mit dem 
beschäftigen müssen, was wir machen und wie wir 
es machen. Also einen klaren Prozess aufstellen, den 
Prozess kritisch hinterfragen, möglicherweise ver-
bessern und dann für alle zugänglich machen. Der 
nächste Schritt ist dann, diesen Prozess zu digitalisie-
ren und möglicherweise auch nochmals eine digitale 
Effizienzdividende zu realisieren.

Das alles unter den Bezugspunkten der Perspektive: 
„Was nutzt es dem Bürger?“ und dem Bezugspunkt: 
„Was nutzt es der Verwaltung?“. Denn alles, was wir 
tun, ob das jetzt Haushaltskonsolidierung oder sol-
che Prozesse sind, sollten wir immer unter dem alt-
bekannten Pareto-Prinzip tun. Wir müssen schauen, 
in welchen der 20 % Haushaltsbereiche spielen 80 % 
des Volumens ab. Dort können wir schnelle Gewin-
ne realisieren, die am Ende für die Mitarbeiter ganz 
wichtig sind. Denn Sie alle kennen das vielleicht. Die 
Diskussion über Ziele, Kennzahlen, Erhebungen für 
die Finanzverwaltung, da treffen Sie ja in den de-
zentralen Bereichen nicht immer nur auf Freude. Ich 
glaube, es muss möglich sein, dass wir solche Zulie-
ferungen eben mit schnellen Gewinnen auch für eine 
Verwaltung realisieren können, die wir übrigens auch 
kommunizieren müssen. Das ist etwas, woran auch wir 
arbeiten müssen. Wir gehören auch zu den vielen Ver-
waltungen, die sich mehr um die 5 % kümmern, wo 
es nicht funktioniert und die 95 %, wo alles gut ist, da 
spricht man zu wenig drüber. Ich glaube, das ist für die 
Frage der Personalentwicklung auch ganz wichtig.
 
Beim Thema „Digitalisierung“ komme ich auch zur 
Frage der IKZ. Es gibt ja immer noch die ein oder an-
deren, die sagen: „Gemeindegebietsreform, eigent-
lich müssten wir die mal wieder angehen“. Ich glau-
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be, dass es am Ende auch keine echte Perspektive 
ist, denn ich bin der Meinung, dass das, was wir an 
digitaler Disruption um uns herum erleben, am Ende 
dazu führen wird, dass sich alleine durch Digitalisie-
rung Formen von IKZ ergeben werden, die mit den 
aktuellen Perspektiven wenig zu tun haben. Ich glau-
be, wenn Sie heute kreisangehörige Kommunen sind 
und ihr Bürger will abends nach Feierabend zwei Din-
ge erledigen - einen Personalausweis beantragen 
und ein Auto ummelden, dann ist es diesem herz-
lich egal, ob er bei dem einen Pfad bei seiner Stand-
ortkommune landet, oder beim andern Pfad, beim 
Landkreis. 

Ich glaube, wir brauchen am Ende digitale Portal-
lösungen, die dazu führen, dass der Bürger einfach 
seinen Service erledigt bekommt. Wenn wir es dann 
schaffen, dass das medienbruchfrei in unseren Fach-
anwendungen passieren kann, dann schaffen wir es 
auch am Ende, mit weniger Personal und damit auch 
geringeren Aufwänden, das Ganze zu erledigen. Das 
ist jetzt kein Plädoyer dafür, Mitarbeiter zu entlassen. 

Es ist vielmehr eine Lösung unserer kommunalen De-
mografiefalle: Digitalisierung ist bei uns ein strategi-
sches Ziel aus den Anforderungen der Demografie. 
Wir haben heute die Situation in Taunusstein, inmit-
ten des Hochlohn- und Wirtschaftsstandortes Rhein-
Main, dass man für gewisse Tätigkeiten keine Men-
schen mehr findet. Das wird ja in den nächsten 5 - 10 
Jahren nicht besser. Wenn ich dann nicht anfangen 
will, keine Verwaltungsleistungen mehr zu machen, 
dann muss ich die Organisation so aufstellen, dass ich 
mit den Mitarbeitern, die mir zur Verfügung stehen, 
das gleiche Maß an Leistung durchführen kann. Des-
wegen glaube ich, dass die Frage von Digitalisierung 
am Ende eine nächste Ausbaustufe auch von inter-
kommunaler Zusammenarbeit sein kann. 

Zum Schluss will ich nochmal auf einen Punkt einge-
hen, der hängt mit vielem, was ich gesagt habe, zu-
sammen. Wir haben bei den Gesprächen gemerkt, 
dass für uns der Vergleichsrahmen der Städte mit 
20.000 - 50.000 Einwohner als Bezugspunkt sehr 
wichtig war. Aber eine wirklich evaluierte Datenbasis 
lag selbst dem Landesrechnungshof nicht vor.

Wir haben daher in diesem Jahr alle Kommunen, die 
zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner haben, an-
geschrieben und gefragt, ob sie denn nicht mal Lust 
hätten, einen gemeinsamen Vergleichsring „Haus-
haltsstruktur“ aufzulegen. Wir waren dann auch sehr 
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glücklich, dass 23 Städte an dem Auftaktgespräch 
teilgenommen haben.

Wir haben jetzt 10 Anmeldungen und ich gehe davon 
aus, dass der ein oder andere noch dazukommt. Wir 
haben das Land Hessen an unserer Seite, die das Pro-
jekt finanziell über die IKZ unterstützen und wir haben 
die KGST, die das Ganze auch fachlich sowie einen Soft-
ware-Hersteller, der eine beeindruckende Software 
entwickelt hat, um Haushaltsdaten auch vergleich-
bar zu machen und das ohne Aufwand, weil das mit 
Schnittstellen in die jeweilige Finanzsoftware passiert 
und nicht mehr händisch mit Excel.
 
Ich denke, das ist der Wunsch eines jeden Bürger-
meisters, dass das auch einfach umgesetzt werden 
kann und ich erwarte mir da auch nochmals größere 
Erkenntnisgewinne, gerade für das Thema: „Wie lösen 
wir Leistungen und Aufgaben, die wir zu bewerkstel-
ligen haben und wie lösen sie andere? Wie ist das 
Ganze finanziell einzuordnen und wie können wir 
vielleicht auch aus den klugen Ideen anderer unsere 
Geschäftsprozesse optimieren?“. 

Deshalb ist mein Fazit: Lassen Sie sich beraten und lassen 
Sie uns zusehen, dass wir uns als Kommunen weiterhin 
verbessern. Ich glaube, das ist der Anspruch der Bürger 
und die NSK bietet Ihnen ein sehr gutes Beratungstool, 
das Ihnen helfen wird, sowohl innerhalb der Verwaltung 
als auch in der Bürgerschaft und Politik. Vielen Dank!
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Wie steuert man ein Schiff im Nebel? Das ist eine 
schwierige Frage. Sie wissen nicht wo Sie sind, Sie 
wissen nicht wo Sie hin wollen und Sie wissen nicht 
wo Sie herkommen. Ich will heute versuchen, den Ne-
bel ein bisschen zu lichten. Dazu habe ich 3 maritime 
Stichpunkte, nämlich die Frage: „Wie steuert man ein 
Schiff im Nebel?“. Zweitens die Frage: „Ob Fahren im 
Geleitzug, also die Zusammenarbeit von mehreren 
Kommunen, hier vielleicht sinnvoll sein kann?“. Und 
die dritte Frage: „Die Perspektive der Lotsen“.

Die Frage, ob Steuerung in der Praxis gelingt, ob wir 
im Nebel steuern, oder im Sonnenschein, ist bislang 
relativ selten untersucht worden. Ich will mich heute 
einmal an etwas versuchen, das ich „Quantitative Un-
tersuchung von Doppik in Hessen“ nenne. Ich habe 
Ihnen ein paar Daten zum Thema „Jahresabschlüsse“ 
mitgebracht. Die wurden von der Stadt Kassel in Zu-
sammenarbeit mit der AG Rechnungsprüfungsamts-
leiter erhoben. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, 
warum redet er jetzt über Jahresabschlüsse, wenn 
er etwas zum Thema Steuerung erzählen will? Kein 
Mensch steuert mit einem Jahresabschluss, der liegt 
viel zu spät vor. Aber ich habe ein paar Argumente, 
die mir sagen, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll ist, 
diese Frage einmal zu stellen. 

Zum einen muss man natürlich sehen, dass die Auf-
stellung des Jahresabschlusses eine Pflichtaufgabe 
der Kommune ist. Dies folgt aus der HGO. Aber auch 
darüber hinaus ist ein Jahresabschluss sehr wichtig. 
Wenn Sie zum Beispiel aus dem Schutzschirm ent-
lassen werden wollen oder wenn Sie einen Antrag 
auf Förderung aus dem Landesausgleichsstock stel-
len, dann brauchen Sie einen Jahresabschluss. Beim 
Schutzschirm sogar einen geprüften. Daraus kann 
man ganz kühn die These ableiten, dass Kommunen 
erstmal ihre Pflichthausaufgaben machen, bevor sie 
sich der Kür zuwenden. 

Wer keinen Jahresabschluss für seine Kerngemeinde 
hat, der wird sich sehr schwer damit tun, einen Ge-
samtabschluss zu erstellen, weil ihm das Kernstück 
fehlt. Wer keinen Jahresabschluss hat, der wird auch 
ein Problem damit haben, elaborierte Kennzahlensets 
zu entwickeln. Einfach weil ihm die Zeit dafür fehlt. 
Daher meine ich, dass es sich lohnt, der Frage nach-
zugehen. 

Dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen 
dem Reifegrad der Doppik und der Frage „Liegen 
denn die Abschlüsse vor?“ gibt, das belegen auch die 
ganzen Prüfungen der überörtlichen Prüfung. Diese 
erhebt häufig auch den Status der Doppik in den ein-
zelnen Kommunen und stellt ihn grafisch dar. Schließ-
lich wird die These „Wer das Thema Jahresabschlüs-
se im Griff hat, ist auch in den anderen Fragen der 
Doppik weit vorangeschritten“ auch durch die Be-
ratungspraxis des Hessischen Städtetages bestätigt. 
Eine Pilotkommune hat mir einmal mitgeteilt, dass 
spätestens nach dem 4. Gesamtabschluss klar wird, 
dass das Ganze kein Hexenwerk ist. Bevor ich Ihnen 
ein paar Zahlen zeige, gestatten Sie mir noch einmal 
kurz ein paar methodische Hinweise. 

Die Daten stammen aus einer Umfrage, die über die 
Rechnungsprüfungsämter erfolgte. Das heißt, es gab 
folgende Kategorien für eine Antwort: 

-  Der Jahresabschluss ist vollständig geprüft,
-  der Jahresabschluss wird derzeit geprüft, 
- der Jahresabschluss liegt zur Prüfung vor und 
- der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Logische Folge dieses Frageschemas ist, dass all die 
Grautöne durchfallen. Es gibt Städte und Gemein-
den, die haben einige Jahresabschlüsse fertig, haben 
diese aber noch nicht eingereicht. Diese werden bei 
dieser Form der Fragestellung nicht berücksichtigt. 
Es sind im Gegenzug natürlich auch Abschlüsse als 
„vorliegend“ mitberücksichtigt, die vielleicht inhalt-
lich noch nicht ganz abgeschlossen waren. Die Da-
tenerhebung gibt es seit dem Jahr 2012. Allerdings 
verschob sich der vom Mai in den April und aktuell 
auf den 1. März. 

Die Umfrage liegt mir aus den Jahren 2012 - 2017 vor. 
Die Zahlen sind auch hochgradig repräsentativ, weil 
das Antwortverhalten bei 99 % lag. Allerdings gab es 
ein Jahr in dem die Antwortquote nur bei 95 % lag. In 
diesem Jahr habe ich die Zahlen hochgerechnet, um 
die Ergebnisse vergleichbar zu halten. Dies ist auch 
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der Grund dafür, dass ich bei dieser langen Daten-
reihe nicht auf die offiziellen Zahlen des Innenminis-
teriums zugreife. Dort gibt es eine Abfrage dazu, wie 
fortgeschritten die Kommunen in Hessen mit ihrem 
Jahresabschluss sind. Diese Zahlen sind zwar hilf-
reich, aber sie geben nur eine Information zu einem 
Stichtag und nicht den Blick über einen längeren Zeit-
raum. 
Ein letzter methodischer Hinweis bezieht sich auf den 
Autor der Zahlen. Erstellt hat das ganze Zahlenwerk 
Herr Wolfram Schäfer, früher Revisionsamt, jetzt Käm-
merei der Stadt Kassel. Ihm danke ich für die Zahlen.

Werfen wir aber mal einen Blick auf die Zahlen (Folie 
3). Dies ist der Stand der Jahresabschlüsse in Hessen 
bis einschließlich Jahresabschluss zum 31.12.2015, 
erhoben am 1.3. Sie sehen, 60 % sind grün markiert, 
d.h. schon aufgestellt und geprüft, 8 % sind zurzeit 
schon aufgestellt und in der Prüfung, knapp 11 % lie-
gen zurzeit zur Prüfung an und etwa 20 % fehlen noch. 
Das sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus, aber dahin-
ter verbergen sich beachtliche Differenzen im Detail. 
Schauen Sie sich das mal im Zeitverlauf an (Folie 4): 

Sie sehen die Eröffnungsbilanzen sind eigentlich 
alle geprüft. Es gibt noch eine Eröffnungsbilanz, die 
fehlt und eine, die noch geprüft wird. Bei den späte-
ren Jahren sinkt die Prüfungsquote im Laufe der Zeit 
ab. Auch die Jahresabschlüsse des Jahres 2009 sind 
weitgehend erledigt, da gibt es nur noch ganz weni-
ge, die übrig bleiben. Die 2015er Abschlüsse sind na-
heliegender Weise noch weit von der vollständigen 
Prüfung entfernt. Dies ist aber nicht bedenklich. Zum 
1.3.2017 muss der Abschluss 2015 noch nicht fertig 
geprüft sein, das ist gesetzlich nicht erforderlich. 

Wenn man diese Zahlen mal ein bisschen vergleicht, 
kommt man zu einer Zahl, die besonders interessant 
ist, nämlich: Was ist denn eigentlich aus Gemeinde-
sicht erledigt?

Bei den aufgestellten Jahresabschlüssen, haben wir 
eine recht beeindruckende Tendenz (Folie 5). Die 
Kommunen in Hessen kommen von 600 und sind in-
zwischen bei 3.000 aufgestellten Jahresabschlüssen. 
Allerdings ist das Wachstum auch keine besondere 
Leistung. Denn jedes Jahr kommen 426 für die Ge-
meinden und 21 für die Landkreise dazu. Also ist ein 
gewisses Wachstum eine ganz natürliche Angelegen-
heit. Viel spannender ist dann natürlich die Frage: Wie 
hoch ist die Aufbaugeschwindigkeit? Es muss ja jedes 
Jahr ein Jahresabschluss dazukommen und wenn die 

Aufbaugeschwindigkeit weniger als 1 beträgt, dann 
fällt man immer weiter zurück. Im Erhebungsjahr 
2013, gemeint ist damit der Jahresabschluss zum 
31.12.2011, wurde noch ein Defizit von knapp über 
200 Jahresabschlüssen erwirtschaftet. Das heißt, die 
Kommune fiel immer weiter zurück. 

Diese negative Tendenz wurde in den Jahren 2014 
und 2015 deutlich gebrochen. Wir sind im Jahr 2016 
bei einem Plus von knapp 280 Jahresabschlüssen 
(Folie 6). Das heißt, es wurden 280 Jahresabschlüs-
se mehr erstellt als für eine konstante Prüfgeschwin-
digkeit notwendig sind. Dies gelang, obwohl nur ein 
Zeitraum von 11 Monaten zur Verfügung stand, da 
sich der Stichtag der Erhebung verändert hatte. Das 
sind recht beeindruckende Gesamtzahlen.

Wenn wir jetzt die Ebene wechseln und einen Schritt 
weitergehen, zur Prüfung, sehen wir Zahlen, die ihrer 
Struktur nach vergleichbar sind (Folie 7). Naturgemäß 
hängen die Prüfungszahlen immer ein bisschen hin-
terher, weil nur die Abschlüsse, die noch nicht aufge-
stellt sind, natürlich auch noch nicht geprüft werden 
können. Dennoch sehen Sie die Vergleichbarkeit der 
Zahlen. Die Erhebung beginnt mit einer Zahl von 400 
geprüften Jahresabschlüssen und ist jetzt bei 2.200. 

Wenn man sich den Saldo der Prüfgeschwindigkeit 
anschaut, dann ist dieser am Anfang ähnlich wie bei 
den Kommunen. Bei den Prüfungen wurde auch in 
den Jahren 2013/14/15 ein Berg an noch zu prüfen-
den Anschlüssen aufgebaut (Folie 8). Erst im Jahr 
2016 ändert sich die Situation. Dann hat die Prüfung 
Fahrt aufgenommen. Derzeit ist die Entspanntheit auf 
der Prüfungsseite nicht ganz so groß, wie auf der Auf-
stellerseite. Auf Seiten der Kämmereien ist das The-
ma „Steuern wir im Nebel, kommen wir mit unserer 
Pflicht, Jahresabschlüsse fristgerecht zu erstellen?“ 
langsam fast erledigt. Wir haben im Moment nur 
noch 770 Jahresabschlüsse aus Vorjahren, die nicht 
aufgestellt sind. Wenn es mit dieser Geschwindigkeit 
weitergeht, ist im Jahr 2019 alles erledigt. 

Bei der Prüfung dauert es dann noch ein bisschen 
länger. Wenn man das dann noch so gegeneinander 
hält, sieht man es recht deutlich (Folie 9). Der dunkel 
dargestellte Balken sind die Gemeinden als Aufstel-
ler, der hellere Balken gibt die Geschwindigkeit der 
Prüfung an. Das heißt, wir haben im Moment in Hes-
sen keinen allzu großen Stau bei den Aufstellungen 
der Jahresabschlüsse aber doch einen erheblichen 
Prüfungsstau.
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Je mehr die Balken auseinandergehen, desto mehr 
besteht natürlich das Risiko, dass wir letztendlich aus 
anderen Gründen auf die Vorlage des geprüften Jah-
resabschlusses warten, ohne das sich am Ergebnis 
was ändert. 

Spannend ist aber die Frage: „Woran liegt es?“. Wenn 
man sich das jetzt mal im Zeitverlauf anschaut, sieht 
man deutlich, dass sich die Situation bei der Aufstel-
lung zwischen 2013 und 2015 geändert hat. Da sind 
große Sprünge nach oben gemacht worden. Ursäch-
lich hierfür ist, dass um diese Zeit ein ganzes Feuer-
werk an Maßnahmen ergriffen wurde. 

Im Jahr 2014 wurde der „Erlass über die erleichter-
te Aufstellung von Jahresabschlüssen“ verkündet. 
Ebenso wurde das Förderprogramm des Innenminis-
teriums gestartet und in einer Regierungserklärung 
kündigte der Innenminister an, dass Gemeinden 
ohne Jahresabschluss künftig keine Haushaltsge-
nehmigung mehr erhalten werden. Wir als Städtetag 
haben mit den Kollegen des Städte- und Gemeinde-
bundes eine kleine Handreichung zum Thema „Jah-
resabschlüsse fristgerecht erstellen“ herausgegeben, 
die vielleicht auch dazu beigetragen hat. In diesem 
Jahr wurden viele Maßnahmen ergriffen. Diese haben 
sehr zielgerichtet das Thema „Aufstellung von Jahres-
abschlussberichten“ angesprochen. Damit haben wir 
natürlich das Problem, dass der Prüfungsseite nicht 
annähernd so viel Aufmerksamkeit zugeteilt worden 
ist. Weswegen sich das Problem verschoben hat. Ich 
möchte Sie allerdings auf eine kleine Besonderheit 
hinweisen. 

Wir haben nämlich in Hessen etwas, das habe ich ein-
mal Leistungsgruppe genannt. Die Leistungsgruppe 
sind die Kommunen, die es schaffen, zusammen mit 
ihrem Prüfungsamt am 1.3. des Folgejahres, also am 
1.3.2017, schon den Jahresabschluss des 31.12.2015 
aufgestellt und geprüft zu haben. Diese sind also 8-9 
Monate vor der Frist fertig. Diese Leistungsgruppe 
ist im Laufe der Untersuchung angewachsen (Folie 
10). Das waren am Anfang 12 Kommunen, die das 
geschafft haben, nach 15 Monaten mit dem vollen 
Programm fertig zu sein. Jetzt sind es 52 Kommunen, 
was eine recht beachtliche Leistung ist. Sie sind zum 
einen nicht nur 3-4 Monate unter der gesetzlichen 
Pflicht. Zum anderen nähern sich diese dem für die 
Steuerung wichtigen Jahresrhythmus an, so dass die-
se Kommunen schon bei der Haushaltsberatung, auf 
einen aufgestellten Jahresabschluss zurückgreifen 
können. Wenn diese Kommunen noch ein bisschen 

besser werden, können sie zur Haushaltberatung be-
reits auf einen geprüften Abschluss zurückgreifen. 

Diese Erkenntnis führt aber zur nächsten Frage: Wer 
sind eigentlich die Kommunen in dieser Leistungs-
gruppe. Wenn man sich die einzelnen Teilgruppen 
der kommunalen Familie unter diesem Blickwinkel 
ansieht, stellt man fest, dass bei den Städten mit ei-
genem Rechnungsprüfungsamt (RPA) 19% zu dieser 
Leistungsgruppe gehören. Bei den Kreisen schaffen 
es 25% und bei den kreisangehörigen Kommunen 
nur 10% der Kommunen zur Leistungsgruppe zu ge-
hören. Es scheint also eine gewisse Korrelation zwi-
schen der Größe der Kommune und der Tatsache, 
dass man direkt auf ein eigenes RPA zugreifen kann, 
um der Geschwindigkeit zu bestehen. 

Aus dieser Feststellung leitet sich ab, dass die Lösung 
der bestehenden Probleme auch in der intensiveren 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen liegt. Ich 
rufe dazu auf, im Bereich der Finanzwirtschaft mehr 
interkommunale Zusammenarbeit zu wagen. Dies 
kann heißen, dass eine größere Kommune die Buch-
haltung für eine kleinere Kommune mit erledigt. Dies 
kann aber auch heißen, dass sich viele kleine Kommu-
nen zusammenschließen, um ihre Haushaltswirtschaft 
gemeinsam zu organisieren. Die Gemeinschaftskasse 
der Gemeinden des Landeskreises Darmstadt-Die-
burg ist hierfür ein gutes Beispiel. Derartige Verbün-
de können auch vom Gesetzgeber gefördert werden. 
So wie das Finanzamt bei Steuerpflichtigen, die von 
einem Steuerberater vertreten, wird eine längere Frist 
gewährt, könnte auch für diese eine längere Frist gel-
ten. Denn es ist wenig sinnvoll, wenn das zuständige 
Rechnungsprüfungsamt pünktlich eine große Menge 
Jahresabschlüsse erhält. Hilfreicher wäre es, wenn 
beide Prozesse so aufeinander abgestimmt werden 
können, dass mit möglichst wenig Aufwand alle Ab-
schlüsse geprüft werden – am besten innerhalb von 
12 Monaten. 

Ein zweiter Lösungsansatz besteht darin, jetzt zielge-
richtet den Prüfungsstau zu beseitigen. Ob die Rech-
nungsprüfungsämter personell gestärkt werden oder 
zeitweise Prüfungsaufträge extern vergeben, ist allein 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beantwor-
ten. Wichtig ist mir nur, dass jede Verstärkung mit ei-
nem Kompetenztransfer verbunden wird. Andernfalls 
droht die dauerhafte Abhängigkeit. 

Den zweiten Punkt, den ich hier sehe, ist das Fahren 
im Geleitzug. Ich beobachte in meiner Position beim 
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Städtetag, dass die Kommunen noch ein wenig enger 
zusammenrücken und das hat eine ganze Reihe von 
Ursachen. 

An erster Stelle ist dabei das berühmte Korridorver-
fahren im kommunalen Finanzausgleich zu nennen. 
Dieses sorgt dafür, dass die Rohdaten zu den Aus-
zahlungen der einzelnen Kommunen um die außer-
halb des Korridors liegenden Ausreißer bereinigt 
werden. Dieses Verfahren hat dazu geführt, dass es 
mit der Neuordnung des KFA plötzlich nicht mehr 
nur exotisch war, in der Haushaltstruktur völlig eige-
ne Wege zu gehen, sondern richtig Geld kostet. Bei-
spielsweise gab es Kommunen, die ihre Personalauf-
wendungen zentral im Produktbereich 1 erfassten. 
Diese Kommunen produzierten – bei individuell völ-
lig regelkonformem und richtigem Verhalten – einen 
erheblichen Ausreißer in Produktbereich 1 und eine 
Unterzeichnung in den übrigen Produktbereichen. 
Aus diesem Grund ist eine erhebliche Annäherung 
des Buchungsverhaltens zu beobachten.

In engem Zusammenhang damit steht auch das ex-
trem gestiegene Interesse an Fragen der Finanzsta-
tistik. Auch dieses ist durch die gestiegene Relevanz 
begründet. An dieser Stelle kann ich nur sagen: blei-
ben Sie dran. Eine korrekte Abbildung der lokalen 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage ist für nahezu 
alle Fragen der Finanzausstattung von erheblicher 
Bedeutung.

Schließlich beobachte ich, dass innerhalb der Kom-
munen das Interesse wächst, sich mit den Nachbarn 
zu vergleichen. Dies ist auch logisch, da sich inner-
halb der eigenen Gemeinde nur Vergleiche über die 
Zeit anstellen lassen. Diese geben zwar einen inter-
essanten Einblick in die Entwicklung der Aufwendun-
gen und Erträge. Sie sagen aber nichts darüber aus, 
ob die Höhe der Aufwendungen notwendig ist. Dies 
kann man nur im Vergleich zu anderen Kommunen er-
mitteln. Die führende Rolle nimmt hier ein Projekt ein, 
das die Stadt Taunusstein gerade mit der KGSt und 
IKVS anstößt. Wenn der dort geplante Vergleichs-
ring für Kommunen zwischen 50.000 und 20.000 Ein-
wohner startet, werden sehr tiefgreifende Vergleiche 
möglich werden.

Damit komme ich wieder zur übergreifenden Pers-
pektive zurück. Die übergreifende Perspektive ist die 
des Lotsen. Der Lotse ist in diesem Fall das Innenmi-
nisterium, welches auch einen Beitrag dazu leistet, 
Steuerung ins Bewusstsein der Gemeindevertreter zu 

holen. Ein Instrument dazu ist KESH (Kennzahlenba-
siertes Erfassungssystem Hessen). Der Bogen sieht so 
aus, dass eine ganze Reihe von Kennzahlen zusam-
mengefasst wird und zum Beispiel geschaut wird, ob 
Sie eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis ha-
ben oder nicht (Folie 11). 

Diese Kennzahlen, die Sie aus der kommunalen Fi-
nanzwelt kennen, werden zu einer Meta-Kennzahl 
zusammengefasst. Das ist zunächst einmal ein Pro-
zess „Feinschmecker“. Seit wenigen Tagen ist diese 
Übersicht online. Diese Zahlen sind für jede einzel-
ne Gemeinde nach Änderung des Art. 28 Absatz 1 
Satz 2 GemHVO in den unterjährlichen Berichten zu 
erwähnen. Das heißt, Sie werden anhand dieser Zah-
len relativ spannende Diskussionen mit der Bürger-
schaft bekommen (Folie 12). Der Herr Bürgermeister 
aus Buseck kann da ganz entspannt sein, seine Ge-
meinde hat zwischen 2016 in der rechten und 2017 in 
der linken Spalte ein Plus von 0.25 Wertungspunkten 
gemacht. Aber andere Kommunen, die etwa um 25 
Punkte abgestürzt sind, kommen da schon etwas stär-
ker in die Not ihre Haushaltsführung zu erklären. 

In diesem Punkt entsteht plötzlich mediale Aufmerk-
samkeit. Ich warte auf den Moment, wo der erste 
Medienvertreter sich diese Tabelle schnappt und an-
fängt Fragen zu stellen. Dann haben Sie ein Maß an 
Aufmerksamkeit auf Haushaltsdaten, das Sie in der 
Bürgerschaft vorher noch nicht gehabt haben. Dann 
haben Sie plötzlich Fragen wie „Warum haben wir 85 
und die anderen 89, woran liegt das?“.

Wenn Sie mich also fragen, wie es aussieht mit dem 
„Steuern im Nebel“, dann würde ich Ihnen sagen, der 
Nebel lichtet sich allmählich. Wir kommen in Hes-
sen zum Thema „Jahresabschlüsse“ voran. Wir kom-
men voran zum Thema „Bessere Vergleichbarkeit 
der Haushalte“. Teilweise, weil die Haushalte wirklich 
vergleichbarer werden. Teilweise, durch die Neuord-
nung des KFA erzwungener Effekte und teilweise, 
weil wir Instrumente einsetzen, um die Vergleichbar-
keit herzustellen. Das KESH-Tool bietet schließlich 
die Möglichkeit, den Haushalt so zusammenzufas-
sen, dass sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch 
Stadtverordnete das Thema relativ gut im Überblick 
haben. Dann können wir in die Diskussion einsteigen 
und dann können wir anfangen wirklich zu steuern.
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Dr. Ben Michael Risch 

 

Übersicht 

1. Wie steuert man ein Schiff im Nebel?  
2. Fahren im Geleitzug 
3. Die Perspektive der Lotsen 
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Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 

Wolfram Schäfer, Stadt Kassel 

Jahresabschlüsse 
bis 2015 
Stand der Abfrage 
1.3.2017 

Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 

Wolfram Schäfer, Stadt Kassel 
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Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 

Jahr der Abfrage aufgestellte 
Jahresabschlüsse 

2012 598 
2013 841 
2014 1139 
2015 1688 
2016 2367 
2017 3020 

Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 
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Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 

Jahr der Abfrage geprüfte 
Jahresabschlüsse 

2012 406 
2013 639 
2014 926 
2015 1347 
2016 1825 
2017 2295 

Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 
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Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 
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Wie steuert man ein Schiff im Nebel? 

Jahr der 
Abfrage 

Zahl der zum Stichtag bereits 
abschließend geprüften 
Jahresabschlüsse des Vorjahres. 

2012 14 
2013 24 
2014 28 
2015 30 
2016 52 
2017 52 
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Indikator pro Einwohner

Bewertung ggf. der Entwicklung 
nach Indikatoren
pro Einwohner

Gewichtung der 
Indikatoren

pro Einwohner
 in %

Status

Überschuss (mehr als + 5 €) = 1

jahresbezogener Haushaltsausgleich (im 
Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch 
Rücklage) = 0,75

defizitär im Korridor (weniger als 
- 5 € bis - 40 €) = 0,5

defizitär im Korridor (weniger als 
- 40 € bis - 75 €) = 0,25

defizitär (weniger als -75 €) = 0

Bestand = 1

kein Bestand (≤ 0 €) = 0

Verrechnungswert  ≥ 0 €  = 1

Verrechnungswert < 0 € (damit 
Fehlbetragbestand) = 0

positiver Eigenkapitalbestand = 1

negativer Eigenkapitalbestand 
(≤  0 €) = 0

Kein Bestand = 1

Bestand bis 200 € = 0,5

Bestand über 200 € = 0

Saldo > 5 € = 1

im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5

Saldo < 0 € = 0

100%

 grün (+)  ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%

rot (-) ≤ 40%

Kassenkreditverbindlichkeiten 
(Kommune plus Sondervermögen)

5%

5%

10%

10%

Ausweis von Eigenkapital 
(nach letzter geprüfter Bilanz)

ordentliches Ergebnis

Bestand ordentliche Rücklage

Kumulierte ordentliche Ergebnisse  
nach doppischer Rechnungslegung 

45%

25%
Zahlungsmittelfluss lfd. 

Verwaltungstätigkeit
abzüglich der Tilgung 

Vergleich  
13.09.2017 Christian Schneider  

439009 Kiedrich 75,00 48,75 26,25 
  439010 Lorch, Stadt 27,50 26,25 1,25 
  439011 Niedernhausen 63,75 63,75 0,00 
  439012 Oestrich-Winkel, Stadt 75,00 63,75 11,25 
  439013 Rüdesheim am Rhein, Stadt 85,00 53,75 31,25 
  439014 Schlangenbad 62,50 75,00 -12,50 
  439015 Taunusstein, Stadt 39,00 51,25 -12,25 
  439016 Waldems 75,00 75,00 0,00 
  439017 Walluf 70,00 67,50 2,50 
  440001 Altenstadt 100,00 31,25 68,75 
  440002 Bad Nauheim, Stadt 85,00 85,00 0,00 
  440003 Bad Vilbel, Stadt 63,75 15,00 48,75 
  440004 Büdingen, Stadt 75,00 80,00 -5,00 
  440005 Butzbach, Stadt 62,50 43,75 18,75 
  440006 Echzell 85,00 68,75 16,25 
  440007 Florstadt, Stadt 68,75 68,75 0,00 
  440008 Friedberg (Hessen), Kreisstadt 75,00 16,25 58,75 
  440009 Gedern, Stadt 38,75 50,00 -11,25 
  440010 Glauburg 40,00 16,25 23,75 
  440011 Hirzenhain 75,00 75,00 0,00 
  440012 Karben, Stadt 50,00 80,00 -30,00 
  440013 Kefenrod 50,00 75,00 -25,00 
  440014 Limeshain 100,00 78,75 21,25 
  440015 Münzenberg, Stadt 100,00 100,00 0,00 
  440016 Nidda, Stadt 60,00 5,00 55,00 
  440017 Niddatal, Stadt 73,75 32,50 41,25 
  440018 Ober-Mörlen 85,00 100,00 -15,00 
  440019 Ortenberg, Stadt 

 
5,00 -5,00 

  440020 Ranstadt 83,75 10,00 73,75 
  

440021 
Reichelsheim (Wetterau), 
Stadt 73,75 62,50 11,25 

  440022 Rockenberg 83,75 95,00 -11,25 
  440023 Rosbach v. d. Höhe, Stadt 65,00 73,75 -8,75 
  440024 Wölfersheim 100,00 100,00 0,00 
  440025 Wöllstadt 53,75 88,75 -35,00 
  531001 Allendorf (Lumda), Stadt 74,00 73,75 0,25 
  531002 Biebertal 75,00 5,00 70,00 
  531003 Buseck 79,00 78,75 0,25 
  531004 Fernwald 75,00 5,00 70,00 
  531005 Gießen, Universitätsstadt 39,00 38,75 0,25 
  531006 Grünberg, Stadt 90,00 100,00 -10,00 
  531007 Heuchelheim 64,00 100,00 -36,00 
  531008 Hungen, Stadt 51,00 53,75 -2,75 
  531009 Langgöns 69,00 68,75 0,25 
  531010 Laubach, Stadt 50,00 75,00 -25,00 
  531011 Lich, Stadt 69,00 38,75 30,25 
  531012 Linden, Stadt 75,00 73,75 1,25 
  531013 Lollar, Stadt 75,00 27,50 47,50 
  531014 Pohlheim, Stadt 89,00 95,00 -6,00 
  531015 Rabenau 39,00 5,00 34,00 
  531016 Reiskirchen 85,00 26,25 58,75 
  531017 Staufenberg, Stadt 75,00 50,00 25,00 
  531018 Wettenberg 89,00 63,75 25,25 
  532001 Aßlar, Stadt 36,00 75,00 -39,00 
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Lieber Herr Spandau, vielen Dank für die freundliche 
Vorstellung! Ich hoffe mal, dass ich ein wenig gegen 
das Suppenkoma anreden kann. 

Das Haushaltssicherungskonzept ist ja kein Konzept, 
das völlig neu ist, sondern das ist ja ein Instrument, 
das uns schon eine ganze Zeit lang beschäftigt. Die 
rechtlichen Grundlagen dafür sind schon über 10 
Jahre alt. 

Es ist ein Instrument, das eine lange Entwicklung hin-
ter sich hat, auch vor dem Hintergrund aufgetretener 
praktischer Probleme. Es wurde deshalb erheblich 
rechtlich und praktisch weiterentwickelt. Ich will noch-
mal auf den aktuellen Stand schauen, den wir mit den 
Städten, Gemeinden und Landkreisen gemeinsam 
erreicht haben und wo aus unserer Sicht noch ein re-
lativ leicht zu befriedigender Verbesserungsbedarf 
bestünde. 

Fangen wir mal bei den rechtlichen Grundlagen an. 
Das ist der aktuelle Rechtsstand der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) und da gibt es ja drei Fälle, 
die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes verpflichten. Das ist der verfehlte, jahresbezo-
gene Haushaltsausgleich, die Notwendigkeit Fehlbe-
träge aus Vorjahren auszugleichen und die erwarteten 
Fehlbeträge in der Ergebnis- und Finanzplanung. 
Die Verpflichtung zur Ausstellung eines Haushalts-
sicherungskonzeptes ist ja schon 2005 in die HGO 
geraten, in der damaligen großen Novelle, wo der 
Gesetzgeber einen, aus seiner Sicht Hoffnungsträger 
in Gestalt des Haushaltssicherungskonzeptes, ein Ins-
trument formuliert hat, das sehr viele von Ihnen dann 
sehr lange in der Verwaltung und den Gremien be-
schäftigt hat. 

Der Gesetzgeber erhoffte sich damit, dass mit der Ver-
pflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungs-

konzeptes die Gemeinden selbst ein Instrument zur 
Festlegung der Konsolidierungslinie bekommen und 
die notwendigen Maßnahmen auf den Weg bringen, 
indem man selbst auch verbindliche Festlegungen 
trifft, mit dem Ziel, die stetige Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde und damit einen Haushaltsgrundsatz bes-
ser abzusichern. 

Für die Aufsichtsbehörde wiederum sollte das Haus-
haltssicherungskonzept eine Beurteilungsgrundlage 
sein, wie es denn mit den aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigungen für die Haushaltssatzung aussieht. Das 
Ganze blieb aber in der Diskussion in der Anwendung 
für Städte, Gemeinden, Kommunen und Aufsichtsbe-
hörden in manchen Punkten unklar oder Gegenstand 
von kontroversen Erörterungen. 

Jedenfalls hat der Gesetzgeber dann 2011 die Not-
wendigkeit gesehen, ausdrücklich die Fehlbeträge 
aus Vorjahren im Gesetzestext im Sinne einer Klar-
stellung zu erwähnen, so damals die Gesetzesbe-
gründung. 

Das, was im Haushaltssicherungskonzept drinstehen 
muss, hatte der Verordnungsgeber ja schon 2006 in 
einigen dürren Sätzen der Gemeindehaushaltsver-
ordnung beschrieben. Konkret wurde damals eine 
Ursachenbeschreibung für den nicht ausgeglichenen 
Ergebnishaushalt verlangt. Es sollten verbindliche 
Festlegungen über das Konsolidierungsziel und die 
dafür notwendigen Maßnahmen sowie der betreffen-
de Zeitraum, in dem der Ausgleich erreicht werden 
soll, drinstehen. Soweit der Anspruch hinter diesem 
gesetzlichen Instrument. 

Die Überörtliche Prüfung hat das in diesen Worten 
dann allerdings aus der praktischen Erfahrung zu-
sammengefasst: „Die Haushaltssicherungskonzepte 
wurden dem gesetzlichen Zweck nicht gerecht, den 
Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt zu beschrei-
ben“, heißt es im 22. Zusammenfassenden Bericht. 
Die Wirkungen aller Maßnahmen und damit den 
Konsolidierungsbedarf insgesamt bezifferten nur 
6 von 16 Städten, die da geprüft wurden. In engem 
Zusammenhang damit steht, dass nur 7 Städte den 
Konsolidierungsbedarf, also die Ergebnisverbesse-
rungen, die zur Erreichung des Haushaltsausgleichs 
nötig wären, ermittelten. 

Auch die Handhabung der Aufsichtsbehörden wurde 
Gegenstand kritischer Würdigung. In dem Fall dann 
durch den hessischen Rechnungshof in seinen Be-

Dr. David 
Rauber 
 
Abteilungsleiter 
beim Hessischen 
Städte- und 
Gemeindebund, 
Mühlheim am Main 

Das aussagekräftige Haushaltssicherungskonzept
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merkungen. Von daher also verständlich, dass das 
2005 eingeführte Instrumentarium, dann doch eine 
ganze Reihe von Änderungen und beträchtliche 
Nachschärfungen erfahren hat.
 
Schauen wir uns das einmal an: 

Bei den haushaltsrechtlichen Änderungen auf der 
Gesetzes- und Verordnungsebene 2012 in Kraft ge-
treten: 

• die Verschärfung der Regelungen zum Haus-   
 haltsausgleich, also inkl. ausdrücklich der Alt-  
 fehlbeträge, 

• die Wiedereinführung der Genehmigungs- 
 pflicht für Kassenkredite in verschärfter Form  
 ab dem ersten Cent Kassenkredit und das  
 Schutzschirmgesetz in diesem Zusammen- 
 hang, 

• 2016 gab es eine Änderung der Gemeide- 
  haushaltsverordnung mit Vorgaben für die  
 zu erreichende Höhe des Zahlungsmittelflus- 
 ses auslaufender Verwaltungstätigkeit. 

Also wieder ein stärkerer Blick neben dem Ergebnis-
haushalt auch auf den Finanzhaushalt und die Strei-
chung der Verrechnungsmöglichkeit von Altdefiziten 
mit dem Eigenkapital. Auf der rechtlichen, gesetz-
lichen und Verordnungsebene hat es beträchtliche 
Verschärfungen gegeben, die alle nicht ohne Ein-
fluss auf die Gestaltung und die Notwendigkeiten bei 
Haushaltssicherungskonzepten geblieben sind. 

Auf der Ebene drunter ist ja das Innenministerium mit 
den Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung auch 
nicht untätig geblieben. 

2014 dann der länger angekündigte Herbsterlass, 
der dann im Frühjahr erging und die Vorgabe ent-
hielt, dass der jahresbezogene Haushaltsausgleich in 
der Regel 2017 erreicht werden muss. 

2016 dann die Erwähnung im Zusammenhang mit 
den Vorgaben für die Finanzplanung, mit dem Hin-
weis, dass der Abbau der Altdefizite so langsam auch 
in den Blick gerät. 

2017 steht dann nur noch kryptisch: „Abbauvorgabe 
von Kassenkrediten mit Hilfsprogrammen“,

was inzwischen den allgemein bekannten Namen 
„Hessenkasse“ hat. Da sind wir dann in der Stufe noch 
ein ganzes Stückchen weiter. In der Regel folgte auf 
den vielerorts erreichten, jahresbezogenen Haus-
haltsausgleich die nächste Stufe und die Frage: „Was 
ist denn mit den finanziellen Altlasten?“.

Das ist nur die Änderung beim rechtlichen Rahmen. 
Das Instrument „Haushaltssicherungskonzept“ hat ja 
auch noch so ein paar inhaltliche „Nachschärfungen“ 
erfahren. 
 Zum einen mit Blick auf die formale Gestaltung und 
eine Standardisierung, die es da stärker gegeben hat, 
das waren die Arbeitshilfen des Innenministeriums, 
insbesondere die Erfahrungen bei der Vertragsge-
staltung für Schutzschirmkommunen, das elektroni-
sche Haushaltsicherungskonzept und jetzt eben mit 
der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung 
auch ganz stark der Finanzstatusbericht mit einer Ein-
stufung der finanziellen Leistungsfähigkeit. 

Das Letztere greift ja formal erst ab dem Haushaltsjahr 
2018, allerdings sind das beides Punkte, die schon 
sehr deutliche Bezüge auch zur Aufgabe Haushalts-
sicherungskonzept haben, weil ja dieser Finanzstatus-
bericht noch wesentlich mehr enthält, insbesondere 
mit Blick auf Zuschussbedarfe einzelner Produktbe-
reiche als nur die Frage: „Rot, Gelb oder Grün?“ 

In puncto „Konkretisierung“ gab es zunächst einmal 
die zweite Konsolidierungsleitlinie aus dem Jahr 
2010, die dann mit dem schon erwähnten, für den 
Herbst 2013 angekündigten Erlass von 2014 nachge-
steuert wurde, mit Vorgaben bezüglich in der Regel 
jährlich zu erreichender Abbaubeträge zum einen, 
aber auch expliziterer Vorgaben für einzelne Konso-
lidierungsfelder. 

Da muss man eben sagen, dass diese Verbindlich-
keit des Rahmens, dieser jährlich zu erreichenden 
Baubeträge, auch so ein Punkt ist, der eben nicht so 
in der Luft hängen darf: Was will man denn jährlich 
an Verbesserungen erreichen? Sondern, dass dieses 
Ziel insbesondere nur dann wirkt, wenn es verbind-
lich formuliert ist. 

Wenn man das mal aus der abstrakten Vorgabe ge-
genüberstellt, was in den vergangenen Jahren im 
Bereich der konkreten Umsetzung an Verdeutlichun-
gen, auch bei der Beschreibung von den Ursachen 
von den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalten, 
passiert ist, war das so ein Punkt, wo wir dann auch 
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verstärkt bei der Vorbereitung der Überlegungen der 
für den Schutzschirm in Betracht kommenden Kom-
munen, was denn für die Kommunen sinnvolle Kon-
solidierungsfelder sein sollten, gemerkt haben, dass 
sich kommunalpolitische Debatten in dem Bereich 
Konsolidierung vielerorts sehr verzetteln. 

Wir haben gemerkt, dass oft bei sehr kleinen Grö-
ßenordnungen in der Diskussion sehr lange verweilt 
wird und dass es deswegen sinnvoll ist, sich beispiels-
weise Produktbereichsergebnisse anzusehen, um vor 
einer Beratung im Gremium einfach mal deutlich zu 
machen, wo die Schwerpunkte eigentlich in der finan-
ziellen Belastung aus der Aufgabenerfüllung heraus 
sind und warum ist es vielleicht nicht so sinnvoll, sich 
ganz liebevoll um die Telefongebühren im Kindergar-
ten zu kümmern.

In diesem Rahmen kamen auch Fragestellungen der 
Abgabenerhebung auf. Wir haben damals so ein 
bisschen experimentiert und hatten viele Anfragen 
und zwar nicht allein wegen der Umsetzung in recht-
licher Hinsicht von Konsolidierungsüberlegungen, 
damals Schwerpunkt der Schutzschirmkommunen, 
sondern eben auch mit Blick auf die Kommunikation. 
Auch da hat sich eigentlich vielerorts gezeigt, dass es 
doch in der Bürgerschaft Interesse gibt, wenn man 
einfach mal das dicke Werk „Haushaltsplan“ auf eini-
ge wesentliche Grundaussagen herunterbricht. Zum 
einen, was die Stadt oder Gemeinde mit dem Geld 
macht, zum anderen aber auch, um gegenüber zu 
stellen, was fehlt denn eigentlich in welchen Größen-
ordnungen zum Haushaltsausgleich. Auch da hatten 
wir dann damals mit der Grundsteuer B gearbeitet, 
um einen Haushaltsausgleich darzustellen. Von die-
sen Überlegungen, die die Gemeinden damals mehr 
oder weniger umfangreich übernommen und be-

nutzt haben, davon ist ja einiges dann auch wieder im 
Finanzstatusbericht zu finden, eben insbesondere mit 
dieser Gegenüberstellung: Wo liegen denn eigent-
lich die Schwerpunkte?

Eine deutliche Versachlichung der Gegebenheiten 
gibt es daher, weil die Darstellung einfach sehr viel 
stärker auf die einzelne Stadt und Gemeinde inzwi-
schen zugeschnitten wird. 

Wir hatten dann auch immer die Frage, was denn ein 
sinnvoller Zeitraum wäre, den man bis zum Erreichen 
des Haushaltsausgleichs ansprechen kann. Da muss 
man sagen, dass wir gerade in den Jahren der Wirt-
schaftskrise (2009 / 2010) Gemeinden hatten, die uns, 
insbesondere im Rahmen von Fortbildungsveranstal-
tungen mitgeteilt haben, dass, wenn das so mit der 
Entspannung der Haushaltslage weitergeht, sie einen 
Ausgleich in den 80er Jahren des begonnenen Jahr-
hunderts erreichen würden. 

Das heißt, dass ein wesentliches Problem die feh-
lende Perspektive war. Ist es denn überhaupt zu den 
aktiven Dienstzeiten oder im Arbeitsleben derer, die 
damit befasst sind, zu erwarten, dass man wieder zu 
einem Haushaltsausgleich kommt und was müsste 
denn passieren, dass es früher dazu kommt? Nach 
meinem Eindruck schon lange Jahre so gewesen, 
dass sowohl in der Kommunalpolitik als auch in den 
Verwaltungen einfach die Perspektive fehlte, wie das 
denn schneller gehen könnte. 

Das lag eben auch an eingefahrenen Denkweisen, 
wie z.B. was man alles nicht machen will oder weiter-
machen muss. In der Praxis war es das größte Prob-
lem, wenn man mal auf die Beratungsstelle und ihre 
Tätigkeit schaut, dann bekommen wir auch manchmal 
gesagt, dass man dort nichts total Neues erzählt hat, 
wenn der Haupt- und Finanzausschuss da war.

Da war es aber wichtig, dass jemand mal von außen 
auch die herkömmlichen Diskussionsmuster aufge-
brochen hat. Selbst wenn eine Gemeinde sich schon 
intensiv mit ihrer Haushaltslage auseinandergesetzt 
hat, so ist es doch aus meiner Sicht ein beachtlicher 
Verdienst und Erfolg der Beratungsstelle, wenn alle 
mal an einem Tisch über dieselben Zahlen sprechen 
und vielleicht aus so gewohnten Kommunikations-
mustern ausbrechen. 

Also ist auch das eine Dienstleistung, die, vom inhalt-
lichen Input mal abgesehen, nicht gering zu schätzen 
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ist. Wir haben im Bereich „Konsolidierungsziel“ eben 
auch diese Parallelität im jährlichen Abbaubetrag je 
Einwohner in Euro ermittelt, damit auch die großen 
Zahlen griffiger werden. Das haben wir gerade in der 
Diskussion in der Bevölkerung gemerkt, dass diese 
hohen Millionenbeträge schon in kleinen und mitt-
leren Städten und Gemeinden dazu führen, dass das 
einfach sehr abstrakte Größen bleiben.

Das ist auch ein Punkt, von dem ich denke, dass der 
sowohl für die Befassung mit den Gremien als auch 
für die Unterrichtung der Bevölkerung ein beachtli-
cher Fortschritt alleine in der Darstellung ist. Bei dem 
zu erreichenden Abbau von Altfehlbeträgen im Sinne 
des § 25 GemHVO haben wir dann keine Verrech-
nungsmöglichkeiten für ab 2011 entstandene Alt-
fehlbeträge. Das ist sicherlich so ein Gesichtspunkt, 
der weiterhin auch bei erreichtem, jahresbezogenen 
Haushaltsausgleich das Haushaltssicherungskonzept 
nicht obsolet werden lässt. 

Man wird gucken müssen, wie der Eigenanteil der 
Hessenkasse auszugestalten ist. Was denn in diesem 
Rahmen tatsächlich am Haushaltssicherungskonzept 
noch gemacht werden muss, wenn die Gemeinde 
an noch näher zu diskutierenden Punkten und Dis-
kussionen teilnimmt. Was ein wichtiger Erfolgsfaktor 
bei den Schutzschirmkommunen, aber auch bei allen 
weiteren Städten und Gemeinden, die unausgegli-
chene Haushalte hatten, war, war die Verzahnung des 
Haushaltssicherungskonzepts mit der Finanz- und 
Ergebnisplanung, weil eben die gute und sehr gute 
wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre doch im 
Durchschnitt zu deutlichen Zuwächsen bei den Steu-
ereinnahmen geführt hat. 

Sodass sich das, was mit Konsolidierungsmaßnahmen 
zu adressieren war, eben deutlich kleiner darstellt, weil 
die Lage einfach aufgrund gestiegener Steuererträge 
zu einem beachtlichen Stück von selbst mit entspannt 
hat. Gleichwohl steht ein Konsolidierungspotenzial 
hier im Moment in der Diskussion und zwar die Frage: 
„Was passiert mit den ab 2019 in Teilen wegfallenden 
Gewerbesteuerumlagen für den Fonds Deutsche Ein-
heit?“ Das wäre etwas, was die Gemeinden selber als 
Potenzial einplanen könnten. 

Da ist ja im Moment in der Diskussion die Beteiligung 
zur Finanzierung der Hessenkasse über diese Umla-
ge herbeizuführen. Das sehen wir kritisch, aus einem 
ganzen Bündel von Gründen. Wir sehen auch so eine 
ganze Bandbreite von Maßnahmen, die die Gemein-

den zu der jahresbezogenen Erreichung des Haus-
haltsausgleichs schon vorgenommen haben, seien 
sie jetzt unter dem Schutzschirm gewesen oder nicht. 

In meiner dienstlichen Tätigkeit sind einfach wahnsin-
nig viele Fälle vorbeigekommen, wo Gemeinden Ein-
richtungen geschlossen haben. Da haben wir uns na-
türlich mit auftretenden Rechtsfragen in der Beratung 
beschäftigt, wo es Umstrukturierungen gegeben hat 
und zum Teil auch mit betriebsbedingten Kündigun-
gen, wo interkommunale Zusammenarbeit sehr for-
ciert worden ist. Oder, wo auf der anderen Seite, was 
mich dann schon bei den Steuern wieder mehr in der 
Arbeit betroffen hat, exzeptionell hohe Grundsteuer-
hebesätze vorhanden sind. Da sind wir in Hessen 
immer noch mit einer Gemeinde Spitzenreiter. Das 
könnte sich aber ändern, weil andere Bundesländer 
aufholen oder es im Rahmen kommunalpolitischer 
Innovationen dann auch Experimente mit neuen klei-
nen Steuern gab, die zum Teil erhoben werden, aber 
nicht unumstritten sind. 

Denken Sie da an Übernachtungsabgaben und Pfer-
desteuer, das sind alles so Dinge, die bei uns dann 
auch konkret vorbeigekommen sind. Da muss man 
natürlich fragen, wenn die Gemeinden schon all die-
se Kniffe anwenden mussten, um zum jahresbezoge-
nen Haushaltsausgleich zu kommen, wird der nächste 
Schritt noch schwieriger, da ja eben das, was zu mo-
bilisieren war, schon ausgiebig genutzt worden ist. Im 
Zuge der Ausarbeitung von Haushaltssicherungskon-
zepten gab es auch eine Reihe von Kommunen, die 
für teures Geld (zum Teil sehr hohe 5-stellige Beträge) 
auf externe Beratung zurückgegriffen haben. 

Wir haben im Rahmen der Hinweise an Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger aber auch Mitarbeiter 
immer darauf hingewiesen, dass die Beratungsstel-
le ja ein Angebot der Landesverwaltung ist, wo man 
nicht erstmal jemand anderem erklären muss, wie 
eine Verwaltung funktioniert und wo auch wirklich 
ein Blick auf die Gemeinde gewährleistet ist, der un-
voreingenommen ist. Es ist aus unserer Sicht näm-
lich ein Angebot, was sehr gut ist und die Gemeinde 
gleichzeitig auch nicht finanziell belastet. Etwas ver-
gleichbar tiefgehendes und qualifiziertes zu erhalten 
ist sehr teuer und Sie hätten dann immer noch nicht 
die Sicht auf Verwaltung und Kommunalpolitik, die 
Sie hier automatisch dabei haben. Insbesondere ist 
auch die Aufsichtsbehörde am Tisch. Von daher ist 
das schon eine sinnvolle Ergänzung aus unserer Sicht 
und es wäre höchst wünschenswert gewesen, dass es 
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sowas auch schon früher gegeben hätte. 
Schauen wir mal, was in puncto aktueller Haushalts-
lage erreicht ist, mit welchen Ergebnissen, aber auch 
mit welchen starken Nebenwirkungen wir zu tun hat-
ten und haben. Wir haben laut Innenministerium, in 
einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfra-
ge aus dem Landtag von 2013 noch weniger als 30 % 
der Städte, Gemeinden und Landkreise gehabt, die 
einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt, jahresbezo-
gen vorweisen konnten. 

2016 immerhin ging es in Richtung 2/3 und 2017 ge-
plant über 90%. So als Schlaglicht, für die Entwick-
lung und was auch an Konsolidierungsmaßnahmen 
dahintersteckt, haben wir jetzt mal für den kreisange-
hörigen Bereich etwas erstellt, bezüglich der durch-
schnittlichen gewogenen Hebesätze der Grundsteu-
er B, und da sieht man eben schon, da hat es einen 
beträchtlichen Sprung im Niveau gegeben. 

Von daher sind die Konsolidierungserfolge nicht vom 
Himmel gefallen, sondern in harter Arbeit erkauft. 
Dass, was Sie da als Hebesatz sehen, ist nur ein klei-
ner Ausschnitt, was aus diesen Bemühungen unter 
sehr günstigen Rahmenbedingungen erreicht wer-
den konnte. Die eigenen Steuereinnahmen steigen 
ja seit 2010 im Durchschnitt kontinuierlich, mit Aus-
reißern bei der Gewerbesteuer, an. Die Bundesge-
setzgebung hat dazu geführt, dass bei einigen Sozial-
leistungen vollständige oder teilweise Erstattungen 
erfolgen. Der Landesgesetzgeber ist beim Landes-
aufnahmegesetz nicht untätig geblieben. 

Die anhaltende Niedrigzinsphase entlastet die Fi-
nanzergebnisse. Das sind also schon Bedingungen, 
die man nicht für alle Zeiten einfach fortschreiben 
kann. Wir sehen, insbesondere in der verbandspoli-
tischen Wertung dieser noch bevorstehenden Aufga-
ben, rund um die Hessenkassen, bleibende struktu-
relle Gefahren. Das ist der ja nicht enden wollende 
Ausbau der Leistungsvorgaben bei den Pflichtaufga-
ben. 

In der heutigen Veranstaltung haben wir schon ein 
paarmal die Elternbeiträge im Kindergarten erwähnt 
bekommen. Das ist nur ein Ausschnitt der Wunschlis-
te von Bundes- und Landespolitik, es würde ja allein 
in diesem Bereich durchaus noch gesetzgeberische 
Wünsche geben, den Personalstandard heraufzufah-
ren und möglicherweise die Betreuungszeiten auszu-
dehnen und sich vielleicht noch weitere zusätzliche 
Bildungsaufträge in diesem Bereich auszudenken. 

Das ist jetzt für die meisten kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden ein wesentlicher Defizittreiber, bei 
dem das Ende der Fahnenstange der Belastungen 
bei weitem noch nicht erreicht ist. Damit zusammen-
hängend ist das Problem, dass wir eben große stritti-
ge Konnexitätsfälle haben. Denken Sie an die U3-Be-
treuung aus Sicht von Städtetag und uns. Jedenfalls 
ein klarer Konnexitätsfall, weil die Zuständigkeit ja 
landesrechtlich geregelt ist, sieht das Land fiskalisch 
verständlich anders, in der Sache ist das nicht nach-
vollziehbar. 

Wir sehen zunehmende Probleme im institutionel-
len Rahmen der Kommunalpolitik, es gibt schon 
länger Diskussionen darüber, was denn eigentlich 
an Zusammenhängen zu sehen ist, an Schwierig-
keiten in der politischen Entscheidungsfindung und 
der Haushaltslage einer Kommune. Sagen wir mal, 
wenn man sich anschaut, wie manche Stadtverord-
netenversammlung zusammengesetzt ist und welche 
Probleme es da gibt, eine längerfristige Haushalts-
konsolidierungslinie durchzuhalten, dann ist der Zu-
sammenhang schon plausibel. 

Diese wachsende Zersplitterung der Vertretungskör-
perschaften ist da schon ein echtes Problem. Jetzt 
gibt es ja den Versuch das mit der Hessenkasse ein 
bisschen einzufangen. Bei der Investitionsfinanzie-
rung sind wir ja von gesunden Zuständen immer noch 
weit entfernt, denn nach herkömmlichem Verständnis 
würde eine gesunde Investitionsfinanzierung bedin-
gen, dass die Gemeinde in beachtlichem Umfang in 
der Lage ist, mit eigenem Kapital tätig zu werden und 
nur ergänzend Kreditaufnahmen zu benötigen. In der 
Praxis sind wir davon aber noch sehr weit entfernt. 
Meistens werden da noch die Investitionen in sehr 
überheblichem und stark überwiegendem Umfang 
eben kreditfinanziert. Mit allen Auswirkungen auf 
künftige Haushaltsbelastungen in diesem Bereich.

Wir haben also, was Aussagekraft der Haushaltssi-
cherungskonzepte betrifft, glaube ich, in den letzten 
Jahren auf der kommunalen Ebene in Hessen einen 
deutlichen Zuwachs erlebt, das ist einfach qualitativ 
viel besser geworden mit der Standardisierung und 
Konkretisierung.

Die erste Gemeinde, die die Beratungsstelle in An-
spruch genommen hat, Jesberg, hat nach wie vor 
eine recht überschaubare kommunalpolitische Land-
schaft, da gibt es nicht so viele Gruppierungen, da ist 
man sich vielleicht auch schneller einig. Wenn es aber 
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erstmal 5-6 größere Gruppen in einer Stadtverord-
netenversammlung sind, dann wird das Leben auch 
nicht leichter. Da wünschen sich die Spitzenverbände 
auch ganz konkret Änderungen beim Kommunalwahl-
recht. Wir haben auch für die Verfassungsdiskussion 
beim Land eine zumindest moderate Sperrklausel in 
die Verfassung reinzunehmen, angeregt, damit Sie 
sich nicht auch noch mit 3-4 Einzelkämpfern ausein-
andersetzen müssen.  

Lange Rede kurzer Sinn: Das Haushaltssicherungs-
konzept hat angesichts der beachtlichen Fehlbeträge 
voraussichtlich nicht ausgedient, es sei denn, es fällt 
uns eine Zauberformel ein, wie man das Haushaltssi-
cherungskonzept im Rahmen der Hessenkasse auch 
noch überflüssig machen könnte. Vielleicht ist es ja 
möglich da auch einen Neustart in dem Bereich zu 
vollziehen, ich denke mal, mit dem jahresbezogenen 
Haushaltsausgleich, der Übernahme beachtlicher Alt-
defizite in Gestalt der Kassenkredite wird das Prob-
lem dann auch wirklich wirksam entschärft. 

Was kurzfristig und ohne große gesetzgeberische 
Aktivität passieren könnte und so aus unserer Sicht 
und aus der Beobachtung der Rückmeldungen in der 
Mitgliedschaft auch passieren sollte, wäre, dass die 
Ergebnisse und Finanzplanungsdaten deutlich früher 
vorgelegt würden. Natürlich haben wir Verständnis 
dafür, dass die Landesregierung da die Einbringung, 
insbesondere in den Landtag, der Haushaltsentwürfe 
des Landes abwarten will. Andererseits ist es für eine 
belastbare Finanzplanung einerseits und Konsolidie-
rungsplanung andererseits auch nicht verzichtbar, da 
jeweils einen aktuellen Stand zu haben. 

Zudem sehen wir so große Unterschiede im kreisan-
gehörigen Bereich. Was ist denn mit der Einplanung 
der auswachsenden Entlastungen aus Bundesmitteln 
beim SGB II? Insbesondere da verfahren die Land-
kreise sehr unterschiedlich. Was passiert denn bei der 
Hessenkasse eigentlich beim Landkreis? Muss der die 
Umlage erhöhen oder nicht? Da ist die Planung halt 
zwischen den Landkreisen sehr unterschiedlich und 
da wäre es wünschenswert, wenn über Daten für die 
Ergebnisse und Finanzplanung und ihre frühere Vor-
lage hinaus, dann eben dieser Bereich auch mit Hin-
weisen des Landes unterlegt würde. Das würde wahr-
scheinlich manche Verteilungsdiskussionen zwischen 
Städten und Gemeinden einerseits und Landkreisen 
andererseits ersparen. Schließlich und endlich war es 
auf beiden Seiten eine, vielleicht nicht bis ins letzte 
Detail, verfassungsrechtlich sauber ableitbare, aber, 

für die Praxis eben doch sinnvolle Sache, dass es ei-
nen Orientierungswert für die Gesamtbelastung und 
Kreis- und Schulumlage gab. Keineswegs natürlich 
nur unter dem Aspekt, dass die Kreisumlage nicht 
steigen soll, aus kreisangehöriger Sicht und dass ja 
die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in den 
letzten Jahren auch die Leistungsfähigkeit der Um-
lageverpflichteten stärker in den Vordergrund gelegt 
hat, sondern einfach für die Bemessung dessen, was 
ein Landkreis auch einplanen kann und wo er dann 
vielleicht auch keinen Druck mehr hat, an Umlagen 
zu gehen. 

Diese drei Wünsche wären sicherlich leicht zu erfül-
len und würden sicherlich das praktische Leben noch 
deutlich erleichtern, über das hinaus, was die Be-
ratungsstelle mit ihrer sinnvollen Arbeit da ohnehin 
schon leistet. 

In diesem Sinne bleibt das Haushaltssicherungskon-
zept sicherlich ein unbeliebtes Instrument, aber ich 
glaube schon, dass alle, die damit befasst sind, we-
sentlich besser damit umgehen können, als es am An-
fang der Fall war. Dankeschön.
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Das Finanzministerium ist in Abgrenzung zum Innen-
ministerium für die Kommunen zuständig. Wir sind 
nämlich immer dann berufen, wenn es um die kom-
munalen Finanzen geht. Insbesondere, wenn es um 
die Transfers aus dem Landeshaushalt in die kommu-
nalen Bereiche geht. Wir sind nicht zuständig, wenn 
es um die kommunale Wirtschaft geht. 

In der Tat ist in den letzten Jahren einiges zusam-
mengekommen, was in dem Finanzministerium in 
Richtung der Kommunen produziert worden ist. Aber 
zunächst schauen wir uns einmal an, wo wir herkom-
men. 

Wir haben heute Morgen schon ein paar Mal über die 
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ge-
sprochen. Sie sehen es auf der Folie, das ist mit den 
Finanzierungssalden der Kommunen passiert. Es gibt 
eine Gegenbewegung, das sind die ansteigenden 
Kassenkredite. Sie sehen wo wir gestartet sind, 2007, 
bei knapp über 3 Mrd. und dann waren wir 2012 
schon bei über 7 Mrd. 

Das ist die Ausgangslage. 

Was ist passiert? 

Wir haben eine Krise gehabt. Die Gewerbesteuer ist 
weggebrochen, die machte auch wenig Sinn, denn in 
solchen Zeiten mit Hebesätzen der Gewerbesteuer zu 
arbeiten, wo eh alles wegbricht. Man hätte natürlich 
gegenlenken können, durch die Erhöhung der übri-
gen Steuern (Grundsteuer A/B), das ist offenbar nicht 
erfolgt, denn man ist in die Kassenkredite gegangen. 

Im Jahr 2012 hat man sich dann gesagt, dass es so 
nicht mehr weitergehen kann. Da hat man sich über-

legt, was man machen kann. Im Jahr 2012 kam die 
erste Überlegung und zwar der Kommunale Schutz-
schirm, gefolgt im Jahr 2015 von KIP I (Kommunales 
Investitionsprogramm). Im Jahre 2016 hat der Hes-
sische Landtag den neuen Kommunalen Finanzaus-
gleich verabschiedet. Aktuell ist in der Beratung des 
Landtags das KIP II. Die Förderung von Schulinvesti-
tionen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 
und dann im Jahr 2018 sehen Sie die Hessenkasse. 

Da sehen Sie die Vier, die gewinnen: Der Kommuna-
le Schutzschirm, KIP I und II, Kommunaler Finanzaus-
gleich und die Hessenkasse. Ich stelle Ihnen im Ein-
zelnen kurz vor, was wir gemacht haben. 

Was haben wir mit dem 
Kommunalen Schutzschirm gemacht? 

Wir haben 106 Kommunen diesen Schutzschirm an-
getragen, wovon 100 Kommunen dieses Angebot 
dann auch angenommen haben. Hier sehen Sie die 
Leistung des Landes (rund 2,8 Mrd. Euro) und dazu 
kommen nochmal 400 Millionen Euro an Zinsleistung. 

Die 2,8 Mrd. sind im Jahr 2016 fast komplett ausge-
schöpft worden, den Rest werden wir zur Unterstüt-
zung von freiwilligen Gemeindefusionen einsetzen. 
Eine entsprechende Gesetzesänderung liegt vor. 

Was sind die Gegenleistungen der Kommunen? Das 
sind die Haushaltskonsolidierungen. Diese grüne Li-
nie beschreibt die Konsolidierungserfolge. Im Jahr 
2016 sind wir schon bei 1,2 Mrd. Euro, die konsoli-
diert worden sind. Was aber noch spannender ist, 
ist die untere Darstellung, da sehen Sie, wie die De-
fizitbeträge aus dem Vertrag aussahen und wie sie in 
Wirklichkeit eingetreten sind. Sie sehen, dass sie im 
Jahr 2013 viel günstiger waren als in den Verträgen. 
Das geht soweit, dass wir im Jahr 2015 erstmals einen 
Überschuss haben. 

Es gibt bei den Schutzschirmkommunen seit 2015 
einen Überschuss, der sich im Jahr 2016 sogar auf 
eine Viertelmilliarde aufsummiert hat und das geht im 
Jahr 2017 so weiter. Eindrucksvoll in dieser Grafik ist, 
wie viele Schutzschirmkommunen den Haushaltsaus-
gleich geschafft haben. 

Wieder in Grau, was wir vertraglich vereinbart haben 
und in Gelb, was die Schutzschirmkommunen ge-
schafft haben. Da sehen Sie, dass für 2016 erst 44 von 
den 100 einen Haushaltsausgleich vorgesehen hat-
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ten, aber die tatsächliche Zahl bei 80 Kommunen lag, 
die es dann geschafft haben. 

Der Kommunale Finanzausgleich. 

Sie alle kennen das Thema „KFA-2016“, das ist ein 
sehr wichtiges und viel besprochenes Thema. Ich 
brauche es Ihnen nicht mehr vorzustellen, was wir da 
gemacht haben. Wichtig ist in dem Zusammenhang, 
dass wir auch immer mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden besprochen haben, dass das Ganze nach 
5 Jahren evaluiert wird. Das ist also eine Aufgabe für 
die kommende Legislaturperiode, dass wir uns die 
Evaluation KFA-2016 vornehmen. Einer der Referen-
ten hat heute auch schon vom „Thüringer Korridor-
modell“ gesprochen. Das tut mir immer weh, denn 
das ist kein „Thüringer Korridormodell“, das ist ein 
„Hessisches Korridormodell“, vielleicht angelehnt an 
eine Idee, die in Thüringen übrigens auch schon nicht 
mehr Stand der Kunst ist. Das Problem war, dass un-
ser Staatsgerichtshof in seinem Urteil diesen Begriff 
mit erwähnt hat. 

Hier sehen Sie dann nochmal wie sich der KFA auf 
die einzelnen neuen Elemente 2016 verteilt. Sie se-
hen diese hellblaue Masse, das ist die Mindestaus-
stattung, die das Land den Kommunen zur Verfügung 
stellt. Der Rest ist natürlich auch pflichtig, weil es im 
Finanzausgleichsgesetz drinsteht. Dass ist das, was 
das Staatsgericht als Mindestausstattung festgelegt 
hat. Sie sehen, da gibt es noch ganz viel, was über 
diese Mindestausstattung hinausgeht, auf die Details 
will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. 

Was für Sie jedoch interessant ist, ist, wie sich der KFA 
seit dem ominösen Jahr 2010 entwickelt hat. Hier 
sehen wir eine Steigung von 2,9 des KFA-Volumens. 
Es hat sich von 2,95 Mrd. Euro auf über 5 Mrd. Euro 
im Jahr 2019 verändert. Wenn Sie nochmal das Jahr 
2015 des alten Systems ansehen, hin zum KFA-2016, 
da sehen Sie, dass in den Planjahren, in den Jahren 
der mittelfristigen Finanzplanung, nochmal ein Auf-
wuchs um 27% erfolgte. 

Dieses Geld wird natürlich zum Teil verwendet, um 
auch Maßnahmen durchzuführen und ein Teil soll 
natürlich auch zur Finanzierung der Freistellung von 
Kindergartengebühren verwendet werden. 

Wir sagen auch, dass ein Teil dieser steigenden Mittel 
zur Finanzierung der Hessenkasse für den Eigenbei-
trag verwendet werden kann. 

Im dritten Teil des kommunalen Investitionspro-
gramms, da haben wir den ersten Teil des kommu-
nalen Investitionsprogramms bereits umgesetzt, da 
ist nichts mehr zu holen, da ist das Geld zu 99,9% 
mit Maßnahmen belegt. Wir arbeiten ja gerade ge-
meinsam daran, diese Maßnahmen abzuarbeiten, ab-
zurechnen, Verwendungsnachweise zu erstellen etc. 
pp..

Neu ist, dass es ein KIP II geben wird. Das entspre-
chende Gesetz wird gerade erstellt und entsprechend 
umgesetzt. Sie denken, das betrifft Sie nicht alle, weil 
es nur um Investitionen der Schulträger geht, aber Sie 
wissen, dass Sie auch im kreisangehörigen Bereich 
kräftig mitbezahlen, wenn es um Investitionen der 
Schulträger geht, über die Schulumlage versteht sich. 
In dem Umfang wie Landes- und Bundesgelder dazu-
gegeben werden, muss sich der Finanzierungsbedarf 
an dieser Stelle reduzieren. Also auch für den kreisan-
gehörigen Bereich ist KIP II eine gute Nachricht. Für 
die Schulträger ist es sowieso eine gute Nachricht, 
denn Sie sehen, dass über 500 Millionen Euro an Bun-
des- und Landesmitteln da reinfließen. 

Jetzt kommen wir zur Hessenkasse. Da sehen Sie die 
Grundlage der Kassenkreditverschuldungen. Rechts 
sind die Kassenkredite der Landkreise und links die 
der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden. Rot steht für jeweils hohe Kassen-
kreditbestände (über 500 Euro pro Einwohner), Grün 
steht für gar keine Kassenkredite. Da sehen Sie, dass 
es bei den Landkreisen genau einen gibt, der keinen 
Kassenkredit hat, das ist der Landkreis Fulda. Im kreis-
angehörigen Bereich ist es dann schon der ein oder 
andere. Über die regionale Verteilung mag sich jeder 
seine Gedanken machen. Warum es so ist, dass es in 
Osthessen irgendwie grüner ist als in Südhessen, das 
sei mal dahingestellt. 

Was machen wir aber nun mit der Hessenkasse? 

Wir wollen zur Mitte des Jahres 2018 alle kommuna-
len Kassenkredite ablösen. Sie alle haben Meldungen 
abgegeben, die wir dankend entgegengenommen 
haben. Zum Verfahrensstand erzähle ich Ihnen gleich 
noch etwas. Wir bieten an, dass über 6 Mrd. Euro von 
der Hessenkasse übernommen werden. 

Was ist die Hessenkasse? 

Rein juristisch betrachtet ist das ein Sondervermö-
gen des Landes. In dem Sondervermögen werden 
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die Eigenbeiträge eingesammelt, diese 25 Euro, die 
die jeweilige Kommune bezahlen muss, sowohl der 
Landkreis für seine Einwohner als auch die Kreis-
angehörigen und die kreisfreien Städte für ihre Ein-
wohner. Dieses Geld wird eingesammelt und wir 
verbuchen dort auch die Transferleistungen aus dem 
Landeshaushalt. 

Wir glauben, das relativ intelligent organisiert zu ha-
ben, nämlich so, dass es zu keiner zusätzlichen Be-
lastung kommt. Dieses Geld, das wir dort verwenden, 
steht den hessischen Kommunen aktuell nicht zur 
Verfügung. Unsere Idee ist es, dass es auch weiterhin 
nicht zur Verfügung steht, jedenfalls nicht jeder ein-
zelnen Kommune, sondern nur der Gesamtheit der 
Kommunen, nämlich zur teilweisen Finanzierung und 
Entschuldung der Kassenkredite. Das kann man gut 
oder schlecht finden, jedenfalls glaube ich, dass es 
eine relativ intelligente Sache ist, sodass es nicht zu 
einer zusätzlichen Belastung kommt. 

Was zweifelsfrei möglich ist, ist, dass wir zusätzliches 
Geld, das vom Bund kommt, zur Entlastung der hes-
sischen Kommunen verwenden. Das ist unsere Idee 
dabei. In der Tat greift die Konstruktion der Hessen-
kasse vieles, was uns die Kommunen und die kom-
munalen Spitzenverbände mitgeteilt haben, auf. Es 
ist richtig, möglichst langfristig die derzeit extrem 
günstigen Zinskonditionen, zu sichern. Jeder einzel-
ne, der sich mit Kommunalfinanzen beschäftigt, wird 
sich ausrechnen können, was denn passiert, wenn wir 
mal wieder in den Bereich der Zinshöhe von vor 10-

15 Jahren kommen. Wer nun schon etwas älter ist, der 
kann sich an die Zeiten erinnern, wo wir schon mal 10-
12% an Zinsen bezahlt haben. Es ist nicht völlig aus-
geschlossen und an der langen Hand ist da einiges 
denkbar, was die Kommunalhaushalte belasten kann. 

Die Eigenbeteiligung der Kommunen wird im Durch-
schnitt 100 Millionen Euro im Jahr ausmachen. 

Doch wie kommen wir 
überhaupt auf diese Beträge? 

Das ist eine relativ einfache Berechnung. Wir haben 
6 Mrd. Euro Kassenkredite, die zur Tilgung anstehen. 
Rechnet man nun mit einer Tilgungszeit von 30 Jah-
ren, dann sind sie schon bei 200 Millionen und die 
restlichen 100 Millionen, das sind die Zinsen, die 
wir mit 2% auf die Gesamtlaufzeit kalkuliert haben. 
So kommen Sie dann auf 300 Millionen und wenn 
Sie das mal 30 nehmen kommen Sie auf 9 Mrd., die 
wir da insgesamt bewegen. Das ist kein Pappenstiel, 
auch nicht für die WI-Bank, die von uns mit dem Fi-
nanzierungsteil beauftragt werden wird. 

Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich habe Ihnen ver-
sprochen, unabhängig von den Folien nochmal was 
darüber zu erzählen, wie es weitergeht bei der Hes-
senkasse. Wir sitzen derzeit ständig mit den Innen-
ministerien und der WI-Bank und den örtlichen Auf-
sichten zusammen und prüfen die Meldungen, die 
Sie uns abgegeben haben auf Schlüssigkeit und auf 
die Frage, ob liquide Mittel vorhanden sind oder ob 
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andere Vermögenswerte da sind, die schnell flüssig 
gemacht werden können und, ob Kassenkredite zur 
Vorfinanzierung von Investitionen pp. verwendet wur-
den. Das schauen wir uns dann an und kommen zu 
einem Ergebnis, das dann notwendigerweise falsch 
ist, weil wir uns das nämlich ohne Sie angeschaut ha-
ben. Deswegen schreiben wir Sie an und sagen Ih-
nen, dass wir uns das mal angeguckt haben und zur 
Idee gekommen sind, dass bei Ihnen entweder gar 
keine Kassenkredite abgelöst werden können oder 
eben 5 Millionen abgelöst werden können oder bei 
einer großen Stadt sogar bis zu 500 Millionen. 

Das heißt, wir bieten Ihnen an, dass Sie sich mit dem-
selben Kreis, der ohne Sie zusammengesessen hat, 
sich dann nochmal zusammensetzen können. Wir 
bieten jeder einzelnen Kommune ein Gespräch in 
Wiesbaden an und führen es auch gerne. Dort reden 
wir dann nochmal über Ihre Besonderheiten und er-
klären Ihnen dann auch gerne wie die Prüfschemata 
sind und wie das weitere Verfahren ist. 

Zeitgleich zu dem Gesprochenen machen wir ein 
Landesgesetz. Das brauchen wir aus verschiedenen 
Gründen. Die Einrichtung eines Sondervermögens 
kann nur aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Dieses 
Gesetz wird Sie, meiner Meinung nach, auffordern, in 
2018 die Anträge zu stellen, sodass Sie sich also in 
diesem Zeitraum mit den jeweiligen Vertretungskör-
perschaften entscheiden, ob Sie an dem Programm 
teilnehmen wollen oder nicht. Bis dahin ist zu errei-
chen, dass die Zahlen zwischen uns klar sind. So ist 
das weitere Vorgehen. 

Sie sehen unten auf der Folie 18 die Finanzierungs-
salden, diese nähern sich und überschreiten 2016 die 
Null-Linie. Die Kassenkredite haben sich, wenn auch 
nur leicht, auf hohem Niveau auf diese 6,4 Mrd. Euro 
reduziert, die die Statistik ausweist. 
Wenn wir in das Jahr 2018 weiterdenken, wird es an 
der Stelle keine „Null“ geben. Das ist ein bisschen 
übertrieben, aber es wird doch eine Zahl nahe „Null“ 
stehen.

Sie sehen: „Vier gewinnt“!
Vielen Dank.
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Vielen Dank Herr Spandau für die freundliche Ankün-
digung.

Das Wunschszenario der kommunalen Finanzaufsicht 
ist nach der HESSENKASSE, dass Sie künftig die Fi-
nanzaufsicht gar nicht mehr sonderlich merken. Eben 
weil Sie das tun, was die Hessische Gemeindeord-
nung schon seit vielen, vielen Jahren vorsieht, näm-
lich der Aufsicht einen ausgeglichenen Haushalt vor-
legen. 

Die große Zäsur für die hessische Finanzaufsicht war 
die Finanzkrise 2008. In den Folgejahren kam es näm-
lich für viele Jahre zu teils dramatischen Haushaltsde-
fiziten. In der Nachanalyse haben wir aber festgestellt, 
dass wir damals schon ein Problem hatten. Im Jahr 
2008 -dem letzten Jahr schöner kommunaler Haus-
halte vor der Krise-, hatten lediglich 60% der hessi-
schen Kommunen planerisch den Haushaltsausgleich 
erreicht. Für ein Wunderjahr mit bester Ausgangs-
lage und hohen Steuereinnahmen zeigt diese Quo-
te schon ein bisschen das Grundproblem, das wir in 
Hessen seit vielen Jahrzehnten hatten. Das vielleicht 
prägnanteste Beispiel für jahrelange Dauerdefizite ist 
der Rheingau-Taunus-Kreis, dem es seit seiner Grün-
dung in den 70er Jahren, im letzten Jahr das erste 
Mal gelungen ist, überhaupt einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzulegen. 

Auf die hohen Kommunaldefizite im Anschluss an die 
Finanzkrise hat das Land bekanntlich im Jahr 2012 
mit dem „Kommunalen Schutzschirm“ reagiert.  Im 
Innenministerium haben wir uns danach einmal die 
Kommunen angesehen, die im Schutzschirm waren 
und sie verglichen mit denen, die nicht im Schutz-
schirm gelandet sind. Dabei ist uns aufgefallen, dass 
die Schutzschirmeigenschaft nicht von naheliegen-
den Kriterien wie der Steuer- und Finanzertragskraft 
abhing. Denn der Anteil der Schutzschirmkommunen 

unter den steuerertragsstärksten und den steuer-
ertragsschwächsten war im Wesentlichen gleich. So 
landeten in der Vergangenheit mehrfach abundan-
te Kommunen mit guter und bester wirtschaftlicher 
Ausgangsposition im Schutzschirm, während steuer-
schwache – auch kleine – Kommunen mit geringer 
Finanzausstattung, offenbar mit dem Vorhandenen 
auskamen. Das Lieblingsbeispiel des Finanzminis-
ters ist insoweit Breitenbach am Herzberg im Kreis 
Hersfeld-Rotenburg. Das ist eine Gemeinde mit etwa 
1.700 Einwohnern und 5 Ortsteilen und der viert-
schwächsten Einkommenssituation der hessischen 
Kommunen. Dennoch hat die Gemeinde zur Bewäl-
tigung ihres Haushaltes keinerlei Kassenkredite auf-
nehmen müssen.

In den Verträgen der Schutzschirmkommunen mit 
dem Land haben sich diese verpflichtet, ihre im Jahr 
2012 noch bestehenden Defizite in den nächsten 
Haushaltsjahren kontinuierlich abzubauen. Bei den 
übrigen hessischen Kommunen, die sich in deutlich 
weniger prekärer Defizitlage befanden, war die allge-
meine Erwartung, diesen gelänge die Rückkehr zum 
gesetzlichen Haushaltsausgleich auch ohne Entschul-
dungshilfe.

Wir haben dann in den Jahren 2013/2014 eine Haus-
haltsanalyse gemacht und festgestellt, dass selbst 
steuerertragsstarke Kommunen in der mittelfristigen 
Finanzplanung den gesetzlichen Haushaltsausgleich 
dennoch nicht darstellen. Wir waren sehr überrascht, 
dass im gleichen Konsolidierungsumfeld 2012/13 
viele Nicht-Schutzschirmkommunen eine höhere De-
fizitentwicklung eingeplant hatten als vergleichbare 
Schutzschirmkommunen. Mein Lieblingsbeispiel da-
mals war Mühlheim am Main gewesen. Dort lasen 
wir im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2014, 
dass der nächste ausgeglichene Haushalt leider erst 
für das Jahr 2032 erwartet werde. Zum Glück hat sich 
das nicht bewahrheitet: der Stadt ist zwischenzeitlich, 
bereits 2016, der Haushaltsausgleich gelungen. Die 
Beispiele ließen sich fortsetzen.

Völlig verblüfft waren wir jedoch von einem Vergleich 
der Defizitentwicklung der Schutzschirmkommunen 
und der übrigen hessischen Kommunen. Wir muss-
ten feststellen, dass den Schutzschirmkommunen die 
Reduzierung ihres Finanzierungsaldos auf 51% ge-
lang – deutlich weniger als es die Konsolidierungsver-
träge mit dem Land vorsahen. Im gleichen Zeitraum 
mit dem gleichen wirtschaftlichen Konsolidierungs-
umfeld verzeichneten die Nicht-Schutzschirmkom-
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munen, von denen man ausgehen musste, dass sie in 
einer besseren Ausgangslage sind, sogar noch einen 
Aufbau der Defizite um 44% - also eine völlig gegen-
läufige Entwicklung.

Wir haben aus dieser Feststellung geschlossen: eine 
frühzeitige Intervention der Kommunalaufsicht hätte 
manche Schutzschirmkommune rechtzeitig vor dem 
Abdriften in kritische Bereiche der Verschuldung 
schützen können. Und stringentere Vorgaben der 
Finanzaufsicht helfen, den gesetzlich geforderten 
Haushaltsausgleich wieder zeitnah zu erreichen.

Wir haben damals eine ziemlich schonungslose Ana-
lyse über das Wirken der kommunalen Finanzaufsicht 
vorgenommen. Wir haben nüchtern festgestellt, dass 
die kommunale Finanzaufsicht in Hessen Fehlentwick-
lungen der Vergangenheit nicht hat stoppen können. 
Sie hat insbesondere, im Gegensatz zur Praxis ande-
rer Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern), kei-
nerlei interventionistische Tradition. Das vielbenutzte 
Wort von der „kommunalen Nachsicht“ ist dabei nicht 
nur ein augenzwinkernder Spott, das war schon ein 
Stück Situationsbeschreibung der hessischen Auf-
sichtspraxis über viele Jahre gewesen. Natürlich gab 
es aufsichtliche Maßnahmen, aber sie waren sehr si-
tuativ geprägt. Die Nebenbestimmungen zur Haus-
haltsgenehmigung – Sie erinnern sich – erschöpften 
sich dann doch in den ewig gleichen Hinweisen zum 
Abbau von freiwilligen Leistungen, der Reduzierung 
von Personal und ähnlichem. 

Folgerungen aus Hinweisen und Auflagen gab es 
kaum. Die Maßgaben der Aufsicht blieben zumeist 
ohne Konsequenz. Es war somit der hessischen Fi-
nanzaufsicht – da beziehe ich alle Ebenen bis hin zum 
Ministerium ein – jedenfalls nicht gelungen, brauch-
bare Kriterien zu entwickeln, wann und mit welchen 
Mitteln man einer dauerhaften Defizitlage zu begeg-
nen hatte. Zudem fehlte ein problemorientiertes Be-
richtswesen der Aufsichtsbehörden mit dem Fehl-
entwicklungen in den Aufsichtsbezirken rechtzeitig 
hätten erkannt werden können. In der Tat fällt auf, 
dass es bei der Defizitentwicklung hessischer Kom-
munen zu deutlichen regionalen Unterschieden ge-
kommen war.

Aus dieser Analyse haben wir uns ein paar Ziele vor-
genommen. Wir wollten eine Rückbesinnung auf die 
gesetzliche Vorgabe des jährlichen Haushaltsaus-
gleiches und eine weitere Defizitentwicklung ver-
hindern. Wir wollten keine zweite Welle von Schutz-

schirmkommunen. Wir wollten das Instrument des 
Haushaltssicherungskonzeptes stärken. Wir wollten 
zu einheitlichen Bewertungskriterien kommen, feste 
Interventionspunkte für die Aufsichten festlegen und 
einheitliche Defizit-Abbaupfade entwickeln. Und – 
das war der Politik und uns sehr wichtig: wir wollten 
diesen Weg gemeinsam im Dialog mit den Kommu-
nalen Spitzenverbänden gehen. 

Wir haben daher im Jahre 2013 eine „Arbeitsgrup-
pe zur Optimierung kommunaler Finanzaufsicht“ 
unter Einbeziehung der drei hessischen kommuna-
len Spitzenverbände, dem hessischen Finanzministe-
rium und der Überörtlichen Prüfung des Hessischen 
Rechnungshofes ins Leben gerufen und ich glaube 
der Dialog und die Erfolge die wir erzielen konnten, 
sprechen für sich.

Wir hatten nicht zuletzt auch einen politischen Auf-
trag aus dem Jahr 2013. Es gab eine Koalitionsverein-
barung der neuen Landesregierung. Dort stand:

„Paradigmenwechsel im Umgang mit kommunaler 
Verschuldung werden wir fördern, verbreitern und 
verstetigen. Der Kommunalaufsicht kommt dabei 
eine zentrale Rolle zu.“

Damals stand die „Hochzonung“ der Kommunalauf-
sicht – also weg von den Landräten zu den Regie-
rungspräsidien – noch auf der Agenda, was zwischen-
zeitlich aus dem Blick geraten ist. Ich gehe davon aus, 
dass das in dieser Legislaturperiode nicht mehr auf 
die politische Agenda kommt, aber der Leidensdruck 
ist auch wirklich geringer geworden. Zur Unterstüt-
zung der Konsolidierung sah die Koalitionsverein-
barung auch die Gründung einer Beratungsstelle 
für Nicht-Schutzschirmkommunen vor. Diese, Herrn 
Staatssekretär Koch unterstehende Stelle berät seit 
über einem Jahr erfolgreich hessische Kommunen in 
Haushaltsfragen.

Die seitdem zur Haushaltskonsolidierung seitens des 
Innenministeriums entwickelten Instrumentarien ken-
nen Sie. Der „Herbsterlass“ und vor allen Dingen die 
Vorgabe an die Nicht-Schutzschirmkommunen, den 
Haushaltsausgleich grundsätzlich bis 2017 mit festen 
Abbaubeträgen – Konsolidierungskorridor 70 - 75 
Euro je Einwohner – zu erreichen, haben im Endeffekt 
gewirkt. Lediglich einer kleineren Anzahl von Kom-
munen musste ein noch längerer Abbaupfad einge-
räumt werden, weil eine Konsolidierung von über 75 
Euro je Einwohner erforderlich war. 
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Nach 3 Jahren kann sich das Ergebnis sehen lassen.  
90% der hessischen Kommunen planen für das  Jahr 
2017 mit einem ausgeglichenen Haushalt. Fast 80% 
der Kommunen haben diesen bereits 2016 erreicht, 
eine Quote, wie sie in Hessen wohl seit Jahrzehnten 
nicht mehr erreicht wurde. Ich bin weit davon entfernt 
zu sagen, dass dies nur an den Vorgaben der Kom-
munalaufsicht lag, denn wir hatten natürlich in der Tat 
ein hervorragendes finanzpolitisches Umfeld. Auch 
andere Maßnahmen, wie die Novelle des KFA haben 
zur Gesundung der kommunalen Finanzen erheblich 
beigetragen.

Ich habe aber gestern beim HSGB mit 20 Bürgermeis-
tern ein Gespräch führen dürfen und in dieser Run-
de haben mir viele bestätigt, dass es diese aufsicht-
lichen Vorgaben waren, die dann auf der örtlichen 
Ebene dazu geführt haben, die Dinge dort so in An-
griff zu nehmen, dass gute Ergebnisse erzielt werden 
konnten. Aktueller Handlungsbedarf beim jährlichen 
Haushaltsausgleich besteht dennoch. Wir haben so 
ungefähr 20 Einvernehmens-Kommunen, die erst im 
nächsten Jahr 2018 und zwei bis drei, die erst 2019 
den Ausgleich erreichen. Und es gibt Schutzschirm-

kommunen, die bis 2020 noch am jährlichen Haus-
haltsausgleich basteln.

Nun wenden wir uns aber verstärkt der Aufarbeitung 
der Folgen einer jahrelangen Defizitentwicklung zu. 
Wir haben daher seit über einem Jahr mit den kom-
munalen Spitzenverbänden intensiv die Situation der 
Kassenkredite hessischer Kommunen und die Gefahr 
des Zinsänderungsrisikos besprochen. Innenministe-
rium und die Spitzenverbände sind dabei einig, dass 
aktuell die sehr positiven wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen genutzt werden müssen, diese Altlast 
abzuarbeiten. Wir im Innenministerium hatten dabei 
den Ansatz verfolgt, die Kassenkredite über aufsicht-
liche Vorgaben sukzessive abzuarbeiten. In der ge-
meinsamen AG haben die Spitzenverbände stets vor-
getragen, dass eine Problembewältigung auch die 
finanzielle Unterstützung von Landesseite erfordere. 
Im Lichte dieses Dialoges hat sich die Landesregie-
rung letztlich entschlossen mit der HESSENKASSE ei-
nen bundesweit einmaligen Weg der Entschuldungs-
hilfe zu gehen. Damit sollen insgesamt etwa 6,2 Mrd. 
Euro Kassenkredite ab Mitte nächsten Jahres von der 
HESSENKASSE übernommen werden. Das Programm 
haben Innen- und Finanzminister im Juli der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Beide Landesminister werden im Oktober und No-
vember in insgesamt 7 Regionalkonferenzen sich die 
Zeit nehmen, mit Ihnen über die Hessenkasse und 
Ihre Wünsche und Anregungen dort zu sprechen. Ich 
glaube, die ersten Einladungen sind die Tage schon 
raus. Das sind Termine in Ihrem regionalen Umfeld, 
die dann in der Regel 2 - 2 1/2 Stunden dauern. 

Die Position des Innern- und Kommunalministers dort 
ist klar: Für künftige Generationen muss eine gerech-
te Haushaltsführung erreicht werden. Die Hessenkas-
se als Entschuldungselement muss  einmalig bleiben. 
Dieses Land wird sich nicht erlauben können, alle 10 
oder 15 Jahre ein solches Programm auf den Weg zu 
bringen. Das bedeutet, dass wir neue Kassenkredit-
anstiege verhindern müssen und den Kassenkredit 
auf seine ursprüngliche Form als kurzfristigen Liqui-
ditätskredit zurückführen. Dafür müssen die Anforde-
rungen an den Haushaltsausgleich ausgeweitet und 
weitere Veränderungen des Haushaltsrechts vorge-
nommen werden, was ich Ihnen hier kurz vortrage:

Wir sind zwar noch nicht am Ende unserer Überle-
gung, insofern ist das ein Stück weit ein Bericht aus 
unserer Werkstatt. Ich habe das aber gestern 20 Bür-
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germeistern kurz vorgetragen. Empörung kam da 
nicht auf, man war sichtlich entspannt. Ich gehe mal 
davon aus, dass das auch in dieser Runde so sein 
wird. Manches von dem steht so auch in den Rechts-
ordnungen anderer Bundesländer. 

Wir haben aktuell einen sehr intensiven Blick im öf-
fentlichen Haushaltsrecht auf die Planung. Wir wer-
den künftig auch einen intensiveren Blick auf die 
Rechnung und den Vollzug werfen. Es macht am Ende 
des Weges keinen Sinn, wenn eine Kommune stets 
optimistisch plant, aber Jahr für Jahr diese Planung 
verfehlt. Eine Anregung aus einer anderen Gemein-
deordnung ist außerdem, dass, wer sich einer ge-
nehmigungsfreien Haushaltssatzung rühmt, erstmal 
einen Monat warten soll, bevor er sie veröffentlicht, 
um der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit zu geben, 
zu sagen, ob das auch wirklich genehmigungsfrei ist. 
Außerdem denken wir über eine Pflicht zur Vorlage 
des bis zum 30.4. aufzustellenden Jahresabschlusses 
an die Aufsichtsbehörde nach, sodass dort rechtzeitig 
Probleme der Haushaltsführung bekannt werden.

Wir werden auch – das ist ein Vorbild anderer Bun-
desländer – ausdrücklich ein Überschuldensverbot in 
die HGO aufnehmen. Die aktuelle Situation ist näm-
lich so, dass doch einige hessische Kommunen zwi-
schenzeitlich ein negatives Eigenkapital vorweisen. 
Nach der HESSENKASSE dürfte das allerdings der 
Vergangenheit angehören.

Die Regelung des § 3 Absatz 3 in der GemHVO wol-
len wir in die HGO transferieren. Der Zahlungsmit-
telfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so 
hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten 
geleistet werden kann. Investieren mit Krediten und 
die Kreditzinsen dann wiederum mit Kassenkrediten 
bezahlen, sind ein sicherer Weg in die falsche Haus-
haltswirtschaft. 

Wir werden auch die Regelungen über das Haushalts-
sicherungskonzept nochmal verschärfen: Wir sind 
dabei schon einen weiten Weg von der bisherigen 
Praxis des unverbindlichen Besinnungsaufsatzes ge-
gangen. Was bislang als eine Art „Strafarbeit“ begrif-
fen wurde, die weder die Aufsicht noch die Gemeinde 
sonderlich ernst nahm, ist zunehmend doch ernsthaf-
terer Überlegungen gewichen. Wir werden das aber 
durch Nachschärfen der Vorschriften nochmals deut-
lich machen. Wir wollen eine Genehmigungspflicht 
des Haushaltssicherungskonzeptes einführen – auch 
dort dem Beispiel anderer Bundesländer folgend. 

Die Festlegungen des Haushaltssicherungskonzep-
tes sollen dann in der Tat verbindlich sein, mit der 
Folge, dass die Aufsicht deren Umsetzung dann auch 
einfordern kann. Auch das ist eine Regelung, die wir 
uns aus anderen Bundesländern abgeschaut haben. 

Wir denken auch daran, die Genehmigungstatbe-
stände zur Haushaltssatzung zu erweitern, wobei die 
bisherigen Genehmigungstatbestände – die Aufnah-
me von Investitions- und Kassenkrediten – ohnehin 
wahrscheinlich schon einen hohen Teil hessischer 
Haushaltssatzungen genehmigungspflichtig ma-
chen. Wir denken insbesondere daran, zusätzliche 
Genehmigungstatbestände aufzunehmen, wenn der 
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verfehlt, die 
Tilgung über Kassenkredite erwirtschaftet und ein 
Haushaltssicherungskonzept erforderlich wird. Die 
Tatbestände überschneiden sich natürlich weitestge-
hend.

Den „Kassenkredit“ werden wir sicher zu einem 
Schwerpunkt unserer Überlegung machen. Wir wer-
den explizit eine umgehende Rückführung von Kas-
senkrediten verpflichtend aufgeben und eine prinzi-
piell unterjährige Rückführungspflicht einführen. Im 
Moment haben wir in der HGO noch Regelungen, die 
davon sprechen, dass es Kassenkredite mit längeren 
Laufzeiten als 1 Jahr geben kann. Das wäre in der Tat ein 
falsches Signal, wenn wir diese Vorschrift so beließen. 
Wir werden, auch das ist den dienstälteren Akteuren 
bekannt, eine Verpflichtung zum Aufbau eines Liqui-
ditätspuffers geben, die dazu dienen soll, gar nicht 
erst in die Kassenkredite zu gehen. Wir werden sicher 
darüber diskutieren, ob umlagefinanzierte Verbände, 
wie die Landkreise, auch eines solchen Liquiditäts-
puffers bedürfen. Wir werden aber nicht aus dem 
Blick nehmen, dass bei vielen hessischen Kommunen 
auch künftig die Notwendigkeit eines Kassenkredites 
in der klassischen Form eines Grunddispos bleiben 
muss. Hier werden wir mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden reden, was dort die richtige Größenord-
nung ist. Es gab mal einen Arbeitstitel: „100 Euro je 
Einwohner“, aber es gibt auch andere Ansätze, die 
sagen, dass es an einem Bruchteil der Ausgaben fest-
zumachen ist, wie es teilweise andere Rechtsordnun-
gen tun. 

Wir werden einen zwingenden Beanstandungs- und 
Versagungsgrund für Haushaltssatzungen für den 
Fall installieren, dass der Jahresabschluss des vorver-
gangenen Jahres nicht aufgestellt wurde. Im Finanz-
planungserlass der letzten Jahre hatten wir vorgege-
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ben, dass die Aufstellungsrückstände im Jahr 2017 
abgearbeitet sein sollen. Es gibt daher keine Haus-
haltsgenehmigung 2018, wenn nicht mindestens der 
Jahresabschluss 2016 aufgestellt ist. Mit dem Bean-
standungsgrund bekommen wir natürlich auch die-
jenigen, die überhaupt keine genehmigungspflichti-
gen Haushaltsbestandteile haben.

Wir werden mittelfristig sicher auch über die Verein-
heitlichung der Kontenrahmen für die Haushaltsplä-
ne diskutieren müssen. 

Die Hessenkasse übernimmt die aus den Altfehlbe-
trägen entstandenen Kassenkredite. Das politische 
Ziel, das damit verbunden ist, ist einen haushalts-
wirtschaftlichen Neuanfang zu machen. Viele Bürger-
meister rufen aber uns oder auch unseren Ministern 
zu, dass sie noch kassenunwirksame Fehlbeträge aus 
der vergangen Zeit haben, die sie aufarbeiten müss-
ten. Auch daraus ergäben sich noch schwierige Kon-
solidierungsmaßnahmen oder Leistungseinschrän-
kungen. 

Daher wollen wir mit Ihnen und den Kommunalen 
Spitzenverbänden noch einmal in einen Dialog ein-
treten, ob wir noch ein einziges und letztes Mal er-
öffnen, was wir im letzten Jahr eigentlich schon ab-
geschafft hatten – das Verrechnen der Altfehlbeträge 
mit dem Eigenkapitaltal. Aber wenn wir jetzt einen 
hauswirtschaftlichen Neuanfang machen, dann lohnt 
es sich darüber nachzudenken, ob wir hier die Re-
set-Taste nicht zweimal durchdrücken.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Meine Damen, meine Herren, 

der Kongress neigt sich seinem Ende zu. Schlusswort steht auf der Tagesordnung, aber Sie haben im Wesent-
lichen alle guten Vorträge gehört. Wir planen bereits gedanklich eine vergleichbare Veranstaltung für das 
nächste Jahr und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. 

Eine Sache noch für die interkommunale Zusammenarbeit: unser nächster Kongress steht bereits für den 4. 
November, das ist ein Samstag, an. Wir haben den Samstag genommen, um Gemeindevertreter und Stadt-
verordnete dorthin zu holen. Das Thema des Kongresses wird lauten: „Engere Formen der Interkommunalen 
Zusammenarbeit - Der Gemeindeverwaltungsverband - Die freiwillige Fusion“. Wer also an diesem Samstag 
nichts vor hat, sollte sich diesen Termin auf jeden Fall merken und vorbeischauen. 

Der Kongress steht und die Einladung ist diese Woche auch schon an die ersten Kommunen rausgegangen. 
Von daher können wir uns in Kürze auch schon wiedersehn. Ihnen allen einen guten Nachhauseweg! Danke, 
dass Sie da waren, vor allem aber auch danke, dass Sie alle so lange dageblieben sind. 

Bei vielen Kongressen erlebt man, dass der Saal nach dem Mittagessen schon halb leer ist, das war heute hier 
nicht der Fall. Dafür einen herzlichen Dank, denn das zeigt auch die gute Resonanz bei den Vorträgen. 

Vielen Dank und einen guten Heimweg.

Claus Spandau Schlusswort
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Förderung einer vertiefenden Beratung

Durch die Mitarbeiter des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung werden die Haushalts-
daten des Haushaltes, des Finanzstatusberichtes und eines ggfs. vorhandenen Haushaltskonsolidierungskon-
zeptes analysiert und in einer Präsentation  für ein ausführliches Beratungsgespräch aufbereitet. 

Für eine Haushaltsanalyse haben die hierfür zuständigen Herren ein begrenztes Zeitkontingent von einer Wo-
che bis zu 10 Tagen je Kommune zur Verfügung.  Dieses ist eine ambitionierte Zeitvorgabe für eine sehr an-
spruchsvolle Aufgabe.

Nicht jeder Sachverhalt und nicht jede Problemlage mit haushaltswirtschaftlicher Relevanz in einer beratenen 
Kommune kann aber in diesem zeitlich begrenzten Rahmen einer Beratungsanalyse aufgeklärt werden.
In solchen Fällen soll künftig ein Förderprogramm für die Kommunen für eine Anteilsfinanzierung zu den Auf-
wendungen für eine externe Beratung zur Verfügung stehen.

Herr Staatssekretär Koch ist in seiner Eröffnungsrede auf diesem Kongress bereits deutlich auf Sinn und Zweck 
dieser Förderung eingegangen.

Eine der Voraussetzungen für eine solche Förderung wird es sein, dass die antragstellende Kommune eine Be-
ratung bei der Stabsstelle für die Beratung von Nicht-Schutzschirmkommunen erhalten hat. 

Wir gehen davon aus, dass die neue Förderrichtlinie im 2. Quartal 2018 in Kraft treten wird. Finanzielle Mittel 
für diesen Zweck stehen bereits zur Verfügung. 

Interessierte Kommunen können bereits Kontakt mit der Stabsstelle für die Beratung von Nicht-Schutzschirm-
kommunen – Frau Willkommen und Herrn Spandau – wegen einer Förderung einer vertiefenden Beratung 
aufnehmen. 

Zu Ihrer Orientierung geben wir Ihnen die beabsichtigte Förderrichtlinie in Ihrer aktuellen Fassung – Stand 
März 2018 – nachfolgend zur Kenntnis.
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Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1. Vorbemerkung

Eine solide Finanzpolitik mit ausgeglichenen Haus-
halten und geringen Schuldenstand ist eine für die 
Zukunftsfähigkeit der Kommunen wichtige Vorraus-
setzung. Neben direkten finanziellen Maßnahmen 
stellt die Beratung der Kommunen für die Hessische 
Landesregierung ein wichtiges Element dar.

Grundlage einer jeden erfolgreichen Beratung ist 
eine umfassende Analyse.

Seit dem Jahr 2015 bietet die Hessische Landes-
regierung mit der Stabstelle für die „Beratung von 
Nicht-Schitzschirmkommunen in Frage der Haushalts-
politik“ unter Beteiligung des Landesbeauftragten für 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung den Kommunen 
hochwertige Beratungsleistungen an.

Nicht jeder Sachverhalt und nicht jede Problemlage 
mit hauswirtschaftlicher Relevanz in einer beratenen 
Kommune kann aber in dem zeitlich begrenzten Rah-
men Beratungsanalyse aufgeklärt werden.

In solchen Fällen kann eine Arbeibsfinanzierung zu 
den Aufwendungen für eine extreme Beratung erfol-
gen.

2. Fördervorraussetzungen

Die antragsstellende Kommune hat eine Beratung 
bei der Stabstelle für die Beratung von Nicht-Schutz-
schirmkommunen erhalten.

Im Rahmen der Analyse und des Beratungsgesprächs 
ist ein Sachverhalt oder ein Problem in einem Bereich 
der Kommune zu Tage getreten der negative Auswir-
kungen auf die Finanzwirtschaft der Kommune hat. 
Dieser Sachverhalt kann in der für die Haushaltsana-
lyse zur Verfügung stehenden Zeit nicht hinreichend 
analysiert und aufgeklärt werden.

Der näher zu unterschiedliche Gegenstand ist von all-
gemeinem Interesse auch für andere Kommunen und 
die Beratungsergebnisse sind für andere Kommunen 
von Interesse, also nicht nur für die Kommune, um die 
es im vorliegenden, zu untersuchenden Fall gerade 
geht.

Bei Vorliegen dieser Vorraussetzungen kann auf An-
trag der Kommune durch das HMdIS eine Zuwen-
dung zu den Kosten einer externen Untersuchung 
durch eine Beratungsgesellschaft gewährt werden. 

Die Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung zu den 
vorraussichtlichen Beratungskosten.

Der Förderantrag ist an das Hessische Ministerium 
des Innern und für Sport - Stabstelle für die Beratung 
von Nicht-Schutzschirmkommunen - zu richten.

3. Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist das Hessische Minsterium 
des Innern und für Sport.

Die eingegangenen Förderanträge werden anch 
Maßgabe der im Landeshaushalt bereitgestellten 
Mittel und nach Anhörung des Hessischen Ministe-
riums für Finanzen sowie der kommunalen Spitzen-
verbände bewilligt, sofern die Anerkennungskriterien 
erfüllt sind.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

4. Auszahlung

Die Zuweisung wird in einer Summe ausgezahlt, so-
bald sich die Kommune mit dem Inhalt des Bewilli-
gungserlasses einverstanden erklärt hat.

5. Verwendungshinweise

Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwei-
sung sowie die Erfüllung der Anerkennungskriterien 
sind grundsätzlich dem Hessischen Ministerium des 
Innern und für Sport in einem Abschlussbericht unter 
Hinzufügung des Untersuchungsberichtes bzw. Gut-
achtens des externen Beraters zu bestätigen. Der Ab-
schlussbericht soll auch Aussagen zu den weiteren 
Schritten der Kommunen in dem untersuchten Be-
reich enthalten.

6. Bekanntmachung und Inkrafttreten

Die Förderrichtlinien wird den Kommunen mit der 
Veröffentlichung auf der Internetseite des Innenmi-
nisterium (www.hmdis-hessen.de) bekanntgegeben.
Sie tritt am XX.XX.2018 in Kraft.

Die Förderrichtlinie tritt am XX.XX.2023 außer Kraft.

Wiesbaden, den XX.XX.2018.

Peter Beuth (Staatsminister)

Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen
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Förderichtlinie „Vertiefende Untersuchung und 
Beratung von Nicht-Schutzschirmkommunen“
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